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Allgemeines 

 
Bei den nach dem Landesbeamtengesetz zu treffenden Entscheidungen sind - auch soweit darauf in den nachfolgenden 
Verwaltungsvorschriften (VV) nicht besonders verwiesen wird - die einschlägigen Vorschriften anderer Gesetze zu 
beachten. 

 

 

Abschnitt I Einleitende Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Das Landesbeamtengesetz gilt, soweit es im einzelnen nichts anderes bestimmt, für die Beamten des 
Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

(2) Auf die Beamten der Kirchen und öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften finden die Vorschriften 
dieses Gesetzes keine Anwendung. 

§ 2 Beamtenverhältnis 

Beamter im Sinne dieses Gesetzes ist, wer zum Land, zu einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis (Beamtenverhältnis) steht. 

VV zu § 2 

Das Recht, Beamtinnen und Beamte zu haben, besitzen nach dem BRRG 
das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände, 
andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die dieses Recht am 1. September 1957 besaßen 
oder denen es nach diesem Zeitpunkt durch Gesetz oder Rechtsverordnung oder durch auf Grund des § 232 genehmigte 
Satzung verliehen ist. 
 

 

§ 3 Oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzter, Vorgesetzter 

(1) Oberste Dienstbehörde ist 

1. für die Beamten des Landes die oberste Landesbehörde des Geschäftsbereichs, in dem sie ein Amt 
bekleiden, 

2. für die Beamten der Gemeinden und der Gemeindeverbände die Vertretung der Gemeinde oder des 
Gemeindeverbandes und 

3. für die Beamten der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts das nach Gesetz oder Satzung zuständige Organ. 

Satz 1 Nr. 1 gilt für einen Beamten ohne Amt entsprechend. Für einen Ruhestandsbeamten, einen früheren 
Beamten und die Hinterbliebenen eines Beamten, Ruhestandsbeamten oder früheren Beamten gilt als oberste 
Dienstbehörde die letzte oberste Dienstbehörde des Beamten. Ist eine oberste Dienstbehörde nicht vorhanden, 
so bestimmt für die Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste 
Aufsichtsbehörde, wer die Aufgaben der obersten Dienstbehörde wahrnimmt. 



(2) Dienstvorgesetzter ist 

1. für die Beamten des Landes die oberste Dienstbehörde, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist, 

2. für die Beamten der Gemeinden und der Gemeindeverbände die durch das Kommunalverfassungsrecht 
bestimmte Stelle und 

3. für die Beamten der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts die durch Gesetz oder Satzung bestimmte Stelle. 

Für einen Ruhestandsbeamten, einen früheren Beamten und die Hinterbliebenen eines Beamten, 
Ruhestandsbeamten oder früheren Beamten gilt als Dienstvorgesetzter der letzte Dienstvorgesetzte des 
Beamten. Ist ein Dienstvorgesetzter nicht vorhanden, so bestimmt für die Beamten der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste Aufsichtsbehörde, wer die Aufgaben des Dienstvorgesetzten 
wahrnimmt. 

(3) Für die Beamten des Landes kann die oberste Dienstbehörde für Entscheidungen nach Absatz 4 durch 
Rechtsverordnung einen anderen Dienstvorgesetzten bestimmen. 

(4) Für die Beamten des Landes trifft der Dienstvorgesetzte die beamtenrechtlichen Entscheidungen über die 
persönlichen Angelegenheiten der ihm nachgeordneten Beamten, soweit nicht nach Gesetz oder Verordnung 
eine andere Stelle zuständig ist; er kann sich dabei nach Maßgabe der für seine Behörde geltenden 
Geschäftsordnung vertreten lassen. Für die Beamten der Gemeinden und der Gemeindeverbände richtet sich 
die Zuständigkeit für solche Entscheidungen nach dem Kommunalverfassungsrecht, für die Beamten der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts nach den für sie geltenden Vorschriften. 

(5) Vorgesetzter ist, wer einem Beamten für seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann. Wer 
Vorgesetzter ist, bestimmt sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung. 

Abschnitt II Beamtenverhältnis 

1. Allgemeines 

§ 4 Aufgaben des Beamten 

(1) Die Berufung in das Beamtenverhältnis ist nur zulässig zur Wahrnehmung hoheitsrechtlicher Aufgaben oder 
solcher Aufgaben, die aus Gründen der Sicherung des Staates oder des öffentlichen Lebens nicht 
ausschließlich Personen übertragen werden dürfen, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. 

(2) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Beamten zu übertragen. 

§ 5 Arten des Beamtenverhältnisses 

(1) In das Beamtenverhältnis kann berufen werden 

1. auf Lebenszeit, wer dauernd für Aufgaben im Sinne des § 4 Abs. 1 verwendet werden soll, 

2. auf Zeit, wer auf bestimmte Dauer für derartige Aufgaben verwendet werden soll, 

3. auf Probe, wer 

a) zur späteren Verwendung als Beamter auf Lebenszeit  

b) zur dauerhaften Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion (§ 25 a) 

eine Probezeit zurückzulegen hat, 

4. auf Widerruf, wer 

a) den vorgeschriebenen oder üblichen Vorbereitungsdienst abzuleisten hat oder 

b) nur nebenbei oder vorübergehend für Aufgaben im Sinne des § 4 Abs. 1 verwendet werden soll. 

 

(2) Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bildet die Regel. 

(3) Die Fälle und die Voraussetzungen der Ernennung von Beamten auf Zeit werden durch Gesetz bestimmt. 
Durch Rechtsverordnung des Innenministeriums und des Finanzministeriums kann zugelassen werden, daß für 
einzelne Verwaltungszweige und Aufgabengebiete der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts an 
Stelle von Beamten auf Lebenszeit Beamte auf Zeit berufen werden. Die Zeitdauer muß bei den Beamten der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände zwölf Jahre betragen, soweit nicht Absatz 4 für die kommunalen 



Wahlbeamten Abweichendes bestimmt; bei den Beamten der sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts muß sie mindestens sechs Jahre betragen. Über die Berufung von Beamten 
auf Zeit darf frühestens sechs Monate vor Freiwerden der Stelle entschieden werden. Soweit Gesetze oder 
Verordnungen nichts anderes bestimmen, ist der Beamte auf Zeit nach Ablauf der Amtszeit verpflichtet, das 
Amt weiterzuführen, wenn er unter nicht ungünstigeren Bedingungen für wenigstens die gleiche Zeit 
wiederernannt werden soll. 

(4) Kommunale Wahlbeamte werden für die Zeitdauer von acht Jahren berufen. Sie sind verpflichtet, das Amt 
nach einer ersten und zweiten Wiederwahl weiterzuführen. Kommunale Wahlbeamte dürfen bei ihrer ersten 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit nicht älter als sechsundfünfzig Jahre sein. 

(5) Als Ehrenbeamter kann berufen werden, wer Aufgaben im Sinne des § 4 Abs. 1 ehrenamtlich wahrnehmen 
soll. 

VV zu § 5 

1 
Die Berufung von kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten in ein Beamtenverhältnis auf Zeit ist in §§ 195 und 196 
geregelt. 
2 
Daneben ist durch die Verordnung über die Fälle und Voraussetzungen der Ernennung von Beamten auf Zeit in den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden (SGV. NRW. 20300) zugelassen worden, dass an Stelle von Beamtinnen und 
Beamten auf Lebenszeit für einzelne Verwaltungszweige und Aufgabengebiete Beamtinnen und Beamte auf Zeit berufen 
werden. 3 
Ein weiterer Fall der Ernennung von Beamtinnen und Beamten auf Zeit ist in § 25 b geregelt. Spezialgesetzliche Regelungen 
können ebenfalls die Ernennung von Beamtinnen und Beamten auf Zeit vorsehen. 

 

§ 6 Allgemeine Voraussetzungen 

(1) In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 

1. Deutscher im Sinne des Artikels116 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, 

2. die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt. 

(2) Wer in das Beamtenverhältnis berufen werden soll, muß die für seine Laufbahn vorgeschriebene oder - 
mangels solcher Vorschriften - übliche Vorbildung besitzen (Laufbahnbewerber). In das Beamtenverhältnis 
kann auch berufen werden, wer die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung innerhalb 
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erworben hat (anderer Bewerber); dies gilt nicht für die 
Wahrnehmung solcher Aufgaben, für die eine bestimmte Vorbildung und Ausbildung durch Gesetz oder 
Verordnung vorgeschrieben ist oder die ihrer Eigenart nach eine besondere laufbahnmäßige Vorbildung und 
Fachausbildung zwingend erfordern. 

(3) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur ein Deutscher im Sinne des Artikels116 des Grundgesetzes in ein 
Beamtenverhältnis berufen werden (Artikel 48 Abs. 4 EG-Vertrag). 

(4) Das Innenministerium kann Ausnahmen von Absatz1 Nr.1 und Absatz3 zulassen, wenn für die Gewinnung 
des Beamten ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht. 

VV zu § 6 

1 
Ob die Bewerberin oder der Bewerber die Voraussetzung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 erfüllt, ist an-hand der 
Bewerbungsunterlagen zu prüfen. Ein Staatsangehörigkeitsnachweis ist nur in Zweifelsfällen zu fordern. 
2 
Sind die den eigenen Staatsangehörigen vorbehaltenen Bereiche nicht festgelegt, ist im Ein- 
 zelfall zu entscheiden, welche bestimmten Bereiche der öffentlichen Verwaltung deutschen Staatsangehörigen gemäß 
Artikel 48 Abs. 4 EG-Vertrag vorbehalten werden. 
3 
Im Wege einer Ausnahmeentscheidung kann eine Ausländerin / ein Ausländer jeder Staatsangehörigkeit Beamtin oder 
Beamter werden. Das gilt für EU-Staatsangehörige auch in den Verwaltungsbereichen, die ihnen grundsätzlich nach 
Absatz 3 nicht offen stehen. 
4 
Zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 wird auf die Grundsätze für die Prüfung der Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen 
Dienst (SMBl. NRW. 203020) hingewiesen. 

 



§ 7 Auslese 

(1) Die Auslese der Bewerber ist nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf 
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glauben, religiöse oder politische Anschauungen, Herkunft oder 
Beziehungen vorzunehmen. 

(2) Jeder Bewerber muß unbeschadet des § 6 Abs. 2 die besondere geistige und charakterliche Eignung für die 
von ihm gewählte Laufbahn nachweisen. 

(3) Die Bewerber werden, soweit dies durch Gesetz oder Rechtsverordnung vorgeschrieben ist, durch 
Stellenausschreibung ermittelt. 

VV zu § 7 

1 
Vor der Berufung in das Beamtenverhältnis ist zu prüfen, ob die Person, deren Einstellung in Aussicht genommen ist, 
gesundheitlich geeignet ist, 
in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, 
nicht vorbestraft ist und gegen sie kein gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
anhängig ist. 
Personalakten aus früheren Tätigkeiten im öffentlichen Dienst sind einzusehen. Bei der Einstellung in den Landesdienst ist 
§ 48 LHO zu beachten. 
2 
Die gesundheitliche Eignung ist durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes nachzuweisen, das nicht früher als drei Monate 
vor dem Zeitpunkt erteilt worden ist, zu dem es vorgelegt wird. Bei der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
für einen Vorbereitungsdienst, der auch Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes außerhalb des öffentlichen 
Dienstes ist, ist der Nachweis durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes nur zu fordern, wenn Zweifel über den 
Gesundheitszustand bestehen; andernfalls genügt eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers über ihren / seinen 
Gesundheitszustand. Dies gilt auch bei der Berufung einer früheren Beamtin oder eines früheren Beamten, deren oder 
dessen Beamtenverhältnis auf Wider-ruf mit dem Bestehen der Prüfung geendet hat (§ 35 Abs. 2 Satz 2), in das 
Beamtenverhältnis auf Probe, wenn die Berufung innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Beamtenverhältnisses auf 
Widerruf erfolgt und bei Begründung des Beamtenverhältnisses auf Widerruf das Zeugnis des Gesundheitsamtes 
vorgelegen hat. Die Kosten des Nachweises der gesundheitlichen Eignung trägt die Dienststelle. 
3 
Über ihre / seine wirtschaftlichen Verhältnisse ist von der Bewerberin oder dem Bewerber eine Erklärung zu verlangen. 
Ferner ist eine Erklärung zu verlangen, ob die Bewerberin oder der Bewerber vorbestraft ist und ob gegen sie oder ihn ein 
gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhängig ist. 
4 
Zur Prüfung, ob die Bewerberin oder der Bewerber vorbestraft ist, ist sie / er aufzufordern, bei der für sie oder ihn 
zuständigen Meldebehörde ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der Einstellungsbehörde zu beantragen. Das den obersten 
Landesbehörden nach § 41 Bundeszentralregistergesetz zustehende Recht, unbeschränkte Auskunft aus dem 
Zentralregister zu erhalten, bleibt unberührt. 
5 
Im Auswahlverfahren nicht berücksichtigte Bewerberinnen und Bewerbern werden rechtzeitig vor der endgültigen 
Stellenbesetzung unterrichtet. Den unberücksichtigt gebliebenen Bewerberinnen und Bewerbern sind die Anlagen zum 
Bewerbungsschreiben unmittelbar nach Beendigung der Auswahl zurückzusenden. 
 6 
Im Zusammenhang mit der Berufung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Landrätin /des Landrats in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit finden die Nummern 1 bis 4 keine Anwendung. 
 

 

2. Ernennung 

§ 8 Fälle und Form der Ernennung 

(1) Einer Ernennung bedarf es 

1. zur Begründung des Beamtenverhältnisses, 

2. zur Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art (§ 5 Abs. 1), 

3. zur ersten Verleihung eines Amtes (Anstellung), 

4. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung, 

5. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe. 



(2) Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde. In der Urkunde müssen enthalten 
sein 

1. bei der Begründung des Beamtenverhältnisses die Worte "unter Berufung in das Beamtenverhältnis" mit 
dem die Art des Beamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz "auf Lebenszeit", "auf Probe", "auf Widerruf" 
oder "als Ehrenbeamter" oder "auf Zeit" mit der Angabe der Zeitdauer der Berufung, 

2. bei der Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art die diese Art bestimmenden 
Worte nach Nummer 1, 

3. bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung. 

Eine Ernennung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

(3) Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in Absatz2 vorgeschriebenen Form, so liegt eine Ernennung 
nicht vor. Fehlen bei der Begründung des Beamtenverhältnisses in der Ernennungsurkunde die Zusätze "auf 
Lebenszeit", "auf Probe", "auf Widerruf" oder "auf Zeit" mit der Angabe der Zeitdauer der Berufung, so gilt der 
Ernannte als Beamter auf Widerruf; fehlt der Zusatz "auf Zeit" oder die Angabe der Zeitdauer der Berufung, so 
gilt dieser Mangel als geheilt, wenn die Zeitdauer durch Gesetz oder Verordnung bestimmt ist. 

(4) Ernennungen nach Absatz1 Nr.1 bis 3 sind nach den Grundsätzen des § 7 Abs. 1 vorzunehmen. Soweit im 
Zuständigkeitsbereich der Ernennungsbehörde in der angestrebten Laufbahn weniger Frauen als Männer sind, 
sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, sofern nicht in 
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen; ist die Landesregierung die für die Ernennung 
zuständige Behörde, so ist maßgebend der Zuständigkeitsbereich der obersten Landesbehörde, die den 
Einstellungsvorschlag macht; Beamte in einem Vorbereitungsdienst, der auch Voraussetzung für die Ausübung 
eines Berufes außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, werden bei der Ermittlung der Beschäftigungsanteile 
nicht berücksichtigt. Für die Verleihung laufbahnfreier Ämter gilt Satz 2 Halbsatz 1 und 2 entsprechend; in 
diesen Fällen treten an die Stelle der Laufbahn die jeweiligen Ämter mit gleichem Endgrundgehalt und gleicher 
Amtsbezeichnung. Für Ernennungen nach Absatz 1 Nr. 4 und 5 gilt § 25 Abs. 6. 

VV zu § 8 

1.1 
Wird eine Ehrenbeamtin oder ein Ehrenbeamter in ein hauptberufliches Beamtenverhältnis berufen, handelt es sich um die 
Begründung eines Beamtenverhältnisses nach Nummer l und nicht um eine Umwandlung in ein Beamtenverhältnis anderer 
Art nach Nummer 2 (§ 183 Abs. 1 Nr. 2). 
1.2 
Keiner Ernennung bedarf es 
zur Übertragung eines anderen Amtes mit demselben Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung ohne Wechsel der 
Laufbahngruppe, 
zur Übertragung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt und derselben Amtsbezeichnung. 
Der Beamtin / dem Beamten ist die Übertragung des Amtes mit der anderen Amtsbezeichnung oder der anderen 
Besoldungsgruppe schriftlich mitzuteilen. Die Übertragung des Amtes und die Einweisung in die Planstelle werden mit der 
Mitteilung an die Beamtin / den Beamten wirksam, wenn nicht in der Mitteilung ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 
1.3 
Auch bei einer Ernennung ist die Einweisung in eine Planstelle schriftlich mitzuteilen; der Zeitpunkt, zu dem die 
Einweisung wirksam werden soll, und die Besoldungsgruppe sind unter Beachtung von § 3 Abs. 1 LBesG anzugeben. Wird 
das Beamtenverhältnis begründet, so darf der Zeitpunkt, zu dem die Einweisung in die Planstelle verfügt wird, nicht vor 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ernennung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) liegen. 
2.1 
Eine Ernennung ist nur wirksam, wenn eine Urkunde mit dem in VV 2.2 vorgeschriebenen Inhalt ausgehändigt worden ist. 
Die Ernennungsurkunde ist eigenhändig zu vollziehen und mit dem Datum der Ausfertigung zu versehen. Staatlich 
verliehene Titel und akademische Grade sind vor den Namen zu setzen. 
Soll die Ernennung erst zu einem Zeitpunkt nach dem Tage der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirksam werden (§ 
10 Abs. 3 Satz 1), so ist dieser Zeitpunkt in der Urkunde hinter dem Wort „wird“ mit den Worten „mit Wirkung vom ...“ 
anzugeben. 
2.2 
Für die jeweiligen Maßnahmen müssen folgende Formulierungen in der Urkunde enthalten sein: 
2.2.1 
bei Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf 
„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur/zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.2 
bei Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe unter Begründung dieses Beamtenverhältnisses 
„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zur/zum ... (Dienstbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.3 



bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe aus einem Beamtenverhältnis anderer Art (z.B. 
Widerrufbeamtenverhältnis, Zeitbeamtenverhältnis) 
 „ … (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird die Eigenschaft einer Beamtin/eines Beamten auf Probe verliehen.“ 
2.2.4 
bei Übertragung eines Amtes im Beamtenverhältnis auf Probe aus einem anderen Beamtenverhältnis: 
„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird unter Fortdauer seines Beamtenverhältnisses auf ... für die Dauer von ... 
Jahren in das Beamtenverhältnis auf Probe berufen und zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.5 
bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe aus einem Beamtenverhältnis anderer Art und gleichzeitiger Anstellung 
„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird unter Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin/eines Beamten auf Probe 
zur/zum... (Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.6 
bei Lebenszeitverbeamtung aus einem Beamtenverhältnis auf Probe 
„… (Amtsbezeichnung) ... wird die Eigenschaft einer Beamtin/eines Beamten auf Lebenszeit verliehen.“ 
2.2.7 
bei Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit unter Begründung eines Beamtenverhältnisses (z.B. Professorinnen 
/ Professoren, § 83 LVO) 
„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.8 
bei Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit und gleichzeitiger Anstellung 
„ ... (Dienstbezeichnung)... wird unter Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin/eines Beamten auf Lebenszeit zur/zum ... 
(Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.9 
bei Beförderung 
„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird zur/zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.10 
bei Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit unter Begründung des Beamtenverhältnisses 
„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von ... Jahren zur/zum ... (Amtsbezeichnung) 
ernannt.“ 
2.2.11 
bei Übertragung eines Amtes im Beamtenverhältnis auf Zeit aus einem anderen Beamtenverhältnis 
„ ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ... wird unter Fortdauer seines Beamtenverhältnisses auf ... für die Dauer von 
...Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen und zur/ zum ... (Amts- oder Dienstbezeichnung) ernannt.“ 
2.2.12 
bei Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis 
„ ... wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamtin/Ehrenbeamter zur/ zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.3 
bei der Ernennung von Richterinnen und Richtern (§ 17 DRiG) müssen folgende Formulierungen in der Urkunde enthalten 
sein: 
2.3.1 
bei Berufung in ein Richterverhältnis auf Probe 
„ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis auf Probe zur/zum Richte- 
 rin/Staatsanwältin/Richter/Staatsanwalt ernannt.“ 
2.3.2 
bei Berufung in ein Richterverhältnis kraft Auftrags 
„ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis kraft Auftrags zur/zum Richterin/Richter kraft Auftrags ernannt.“ 
2.3.3 
bei Berufung in ein Richterverhältnis auf Lebenszeit 
„ … wird unter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.3.4 
bei Berufung in ein Richterverhältnis auf Zeit „ ... wird unter Berufung in das Richterverhältnis auf Zeit für die Dauer von 
... Jahren zur/zum... (Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.3.5 
bei der Umwandlung eines Richterverhältnisses in ein solches anderer Art 
„ ... wird die Eigenschaft einer Richterin/eines Richters auf ... (Art des Richterverhältnisses) verliehen.“ 
2.3.6 
bei der Umwandlung eines Richterverhältnisses in ein solches anderer Art und gleichzeitiger Verleihung eines Amtes 
„ ... wird unter Verleihung der Eigenschaft einer Richterin/eines Richters auf ... (Art des Richterverhältnisses) zur/zum ... 
(Amtsbezeichnung) ernannt.“ 
2.3.7 
bei der ersten Verleihung eines Amtes und bei der Verleihung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt und 
anderer Amtsbezeichnung sowie bei der Verleihung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt 
„ ... wird zur/zum ... (Amtsbezeichnung) ernannt.“ 



2.3.8 
bei der Berufung ehrenamtlicher Richterinnen / Richter, die als solche aufgrund ihrer besonderen Rechte und Pflichten 
berufen werden 
„ ... (Berufsbezeichnung, Vor- und Zuname) wird unter Berufung in das ehrenamtliche Richterverhältnis für die Zeit 
vom... bis zum ... zur/zum ... (Bezeichnung des Ehrenamtes) ernannt.“ 
2.3.9 
In der Mitteilung an die Richterin oder den Richter über die Einweisung in die Planstelle (VV 1.3) ist mit Rücksicht auf § 27 
Abs. 1 DRiG auch das Gericht anzugeben, bei dem das Richteramt übertragen wird. 
Die Übertragung eines weiteren Richteramtes bei einem anderen Gericht (§ 27 Abs. 2 DRiG) ist der Richterin oder dem 
Richter schriftlich mitzuteilen. 
2.4 
Ein Durchschlag der Urkunde ist zur Personalakte zu nehmen. Der Tag der Aushändigung ist aktenkundig zu machen. 
3 
Ob bei Entlassung, Zurruhesetzung oder Eintritt in den Ruhestand Urkunden ausgefertigt werden und welchen Inhalt sie 
haben sollen, entscheiden die zuständigen oder ermächtigten Stellen. 

 

§ 8 a Mitgliedschaft im Parlament 

Legt ein Beamter, dessen Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis wegen seiner Mitgliedschaft im 
Europäischen Parlament, im Bundestag, im Landtag oder in einer gesetzgebenden Körperschaft eines anderen 
Landes ruhen oder der wegen seiner Mitgliedschaft in einer gesetzgebenden Körperschaft eines anderen 
Landes ohne Besoldung beurlaubt ist, sein Mandat nieder und bewirbt er sich anschließend erneut um einen 
Sitz im Europäischen Parlament, im Bundestag, im Landtag oder in einer gesetzgebenden Körperschaft eines 
anderen Landes, so ist die Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt und die 
Übertragung eines anderen Amtes beim Wechsel der Laufbahngruppe nicht zulässig. Dies gilt entsprechend für 
die Zeit zwischen zwei Wahlperioden. 

VV zu § 8 a 

Zum Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis wird auf das Europaabgeordnetengesetz, das 
Abgeordnetengesetz des Bundes, das Abgeordnetengesetz NRW (SGV. 
 NRW. 1101) und das Landesministergesetz (SGV. NRW. 1102) sowie auf § 60 Abs. 2 hingewiesen. 

 

 

§ 9 Voraussetzungen für die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit 

(1) Beamter auf Lebenszeit darf nur werden, wer 

1. die in § 6 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt, 

2. das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, 

3. sich 

a) als Laufbahnbewerber (§ 6 Abs. 2 Satz 1) nach Ableistung des vorgeschriebenen oder üblichen 
Vorbereitungsdienstes oder des nach den Laufbahnbestimmungen an die Stelle des Vorbereitungsdienstes 
tretenden Ausbildungsganges und Ablegung der vorgeschriebenen oder üblichen Prüfungen oder 

b) als anderer Bewerber (§ 6 Abs. 2 Satz 2) 

in einer Probezeit bewährt hat. 

(2) Absatz1 Nr.1 gilt auch für die Beamten auf Zeit. 

(3) Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit 
umzuwandeln, wenn der Beamte die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt. Die Frist verlängert 
sich um die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge. 

VV zu § 9 

1 
Vor Ablauf der Probezeit ist die gesundheitliche Eignung nur zu prüfen, wenn der Gesundheitszustand dazu Veranlassung 
gibt. 
Vor der Umwandlung eines Beamtenverhältnisses in ein solches auf Lebenszeit ist die gesundheitliche Eignung nur zu 
prüfen, wenn 
bei Beamtinnen oder Beamten auf Zeit die Prognose für die gesundheitliche Eignung für ein Lebenszeitbeamtenverhältnis 
fehlt oder 
die Ernennung einer dienstunfähigen Beamtin oder eines dienstunfähigen Beamten zur Beamtin oder zum Beamten auf 
Lebenszeit zu befürchten ist. 



Dies gilt insbesondere nach Ablauf einer langjährigen Beurlaubung (§ 9 Abs. 3). 2 
Die Dienstfähigkeit ist durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes nachzuweisen. Die Kosten des Nachweises trägt die 
Dienststelle. 

 

§ 10 Zuständigkeit für die Ernennung 

(1) Die Landesregierung ernennt die Beamten des Landes. Sie kann die Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. 

(2) Die Beamten der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden von den nach 
Gesetz, Verordnung oder Satzung hierfür zuständigen Stellen ernannt. Die Ernennungsurkunde eines 
kommunalen Wahlbeamten darf erst ausgehändigt werden, wenn die Wahl nicht innerhalb eines Monats nach 
ihrer Durchführung auf Grund der dafür geltenden Vorschriften beanstandet worden ist oder wenn eine 
gesetzlich vorgeschriebene Bestätigung der Wahl vorliegt. 

(3) Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der 
Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist. Eine Ernennung auf einen rückliegenden Zeitpunkt ist 
unzulässig und insoweit unwirksam. 

(4) Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn (§ 2). 

 

VV zu § 10 

1 
In der Landesverwaltung werden Urkunden von den nach der Verordnung über die Ernennung, Entlassung und 
Zurruhesetzung der Beamtinnen / Beamten und Richterinnen / Richter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW. 
20300) zuständigen oder ermächtigten Stellen vollzogen. 
2 
Bei Zuständigkeit der Landesregierung werden Urkunden nach § 13 GO LR vollzogen. Vollziehen nach § 13 Abs. 1 GO 
LR die Ministerpräsidentin / der Ministerpräsident und ein Mitglied der Landesregierung die Urkunden, unterzeichnen sie 
„Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerpräsidentin / Der Ministerpräsident 
Die Ministerin / Der Minister 
(Name)“ 
Vollzieht nach § 13 Abs. 2 GO LR die Ministerpräsidentin / der Ministerpräsident die Urkunden, unterzeichnet sie /er 
„Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerpräsidentin / Der Ministerpräsident 
(Name)“ 
Vollzieht nach § 13 Abs. 3 GO LR ein Mitglied der Landesregierung die Urkunde, zeichnet es „Für die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin / Der Minister 
(Name)“ 
Ist in diesen Fällen die Ministerpräsidentin / der Ministerpräsident verhindert, werden die Urkunden von seiner Vertreterin 
/ seinem Vertreter in der Landesregierung vollzogen „Die Stellvertreterin/Der Stellvertreter 
der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten“ 
oder 
„Für die Ministerpräsidentin / den Ministerpräsidenten 
Die Ministerin / Der Minister 
(Name)“ 
Ist in diesen Fällen die zuständige Ministerin / der zuständige Minister verhindert, werden die 
 Urkunden von der jeweiligen Vertreterin / dem jeweiligen Vertreter in der Landesregierung vollzogen 
„Für die Ministerin / den Minister 
Die Ministerin / Der Minister 
(Name)“ 
3 
Bei Zuständigkeit einer obersten Landesbehörde (§ 3 Abs. 1) vollzieht diese die Urkunde 
„Im Namen der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
Das Ministerium 
(Name der/des Zeichnungsbefugten)“ 
4 



Bei Zuständigkeit einer Behörde, Einrichtung oder Stelle der Landesverwaltung, die einer obersten Landesbehörde 
untersteht, vollzieht diese die Urkunde 
„Im Namen der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
Für das Ministerium 
Die Behörde / Die Einrichtung / Die Stelle 
(Name der/des Zeichnungsbefugten)“ 
5 
Urkunden werden von der Person unterzeichnet, die nach der Geschäftsordnung der für die Ernennung zuständigen Stelle 
befugt ist. Ist die zeichnungsbefugte Person verhindert, zeichnet - außer in den Fällen der VV 2 - die 
vertretungsberechtigte Person „In Vertretung“. 
6 
Urkunden sind mit dem Prägesiegel des Landessiegels (§§ 3, 4 der Verordnung über die Führung des Landeswappens – 
SGV. NRW. 113) zu versehen. 

 

§ 11 Nichtigkeit der Ernennung 

(1) Eine Ernennung ist nichtig, wenn sie 

1. von einer sachlich unzuständigen Behörde oder 

2. ohne die gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung des Landespersonalausschusses oder einer 
Aufsichtsbehörde 

ausgesprochen wird. 

(2) Eine Ernennung ist ferner nichtig, wenn der Ernannte im Zeitpunkt der Ernennung 

1. nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 nicht berufen werden durfte und eine Ausnahme nach § 6 Abs. 4 nicht zugelassen 
war oder 

2. nicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter hatte. 

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr.1 ist die Ernennung als von Anfang an wirksam anzusehen, wenn sie von der 
sachlich zuständigen Behörde bestätigt wird. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 gilt der Mangel der Ernennung als 
geheilt, wenn der Landespersonalausschuß oder die Aufsichtsbehörde nachträglich zustimmt oder seit der 
Ernennung zwei Jahre verstrichen sind. 

VV zu § 11 

1 
Auf § 110 wird hingewiesen. 
2 
Die Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn sie in einem Gesetz oder einer 
Rechtsverordnung vorgesehen ist. 

 

§ 12 Rücknahme der Ernennung 

(1) Eine Ernennung ist zurückzunehmen, 

1. wenn sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 

2. wenn nicht bekannt war, daß der Ernannte ein Verbrechen oder Vergehen begangen hatte, das ihn der 
Berufung in das Beamtenverhältnis unwürdig erscheinen läßt, und er deswegen rechtskräftig zu einer Strafe 
verurteilt war oder wird oder 

3. wenn der Ernannte nach § 6 Abs. 3 nicht berufen werden durfte und eine Ausnahme nach § 6 Abs. 4 nicht 
zugelassen war und die Ausnahme nicht nachträglich erteilt wird. 

(2) Eine Ernennung kann zurückgenommen werden, wenn nicht bekannt war, dass gegen den Ernannten in 
einem Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder auf Aberkennung des Ruhegehalts 
erkannt worden war  

(3) Die Rücknahme ist auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses zulässig. 

§ 13 Frist und Form bei Rücknahme und Nichtigkeit der Ernennung 

(1) In den Fällen des § 11 Abs. 1 und 2 ist die Nichtigkeit festzustellen und dies dem Ernannten mitzuteilen; bei 
Nichtigkeit nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 ist gleichzeitig die Entscheidung des Landespersonalausschusses oder der 
Aufsichtsbehörde zu beantragen. Nach Kenntnis des Grundes der Nichtigkeit ist bei einer Ernennung nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1 dem Ernannten jede weitere Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten bei einer Ernennung nach 



§ 8 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 kann sie in dem erforderlichen Umfang verboten werden. Bei Nichtigkeit nach § 11 Abs. 1 
ist das Verbot erst dann auszusprechen, wenn die sachlich zuständige Behörde die Bestätigung abgelehnt 
oder der Landespersonalausschuß oder die Aufsichtsbehörde die Zustimmung versagt hat. 

(2) In den Fällen des § 12 muß die Ernennung innerhalb einer Frist von sechs Monaten zurückgenommen 
werden, nachdem der Dienstvorgesetzte von der Ernennung und dem Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt 
hat. Vor der Rücknahme ist der Beamte zu hören, soweit dies möglich ist. Die Rücknahmeerklärung ist dem 
Beamten und im Falle seines Todes den versorgungsberechtigten Hinterbliebenen mitzuteilen. 

VV zu § 13 

1 
Verzögert sich die Rücknahme der Ernennung (§ 13 Abs. 2), so ist zu prüfen, ob der Beamtin oder dem Beamten nach § 63 
die Führung ihrer / seiner Dienstgeschäfte zu verbieten ist. 
2 
Besteht in Gemeinden oder Gemeindeverbänden die Gefahr, dass die Frist des § 13 Abs. 2 Satz l abläuft, ohne dass bis zu 
diesem Zeitpunkt die Vertretung zusammentritt, so ist gegebenenfalls eine Dringlichkeitsentscheidung nach den 
Vorschriften der kommunalen Verfassungsgesetze herbeizuführen. 
 

 

§ 14 Folgen aus Rücknahme oder Nichtigkeit der Ernennung 

(1) Die Rücknahme nach § 12 hat die Wirkung, daß das Beamtenverhältnis von Anfang an nicht bestanden hat. 

(2) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, so sind die bis zu dem Verbot (§ 13 
Abs. 1) oder bis zur Zustellung der Erklärung der Rücknahme (§ 13 Abs. 2) vorgenommenen Amtshandlungen 
des Ernannten in gleicher Weise gültig, wie wenn sie ein Beamter ausgeführt hätte. Die gewährten Leistungen 
des Dienstherrn können belassen werden. 

§ 14 a Übertragung eines anderen Amtes 

Die §§ 11 bis 14 gelten entsprechend für die Übertragung eines anderen Amtes mit anderem Endgrundgehalt 
und gleicher Amtsbezeichnung. 

3. Laufbahnen 

§ 15 Vorschrift über die Laufbahn der Beamten 

(1) Die Landesregierung erläßt unter Berücksichtigung der Erfordernisse der einzelnen Verwaltungen im 
Benehmen mit dem Ausschuß für Innere Verwaltung des Landtags durch Rechtsverordnung Vorschriften über 
die Laufbahnen der Beamten (Laufbahnverordnung). Dabei sind, auch nach Maßgabe der §§ 17 bis 26, 
insbesondere zu regeln 

1. die Voraussetzungen für die Ordnung von Laufbahnen, 

2. die Vorbildungsvoraussetzungen, 

3. der Vorbereitungsdienst, seine Kürzung durch Anrechnung und seine Verlängerung sowie sein Abschluß 
(Prüfung), 

4. die Laufbahnen besonderer Fachrichtungen, 

5. die Regel-, Mindest- und Höchstdauer der Probezeit, 

6. die Beförderungsvoraussetzungen, dabei müssen Mindestbewährungsfristen für die Übertragung solcher 
Beförderungsämter festgelegt werden, für die in der Regel eine angemessene Zeit der berufspraktischen 
Erfahrung nach dem Ende der Probezeit unverzichtbar ist, 

7. die in einer Laufbahn regelmäßig zu durchlaufenden Ämter, 

8. die Voraussetzungen für den Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung 
(Laufbahnbefähigung im Wege des Aufstiegs), 

9. die Einstellungsvoraussetzungen für andere Bewerber, 

10. Grundsätze über die Fortbildung der Beamten nach § 85 Satz 2 Halbsatz 2, 

11. der Verzicht auf eine erneute Probezeit, die in einem früheren Beamtenverhältnis bereits abgeleistet 
worden ist, 

12. der Verzicht auf das erneute Durchlaufen von Laufbahnämtern, die in einem früheren Beamtenverhältnis 
bereits erreicht worden sind. 

(2) Absatz1 und die §§ 16 bis 26 gelten nicht für kommunale Wahlbeamte. 



§ 16 Vorschriften über Ausbildung und Prüfung der Beamten 

(1) Laufbahnbewerber leisten einen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf nach § 5 Abs. 1 
Nr. 4 Buchstabe a; soweit der Vorbereitungsdienst auch Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes 
außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, kann in den Rechtsverordnungen nach Absatz 2 oder durch Gesetz 
bestimmt werden, daß er in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis außerhalb des 
Beamtenverhältnisses abgeleistet wird. Auf Laufbahnbewerber, die ihren Vorbereitungsdienst in einem solchen 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis ableisten, finden die für Beamte im Vorbereitungsdienst geltenden 
Vorschriften mit Ausnahme der §§ 6 Abs. 1, 61, 88, 95 und 96 entsprechende Anwendung, soweit nicht durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt wird. Sie sind zu Beginn der Ausbildung nach 
§ 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils gültigen Fassung auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. 

(2) Die Ministerien erlassen für ihren Geschäftsbereich und für die ihrer Aufsicht unterstehenden Gemeinden, 
Gemeindeverbände und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium zur Ausführung der Bestimmungen nach 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 und nach Maßgabe der Laufbahnverordnung Vorschriften über die Ausbildung und 
Prüfung der Beamten durch Rechtsverordnung. Dabei sollen insbesondere geregelt werden 

1. die Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst, 

2. der Inhalt und das Ziel der Ausbildung während des Vorbereitungsdienstes, 

3. die Dauer und die Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes, 

4. die Art und der Umfang der theoretischen und der praktischen Ausbildung, 

5. die Anrechnung von förderlichen Zeiten auf den Vorbereitungsdienst, 

6. die Beurteilung der Leistungen während des Vorbereitungsdienstes, 

7. die Art und die Zahl der Prüfungsleistungen, 

8. das Verfahren der Prüfung, 

9. die Berücksichtigung von Leistungen nach Nummer 6 bei der Festlegung des Prüfungsergebnisses, 

10. die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung des Kandidaten abgestufte Beurteilung ermöglichen, 

11. die Ermittlung und die Feststellung des Prüfungsergebnisses, 

12. die Bildung der Prüfungsausschüsse, 

13. die Wiederholung von Prüfungsleistungen und der gesamten Prüfung. 

§ 17 Begriff und Gliederung der Laufbahnen 

(1) Eine Laufbahn umfaßt alle Ämter derselben Fachrichtung, die eine gleiche Vorbildung und Ausbildung 
voraussetzen; zur Laufbahn gehören auch der Vorbereitungsdienst und die Probezeit. 

(2) Die Laufbahnen gehören zu den Laufbahngruppen des einfachen, des mittleren, des gehobenen oder des 
höheren Dienstes; die Zugehörigkeit bestimmt sich nach dem Eingangsamt. Die Laufbahnverordnung kann von 
Satz 1 abweichen, wenn es die besonderen Verhältnisse erfordern. 

§ 18 Vorbildungsvoraussetzungen 

(1) Die Vorbildungsvoraussetzungen sind für die einzelnen Laufbahnen nach dem Grundsatz der 
funktionsbezogenen Bewertung festzulegen; die Anwendung dieses Grundsatzes im Besoldungsrecht ist zu 
beachten. Die Vorbildungsvoraussetzungen müssen geeignet sein, in Verbindung mit dem Vorbereitungsdienst 
oder der bei Beamten besonderer Fachrichtungen an Stelle des Vorbereitungsdienstes zu fordernden 
berufspraktischen Erfahrung die Laufbahnbefähigung zu vermitteln. 

(2) Das für das Beamtenrecht des Landes zuständige Ministerium ist verpflichtet, mit den für das Beamtenrecht 
des Bundes und der anderen Länder zuständigen Stellen zusammenzuwirken, um eine gleichmäßige 
Festlegung nach Absatz 1 zu gewährleisten und die Ziele des § 122 Abs. 2 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes zu sichern. 

§ 19 Allgemeine Laufbahnerfordernisse 

(1) Für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ist zu fordern 

1. in Laufbahnen des einfachen Dienstes mindestens der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule oder ein 
als gleichwertig anerkannter Bildungsstand, 

2. in Laufbahnen des mittleren Dienstes mindestens 

a) der Abschluß der Realschule oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand oder 



b) der erfolgreiche Besuch einer Hauptschule oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand sowie 
eine förderliche abgeschlossene Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, 

 

3. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung 
oder ein als gleichwertig anerkannter Bildungsstand, 

4. in Laufbahnen des höheren Dienstes 

a) ein geeignetes (§ 18 Abs. 1 Satz 2), abgeschlossenes Studium an einer Universität, einer technischen 
Hochschule oder einer anderen gleichstehenden Hochschule oder 

b) ein mit einem Magister-/Mastergrad abgeschlossenes in einem Akkreditierungsverfahren als ein für den 
höheren Dienst geeignet eingestuftes Studium an einer Fachhochschule. 

 

§ 18 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(2) Die für eine Laufbahn erforderliche technische oder sonstige Fachbildung ist neben der allgemeinen 
Vorbildung (Absatz 1) zu fordern. 

§ 20 Laufbahnbefähigung 

(1) Die Laufbahnbefähigung wird erworben 

1. in Laufbahnen des einfachen Dienstes in einem Vorbereitungsdienst von sechs Monaten und, falls die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung dies vorsieht, durch Bestehen der Laufbahnprüfung, 

2. in Laufbahnen des mittleren Dienstes in einem Vorbereitungsdienst von bis zu zwei Jahren und durch 
Bestehen der Laufbahnprüfung, 

3. in Laufbahnen des gehobenen Dienstes in einem Vorbereitungsdienst von drei Jahren und durch 
Bestehen der Laufbahnprüfung; die §§ 6, 7, 9 und 28 Abs. 2 des Lehrerausbildungsgesetzes bleiben 
unberührt, 

4. in Laufbahnen des höheren Dienstes in einem Vorbereitungsdienst von mindestens zwei Jahren und 
durch Bestehen der Laufbahnprüfung. 

(2) Zeiten, in denen für den Vorbereitungsdienst förderliche berufliche Kenntnisse erworben werden, können 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden; durch die Anrechnung darf das Ausbildungsziel nicht 
gefährdet werden. 

(3) In Laufbahnen des gehobenen Dienstes, in denen nach § 19 Abs. 2 der Abschluß eines Studiums an einer 
Fachhochschule oder eines mindestens gleichstehenden Studiums gefordert wird, soll dieses Studium im 
Umfang von bis zu zwei Jahren auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden. Der Vorbereitungsdienst soll 
sich in diesen Fällen auf eine Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der Laufbahn beschränken; 
Gegenstand der Laufbahnprüfung sind die Ausbildungsinhalte dieses Vorbereitungsdienstes. 

(4) Die Befähigung für die Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes besitzt auch, wer nach 
einem Studium der Sozial-, Verwaltungs- oder Wirtschaftswissenschaften einen Vorbereitungsdienst für diese 
Laufbahn mit der bestandenen Laufbahnprüfung abgeschlossen hat. 

§ 21 Laufbahnen besonderer Fachrichtungen 

(1) Die Ordnung von Laufbahnen besonderer Fachrichtungen setzt voraus, daß die Ausbildungsinhalte eines 
Vorbereitungsdienstes mindestens gleichwertig durch Kenntnisse und Fertigkeiten aus einer hauptberuflichen 
Tätigkeit ersetzt werden können. 

(2) An die Stelle des Vorbereitungsdienstes und der Laufbahnprüfung tritt bei Laufbahnen besonderer 
Fachrichtungen eine den Anforderungen des Absatzes 1 entsprechende, in ihrem Mindestzeitmaß 
festzulegende hauptberufliche Tätigkeit; es kann gefordert werden, daß diese Tätigkeit ganz oder teilweise im 
öffentlichen Dienst zu leisten ist. 

§ 21 a Anforderungen für Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 

(1) Von einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der ein Diplom erlangt hat, 
das zum unmittelbaren Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, der mit 
dem Berufsbild einer Laufbahn im wesentlichen übereinstimmt, darf die Ableistung des für die Laufbahn 
vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes oder die für den Erwerb der Befähigung für die Laufbahn besonderer 
Fachrichtung vorgeschriebene hauptberufliche Tätigkeit nicht gefordert werden. 

(2) Diplome im Sinne des Absatzes1 sind Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine 



allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen (ABl. EG 1989 Nr. L 19 S. 16) und des Artikels 1 der Richtlinie 92/51/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25). Ein Diplom, das auf 
Grund einer nicht überwiegend in der Europäischen Union durchgeführten Ausbildung erworben wurde, ist 
dann anzuerkennen, wenn der Inhaber den entsprechenden Beruf tatsächlich und rechtmäßig mindestens drei 
Jahre ausgeübt hat und dies von dem Mitgliedstaat bescheinigt wird, der das Diplom ausgestellt oder 
anerkannt hat. 

(3) Die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist Voraussetzung für die Zulassung zur 
Laufbahn. 

(4) Das Innenministerium kann in einer Rechtsverordnung festlegen, 

1. welche in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch Diplom erworbenen Berufsqualifikationen 
mit dem Berufsbild der jeweiligen Laufbahn im wesentlichen übereinstimmen, 

2. in welchem Umfang und auf welche Weise für die jeweilige Laufbahn ein Defizit nach Maßgabe des 
Artikels 4 der Richtlinie 89/48/EWG und der Vorschriften der Richtlinie 92/51/EWG auszugleichen ist. 

Weitere Festlegungen können die Rechtsverordnungen nach § 16 treffen. 

VV zu § 21 a 

Auf die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die mindestens eine dreijährige Berufsausbildung abschließen, für die 
Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen (VO-RLEG 89/48 Beamt NW / SGV.NRW. 
20301) wird hingewiesen. 

 

§ 22 Andere Bewerber 

(1) Von anderen Bewerbern (§ 6 Abs. 2 Satz 2) dürfen die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung, 
Ausbildung (Vorbereitungsdienst oder hauptberufliche Tätigkeit) und Laufbahnprüfung nicht gefordert werden. 

(2) Für andere Bewerber kann das zeitliche Maß der zu fordernden Lebens- und Berufserfahrung durch 
Festlegung von Mindestaltersgrenzen bestimmt werden. 

(3) Die Befähigung anderer Bewerber für die Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, wird durch den 
Landespersonalausschuß festgestellt; die Feststellung ist nicht zulässig in den Fällen des § 6 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2. 

§ 23 Probezeit 

(1) Art und Dauer der Probezeit (§ 9 Abs. 1 Nr. 3) sind nach den Erfordernissen in den einzelnen Laufbahnen 
festzusetzen. 

(2) Die Dauer der Probezeit soll fünf Jahre nicht übersteigen. Bei anderen Bewerbern (§ 6 Abs. 2 Satz 2) muß 
sie mindestens drei Jahre betragen; in Ausnahmefällen kann die Probezeit durch den 
Landespersonalausschuß gekürzt werden. 

(3) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder als Lehrer an Ersatzschulen und Zeiten einer hauptberuflichen 
Tätigkeit, die öffentlichen Belangen des Bundes oder eines Landes dient, können auf die Probezeit 
angerechnet werden. Die Zeit einer Tätigkeit, die nach ihrer Art und Bedeutung nicht mindestens einem Amt 
der betreffenden Laufbahn entsprochen hat, bleibt unberücksichtigt. 

(4) Wegen besonderer Leistungen in der Laufbahnprüfung und in der Probezeit kann die Probezeit gekürzt 
werden. 

(5) Ein Verzicht auf die Probezeit durch Kürzung (Absatz 4) und Anrechnung (Absatz 3) ist nicht zulässig. 

(6) Kann die Bewährung eines Beamten bis zum Ablauf der Probezeit nicht festgestellt werden, so kann die 
Probezeit verlängert werden. 

(7) Während der Probezeit darf ein Beamter nicht befördert werden; die Laufbahnverordnung kann Ausnahmen 
zulassen zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen, die durch die Geburt oder die tatsächliche Betreuung oder 
Pflege eines Kindes unter achtzehn Jahren eintreten würden. Der Landespersonalausschuß kann weitere 
Ausnahmen zulassen, und zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen infolge der tatsächlichen Pflege eines 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen nahen Angehörigen, insbesondere aus dem Kreis der 
Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten oder eingetragene Lebenspartnerin oder Lebenspartner, Geschwister sowie 
volljähriger Kinder. 

VV zu § 23 



1 
Die Beendigung der Probezeit soll der Beamtin / dem Beamten schriftlich mitgeteilt werden, wenn sie / er im 
Beamtenverhältnis auf Probe bleibt und kein Amt verliehen erhält. 2 
Soll die Probezeit verlängert werden, so sind der Beamtin / dem Beamten spätestens bei Ablauf der Probezeit die Dauer 
der Verlängerung und die Gründe dafür schriftlich mitzuteilen. 3 
Die Vorschriften des § 23 finden auf ein Beamtenverhältnis auf Probe nach § 25 a keine Anwendung. 
 

 

§ 24 Anstellung 

Die Anstellung des Beamten ist nur im Eingangsamt seiner Laufbahn zulässig. Das Eingangsamt bestimmt sich 
nach dem Besoldungsrecht. Der Landespersonalausschuß kann zulassen, daß der Beamte in einem anderen 
als dem Eingangsamt angestellt wird. 

§ 25 Beförderung 

(1) Beförderungen sind die 

1. Ernennung unter Verleihung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt und anderer 
Amtsbezeichnung, 

2. Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt bei gleicher Amtsbezeichnung, 

3. Gewährung von Dienstbezügen einer Besoldungsgruppe mit höherem Endgrundgehalt, 

4. Ernennung unter Verleihung eines anderen Amtes mit gleichem Endgrundgehalt und anderer 
Amtsbezeichnung bei Wechsel der Laufbahngruppe. 

Amtszulagen gelten als Bestandteile des Grundgehaltes. 

(2) Vor Ablauf eines Jahres seit der Anstellung oder der letzten Beförderung darf der Beamte nicht befördert 
werden; die Laufbahnverordnung kann von dem Verbot der Beförderung vor Ablauf eines Jahres seit der 
Anstellung Ausnahmen zulassen zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen, die durch die Geburt oder die 
tatsächliche Betreuung oder Pflege eines Kindes unter achtzehn Jahren eintreten würden, und zum Ausgleich 
beruflicher Verzögerungen infolge der tatsächlichen Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
sonstigen nahen Angehörigen, insbesondere aus dem Kreis der Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten oder 
eingetragene Lebenspartnerin oder Lebenspartner, Geschwister sowie volljähriger Kinder. 

(3) Vor Feststellung der Eignung für einen höherbewerteten Dienstposten in einer Erprobungszeit, für die durch 
Rechtsverordnungen nach § 15 und § 187 Abs. 1 eine Dauer von mindestens drei Monaten festzulegen ist, darf 
der Beamte nicht befördert werden. Dies gilt nicht für die Beförderung in Ämter, deren Inhaber richterliche 
Unabhängigkeit besitzen, Staatsanwälte, Beamte im Sinne von § 38 oder Wahlbeamte sind; in den 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 können weitere Ausnahmen für Fälle des Aufstiegs zugelassen werden, 
wenn diesem eine Prüfung vorausgeht. 

(4) Regelmäßig zu durchlaufende Beförderungsämter dürfen nicht übersprungen werden. 

(5) Der Landespersonalausschuß kann Ausnahmen von den Beförderungsverboten (Absätze 2 und 3) und vom 
Verbot der Sprungbeförderung (Absatz 4) zulassen. 

(6) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 7 Abs. 1 vorzunehmen. Soweit im Bereich der für die 
Beförderung zuständigen Behörde im jeweiligen Beförderungsamt der Laufbahn weniger Frauen als Männer 
sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen; ist die Landesregierung die für die 
Beförderung zuständige Behörde, so ist maßgebend der Geschäftsbereich der obersten Landesbehörde, die 
den Beförderungsvorschlag macht. 

VV zu § 25 

1 
Beamtinnen und Beamte können in den Fällen, in denen eine Erprobungszeit abzuleisten ist, nur befördert werden, wenn 
sie während der Erprobungszeit durch ihre Leistungen in der Beförderungsfunktion nachgewiesen haben, dass sie den 
höheren Anforderungen gewachsen sind. Zur Dauer der Erprobungszeiten wird auf die entsprechenden 
Laufbahnverordnungen hingewiesen. 
2 
Die probeweise Übertragung eines höherbewerteten Dienstpostens im Sinne von § 25 Abs. 3 setzt einen Funktionswechsel 
voraus. 
3 
Zur Feststellung der Eignung für den höherbewerteten Dienstposten bedarf es keiner förmlichen Beurteilung. 
 



 

§ 25 a Leitende Funktion auf Probe 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion im Sinne des Absatzes8 wird zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe 
übertragen. Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jahre. Die oberste Dienstbehörde kann eine Verkürzung 
der Probezeit zulassen; die Mindestprobezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen dem Beamten eine leitende 
Funktion nach Satz 1 bereits übertragen worden ist, können auf die Probezeit angerechnet werden. Es ist nicht 
zulässig, die Probezeit zu verlängern. 

(2) In ein Amt nach Absatz1 darf nur berufen werden, wer 

1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem Richterverhältnis auf Lebenszeit befindet 
und 

2. in dieses Amt auch als Beamter auf Lebenszeit berufen werden könnte. 

Ein Richter darf in ein Beamtenverhältnis auf Probe nach Absatz 1 nur berufen werden, wenn er zugleich 
zustimmt, bei Fortsetzung des Richterverhältnisses auf Lebenszeit nach Absatz 6 Satz 4 auch in einem 
anderen Richteramt desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 

(3) Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Probe die Rechte und 
Pflichten aus dem Amt, das dem Beamten zuletzt im Beamtenverhältnis oder im Richterverhältnis auf 
Lebenszeit übertragen worden ist, mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbotes der 
Annahme von Belohnungen und Geschenken; das Beamtenverhältnis oder das Richterverhältnis auf 
Lebenszeit besteht fort. Dienstvergehen, die mit Bezug auf das Beamtenverhältnis oder das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit oder das Beamtenverhältnis auf Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als stünde 
der Beamte nur im Beamtenverhältnis oder im Richterverhältnis auf Lebenszeit. 

(4) Der Landespersonalausschuß kann Ausnahmen von Absatz 2 Satz 1 zulassen. Befindet sich der Beamte 
nur in dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Absatz 1, bleiben die für die Beamten auf Probe geltenden 
Vorschriften des Disziplinargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen unberührt. 

(5) Der Beamte ist mit 

a) Ablauf der Probezeit nach Absatz1, 

b) der Versetzung in ein Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt 
nach § 28 Abs. 2 Satz 2, 

c) der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn, 

d) der Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt nach den Vorschriften des 
Disziplinargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, 

e) der Übertragung eines Amtes nach Absatz 9 bei demselben Dienstherrn oder 

f) Beendigung seines Beamtenverhältnisses oder Richterverhältnisses auf Lebenszeit 

aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nach Absatz 1 entlassen. Die §§ 31 bis 33, § 34 Abs. 1 und 5 und § 49 
Abs. 1 bleiben unberührt. 

(6) Mit dem erfolgreichen Abschluß der Probezeit ist dem Beamten das Amt nach Absatz 1 auf Dauer im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übertragen; eine erneute Berufung des Beamten in ein 
Beamtenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jahres ist nicht zulässig. Wird das 
Amt nicht auf Dauer übertragen, endet der Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt. Weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht. In den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 Buchstabe a bis e wird das Beamtenverhältnis 
oder das Richterverhältnis auf Lebenszeit fortgesetzt. 

(7) § 25 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung. 

(8) Ämter im Sinne des Absatzes 1 sind 

1. im Landesdienst die 

1.1 mindestens der Besoldungsgruppe A15 oder der Besoldungsgruppe B angehörenden Ämter der 
erstmalig als Referatsleiter in den obersten Landesbehörden oder den diesen angegliederten Dienststellen 
eingesetzten Beamten, 

1.2 mindestens der Besoldungsgruppe A15 oder der Besoldungsgruppe B angehörenden Ämter der Leiter 
von Behörden und Einrichtungen sowie von Justizvollzugsanstalten, soweit sie nicht im Beamtenverhältnis 
auf Zeit übertragen werden, 

1.3 der Besoldungsgruppe A16 oder der Besoldungsgruppe B angehörenden Ämter der Leiter von Teilen 
(Abteilungen oder Gruppen) der den obersten Landesbehörden nachgeordneten Behörden, Einrichtungen 
und Landesbetriebe sowie von Justizvollzugsanstalten, soweit die Ämter nicht im Beamtenverhältnis auf Zeit 
übertragen werden, 



1.4 Ämter der Leiter von Studienseminaren, soweit sie nicht im Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen 
werden, 

1.5 Ämter der als Leiter einer Oberfinanzdirektion eingesetzten Beamten, die zugleich Bundesbeamte sind, 
sowie das Amt des Leiters der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen; 

2. im Dienst der Gemeinden und Gemeindeverbände die Ämter der Leiter von Organisationseinheiten, die 
dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in der Führungsfunktion 
vergleichbaren Beschäftigten unmittelbar unterstehen, sofern in der Hauptsatzung allgemein für diese Ämter 
die Übertragung auf Probe bestimmt ist; 

3. im Dienst der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts die Ämter, die nach Maßgabe einer von der zuständigen obersten 
Aufsichtsbehörde zu erlassenden Rechtsverordnung dazu bestimmt werden. 

(9) Absatz1 gilt nicht für die Ämter der Mitglieder des Landesrechnungshofes nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Landesrechnungshof sowie für die Ämter, die 

a) aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen werden oder 

b) in § 38 Abs. 1 genannt sind. 

(10) Der Beamte führt während seiner Amtszeit nur die Amtsbezeichnung des ihm nach Absatz 1 übertragenen 
Amtes. Wird ihm das Amt nach Absatz 1 nicht auf Dauer übertragen, darf er die Amtsbezeichnung nach Satz 1 
mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nicht weiterführen. 

VV zu § 25 a 

Auf die VV 3 zu § 23 wird hingewiesen. 
2 
Die Entscheidung, ob sich die Beamtin oder der Beamte bewährt hat, ist in engem zeitlichen Zusammenhang mit der 
Beendigung der Erprobungszeit zu treffen. 
3 
Hat sich die Beamtin oder der Beamte nicht bewährt, verbleibt sie oder er in dem statusrechtlichen Amt, das sie oder er vor 
der Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit innehatte. 
4 
Für § 25 Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz ist auf die erstmalige Verleihung des Amtes mit leitender Funktion im 
Beamtenverhältnis auf Probe abzustellen. 
5 
Eine Anrechnung im Sinne von § 25 a Abs. 1 Satz 4 kann auch am Ende der Erprobungszeit erfolgen. 
 

 

§ 25 b Leitende Funktion auf Zeit 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion im Sinne des Absatzes 7 wird im Beamtenverhältnis auf Zeit für längstens 
zwei Amtszeiten übertragen. Eine Amtszeit beträgt fünf Jahre. Zeiten, in denen dem Beamten die leitende 
Funktion nach Satz 1 bereits übertragen worden ist, können bis zu einer Dauer von höchstens zwei Jahren auf 
die erste Amtszeit angerechnet werden. Mit Ablauf der ersten Amtszeit ist die Übertragung des Amtes auf 
Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ausgeschlossen, mit Ablauf der zweiten Amtszeit soll dem 
Beamten das Amt auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen werden. 

(2) § 25 a, Abs. 2, Abs. 3 Satz1 und Abs. 4 Satz1 gilt entsprechend. 

(3) Wird dem Beamten in einem Amt auf Zeit nach Absatz1 ein anderes Amt nach Absatz1 übertragen, das in 
eine höhere Besoldungsgruppe eingestuft ist, als das ihm zuvor übertragene Amt nach Absatz 1, ist ihm dieses 
Amt gleichzeitig auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu übertragen, sofern die allgemeinen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Mit der Übertragung des höher eingestuften Amtes nach 
Absatz 1 beginnt eine erneute erste Amtszeit; Absatz 1 Sätze 2 und 3 finden Anwendung. 

(4) Der Beamte ist mit 

a) Ablauf der Amtszeit, 

b) der Versetzung in ein Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt 
nach § 28 Abs. 2 Satz 2, 

c) der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn, 

d) der Übernahme eines Mandates, das mit dem Amt nach Absatz 1 unvereinbar ist, 

e) der Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt nach den Vorschriften des 
Disziplinargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, 



f) der Übertragung eines Amtes nach Absatz 8 bei demselben Dienstherrn, 

g) Beendigung seines Beamtenverhältnisses oder Richterverhältnisses auf Lebenszeit oder 

h) der Ernennung unter Verleihung eines anderen, nicht im Beamtenverhältnis auf Zeit zu verleihenden 
Amtes 

aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit nach Absatz 1 entlassen. Die §§ 31 bis 33 bleiben unberührt. 

(5) Mit dem Ende des Beamtenverhältnisses auf Zeit nach Absatz 1 endet der Anspruch auf Besoldung aus 
diesem Amt; weitergehende besoldungsrechtliche Ansprüche bestehen nicht. In den Fällen des Absatzes 4 
Satz 1 Buchstaben a bis f wird das Beamtenverhältnis oder das Richterverhältnis auf Lebenszeit fortgesetzt. 

(6) § 25 Abs. 3 Satz 1 und § 78 e Abs. 1 Nr. 1 finden keine Anwendung. 

(7) Ämter im Sinne des Absatzes 1 sind 

1. im Landesdienst die 

1.1 mindestens der Besoldungsgruppe B4 angehörenden Ämter der in den obersten Landesbehörden oder 
den diesen angegliederten Dienststellen tätigen Beamten, 

1.2 der Besoldungsordnung B angehörenden Ämter der Leiter sowie der Leiter von Teilen (Abteilungen) der 
den obersten Landesbehörden unmittelbar nachgeordneten Behörden, Einrichtungen und Landesbetriebe, 

1.3 Ämter der Leiter öffentlicher Schulen oder die der Besoldungsgruppe A 16 angehörenden Amter der 
Leiter von Studienseminaren.; 

2. im Dienst der Gemeinden und Gemeindeverbände die Ämter der Leiter von Organisationseinheiten, die 
dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in der Führungsfunktion 
vergleichbaren Beschäftigten unmittelbar unterstehen, sofern in der Hauptsatzung allgemein für diese Ämter 
die Übertragung auf Zeit bestimmt ist; 

3. im Dienst der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts die Ämter, die nach Maßgabe einer von der zuständigen obersten 
Aufsichtsbehörde zu erlassenden Rechtsverordnung dazu bestimmt werden. 

(8) Absatz1 gilt nicht für die Ämter der Mitglieder des Landesrechnungshofes nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Landesrechnungshof sowie für die Ämter, die 

a) aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis auf Zeit übertragen werden oder 

b) in § 38 Abs. 1 genannt sind. 

(9) Der Beamte führt während seiner Amtszeit nur die Amtsbezeichnung des ihm nach Absatz 1 übertragenen 
Amtes. In den Fällen des Absatzes 4 Buchstaben a bis d findet § 92 Abs. 3 Sätze 2 und 3 nur dann 
entsprechende Anwendung, wenn das Amt nach Absatz 1 mindestens eine Amtszeit wahrgenommen worden 
ist. 

 

VV zu § 25 b 

1 
Die Vergabe eines Amtes mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf Zeit bedarf sowohl bei der ersten Amtszeit als 
auch bei der zweiten Amtszeit sowie bei der endgültigen Übertragung des Amtes nach Ablauf von zwei Amtszeiten der 
Ernennung. 
2 
Soll der Amtsinhaberin / dem Amtsinhaber die Funktion für eine zweite Amtszeit übertragen 
 werden, so bedarf es hierfür keiner Ausschreibung. Vor dem Hintergrund von Artikel 33 Abs. 2 GG sowie § 104 LBG NRW 
ist jedoch eine Beurteilung der Amtsinhaberin / des Amtsinhabers geboten und erforderlich. Es ist ausreichend, die 
Beurteilung auf die Aspekte zu fokussieren, die die für die herausgehobene Führungsposition erforderlichen 
Führungskompetenzen bewerten. 
3 
Etwa zur Mitte der ersten Amtszeit soll gegenüber der Amtsinhaberin / dem Amtsinhaber eine Leistungseinschätzung, z.B. 
im Rahmen eines qualifizierten Mitarbeitergesprächs, abgegeben werden. Eine formularmäßige Beurteilung ist nicht 
erforderlich. Die Leistungseinschätzung ist zu dokumentieren und zur Personalakte zu nehmen. 
4 
Eine Anrechnung im Sinne von § 25 b Abs. 1 Satz 3 kann auch am Ende der Amtszeit erfolgen. 

§ 26 Aufstieg  

(1) Der Aufstieg von einer Laufbahn in die nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung ist auch ohne 
Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen (§ 19) möglich. Für den Aufstiegsbeamten ist das Eingangsamt der 
nächsthöheren Laufbahn derselben Fachrichtung ein Amt gemäß § 25 Abs. 4. 



(2) Voraussetzung für den Aufstieg in den mittleren und in den gehobenen Dienst ist in der Regel die 
bestandene Aufstiegsprüfung, die der Laufbahnprüfung entsprechen soll; die Laufbahnverordnung kann 
Abweichendes bestimmen. 

§ 27  

(weggefallen) 

4. Versetzung und Abordnung 

§ 28 Versetzung 

(1) Der Beamte kann in ein anderes Amt einer Laufbahn, für die er die Befähigung besitzt, versetzt werden, 
wenn er es beantragt oder ein dienstliches Bedürfnis besteht. Eine Versetzung bedarf nicht seiner Zustimmung, 
wenn das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn gehört, derselben Laufbahn angehört wie das 
bisherige Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist; Stellenzulagen gelten hierbei 
nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Vor der Versetzung ist der Beamte zu hören. 

(2) Aus dienstlichen Gründen kann ein Beamter ohne seine Zustimmung in ein Amt mit demselben 
Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn, auch im Bereich eines anderen 
Dienstherrn, versetzt werden; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Bei der 
Auflösung oder einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer Behörde oder der 
Verschmelzung von Behörden kann ein Beamter, dessen Aufgabengebiet davon berührt wird, auch ohne seine 
Zustimmung in ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt 
im Bereich desselben Dienstherrn versetzt werden, wenn eine seinem bisherigen Amt entsprechende 
Verwendung nicht möglich ist; das Endgrundgehalt muß mindestens dem des Amtes entsprechen, das der 
Beamte vor seinem bisherigen Amt inne hatte. 

(3) Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den Erwerb der 
neuen Befähigung teilzunehmen. 

(4) Wird der Beamte in ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt, wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen 
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamten- und besoldungsrechtliche Stellung des Beamten finden die im 
Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften Anwendung. 

Die Versetzung wird von dem abgebenden im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt; das 
Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In die Verfügung ist aufzunehmen, daß das Einverständnis vorliegt. 

VV zu § 28 

1.1 
Für die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn im Landesbereich gilt § 28 Abs. 2, für die Versetzung über diesen Bereich 
hinaus das BRRG. 
1.2 
Der aufnehmende Dienstherr soll vor der Erklärung seines Einverständnisses auch die gesundheitliche Eignung der 
Beamtin oder des Beamten prüfen. Das Einverständnis gegenüber der abgebenden Dienststelle ist schriftlich zu erklären. 
Der Dienstherr hat ein Gesundheitszeugnis zu verlangen, wenn der Gesundheitszustand der Beamtin oder des Beamten 
dazu Veranlassung gibt. VV 2 zu § 9 ist anzuwenden. 
1.3 
Der Beamtin oder dem Beamten ist nach der Versetzung unter Hinweis auf die Fortdauer ih-res oder seines 
Beamtenverhältnisses die neue Amts- oder Dienstbezeichnung und die Besoldungsgruppe schriftlich mitzuteilen. 
2 
Die Versetzung im Bereich desselben Dienstherrn wird von der abgebenden im Einvernehmen mit der aufnehmenden 
Stelle verfügt, wenn nicht bei Beamtinnen und Beamten des Landes die vorgesetzte Behörde die Versetzung vornimmt. 
3 
Die Verwaltung einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) ist eine einheitliche Verwaltung; bei der Verwendung in einer 
anderen Dienststelle derselben Gemeinde liegt daher keine Versetzung, sondern eine Umsetzung vor. 
4 
§ 28 Absatz 2 Satz 2 findet nur Anwendung bei der Auflösung oder Umbildung von Behörden des Landes. Bei der 
Umbildung von Körperschaften bestimmt sich die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten nach den unmittelbar 
geltenden Vorschriften des BRRG. 
5 
Auf die unmittelbar geltenden Vorschriften des BRRG zur beamtenrechtlichen Zuweisung wird hingewiesen. 
 

 

§ 29 Abordnung 



(1) Der Beamte kann, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht, vorübergehend ganz oder teilweise zu einer 
seinem Amt entsprechenden Tätigkeit an eine andere Dienststelle eines Dienstherrn im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes abgeordnet werden. 

(2) Aus dienstlichen Gründen kann der Beamte vorübergehend ganz oder teilweise auch zu einer nicht seinem 
Amt entsprechenden Tätigkeit abgeordnet werden, wenn ihm die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit auf Grund 
seiner Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die 
nicht einem Amt mit demselben Endgrundgehalt entspricht, zulässig. Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 
bedarf der Zustimmung des Beamten, wenn sie die Dauer von zwei Jahren übersteigt. 

(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf der Zustimmung des Beamten. Abweichend von 
Satz1 ist die Abordnung auch ohne Zustimmung des Beamten zulässig, wenn die neue Tätigkeit einem Amt mit 
demselben Endgrundgehalt entspricht und die Abordnung die Dauer von fünf Jahren nicht übersteigt. 

(4) Vor der Abordnung ist der Beamte zu hören. 

(5) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem 
aufnehmenden Dienstherrn verfügt; das Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In der Verfügung ist zum 
Ausdruck zu bringen, daß das Einverständnis vorliegt. Zur Zahlung der dem Beamten zustehenden Leistungen 
ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu dem der Beamte abgeordnet ist. 

VV zu § 29 

1 
Für die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn im Landesbereich gilt § 29 Abs. 1, für die Abordnung über diesen Bereich 
hinaus das BRRG. 
2 
Die Abordnung zu einer anderen Dienststelle desselben Dienstherrn wird von der abgebenden 
 im Einvernehmen mit der aufnehmenden Stelle verfügt, wenn nicht bei Beamtinnen und Beamten des Landes die 
vorgesetzte Behörde die Abordnung vornimmt. 
3 
Auf die VV 4 zu § 28 wird hingewiesen. 

 

5. Beendigung des Beamtenverhältnisses 

a) Allgemeines 

§ 30 Beendigungsgründe 

(1) Das Beamtenverhältnis endet außer durch Tod durch 

1. Entlassung, 

2. Verlust der Beamtenrechte, 

3. Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nach dem Disziplinargesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Das Beamtenverhältnis der kommunalen Wahlbeamten endet ferner durch Abberufung. 

(2) Das Beamtenverhältnis endet ferner durch Eintritt in den Ruhestand unter Berücksichtigung der die 
beamtenrechtliche Stellung der Ruhestandsbeamten regelnden Vorschriften. 

b) Entlassung 

§ 31 Entlassung durch Verwaltungsakt 

(1) Der Beamte ist zu entlassen, 

1. wenn er sich weigert, den gesetzlich vorgeschriebenen Diensteid (§ 61) zu leisten, 

2. wenn er als Beamter auf Zeit seiner Verpflichtung nach § 5 Abs. 3 letzter Satz und Abs. 4 Satz 2 nicht 
nachkommt, 

3. wenn er bei Übertragung eines Amtes, das kraft Gesetzes mit dem Mandat unvereinbar ist, Mitglied des 
Europäischen Parlaments, des Bundestages oder des Landtags war und nicht innerhalb der von der 
obersten Dienstbehörde gesetzten angemessenen Frist sein Mandat niederlegt oder 

4. wenn er ohne Genehmigung des Dienstvorgesetzten seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im 
Ausland nimmt. 

§ 32 Entlassung kraft Gesetzes 



(1) Der Beamte ist entlassen, 

1. wenn er die Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels116 des Grundgesetzes oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union verliert oder 

2. wenn er in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn tritt, sofern 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für den Eintritt in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf 
oder als Ehrenbeamter. 

Nummer 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte die Staatsangehörigkeit eines sonstigen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzt. 

(2) Ein Beamter ist auch mit der Begründung eines neuen Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit, auf Zeit oder 
auf Probe aus seinem bisherigen Beamtenverhältnis zu demselben Dienstherrn (§ 2) entlassen, sofern 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Der Dienstvorgesetzte entscheidet darüber, ob eine der Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 vorliegt, 
und stellt den Tag der Beendigung des Beamtenverhältnisses fest. Die Entscheidung ist dem Beamten 
mitzuteilen. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 kann mit Zustimmung des Innenministeriums und im 
Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn die Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- 
oder Amtsverhältnis angeordnet werden; das gilt in den Fällen des Absatzes 2 entsprechend. 

VV zu § 32 

1 
Die Entlassung nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 wird mit dem Ablauf des Tages vor dem Tage der Aushändigung der 
Ernennungsurkunde des anderen Dienstherrn wirksam (vgl. § 10 Abs. 3). Dieser Tag soll von dem aufnehmenden 
Dienstherrn mit dem bisherigen Dienstherrn der Beamtin oder des Beamten vereinbart werden. 
2 
Die Fortdauer des Beamtenverhältnisses (§ 32 Abs. 3 Satz 3) kann nur vor dem Wirksamwerden der Entlassung nach § 32 
Abs. 1 Nr. 2 angeordnet werden. 

 

§ 32 a Verlust der Eigenschaft "Deutscher" 

Der Beamte kann entlassen werden, wenn er in Fällen des § 6 Abs. 3 die Eigenschaft als Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. 

§ 33 Entlassung auf Antrag 

(1) Der Beamte kann jederzeit seine Entlassung verlangen. Das Verlangen muß schriftlich, aber nicht in 
elektronischer Form erklärt werden. Die Erklärung kann, solange die Entlassungsverfügung dem Beamten noch 
nicht zugegangen ist, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang bei dem Dienstvorgesetzten, mit Zustimmung 
der nach § 36 Satz 1 zuständigen Stelle auch nach Ablauf dieser Frist, zurückgenommen werden. 

(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen. Sie kann jedoch so lange 
hinausgeschoben werden, bis der Beamte seine Amtsgeschäfte ordnungsgemäß erledigt hat; eine Frist von 
drei Monaten darf dabei nicht überschritten werden. 

VV zu § 33 

Die Beamtin oder der Beamte soll auf die rechtlichen Folgen der Entlassung (§ 37) hingewiesen werden. Die Rücknahme 
des Entlassungsantrags bedarf nicht der Schriftform; sie ist je-doch zu empfehlen. 

 

§ 34 Entlassung von Beamten auf Probe 

(1) Der Beamte auf Probe kann ferner entlassen werden, wenn einer der folgenden Entlassungsgründe 
vorliegt: 

1. ein Verhalten, das bei einem Beamten auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge zur 
Folge hätte, oder  

2. mangelnde Bewährung (Eignung, Befähigung, fachliche Leistung) in der Probezeit oder 

3. Dienstunfähigkeit (§§ 45, 194 Abs. 1), wenn der Beamte nicht nach § 49 in den Ruhestand versetzt wird, 
oder 

4. Auflösung der Beschäftigungsbehörde oder auf landesrechtlicher Vorschrift beruhende wesentliche 
Änderung des Aufbaus oder Verschmelzung dieser Behörde mit einer anderen (§ 28 Abs. 2 Satz 2), wenn 
das Aufgabengebiet des Beamten von der Auflösung oder Umbildung berührt wird und eine anderweitige 
Verwendung nicht möglich ist. 



(2) Die Landesregierung kann Beamte auf Probe der in § 38 bezeichneten Art jederzeit entlassen. 

(3) Bei der Entlassung sind folgende Fristen einzuhalten: 

Bei einer Beschäftigungszeit 

  von weniger als einem Jahr 

  ein Monat zum Monatsschluß, 

 

  von mindestens einem Jahr 

  sechs Wochen zum Schluß eines Kalendervierteljahres. 

 

Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit als Beamter auf Probe im Bereich desselben 
Dienstherrn. 

(4) Im Falle des Absatzes1 Nr.1 kann der Beamte auf Probe ohne Einhaltung einer Frist entlassen werden. Der 
Sachverhalt ist entsprechend der §§ 21 bis 30 des Disziplinargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
aufzuklären 

(5) Erreicht ein Beamter auf Probe die Altersgrenze, so ist er zu dem Zeitpunkt, zu dem er als Beamter auf 
Lebenszeit in den Ruhestand treten würde, entlassen. 

VV zu § 34 

1 
Zur Bewährung in der Probezeit gehört auch die gesundheitliche Eignung für das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 
2 
Jede Probebeamtin und jeder Probebeamte hat grundsätzlich einen Anspruch auf Ableistung der vollen Probezeit. Wird 
eine mangelnde Bewährung, die nicht behebbar erscheint, schon frühzeitig festgestellt, soll die Entlassung nicht erst zum 
Ablauf der Probezeit, sondern zu einem früheren Zeitpunkt verfügt werden. Die Entlassungsverfügung ist unverzüglich, 
spätestens mit Ablauf der Probezeit zuzustellen. 
3 
Beamtinnen oder Beamte auf Probe, die dienstunfähig werden, müssen entlassen werden, wenn sie nicht nach § 49 in den 
Ruhestand versetzt werden. 
4 
Auf die schwerbehindertenrechtlichen und mutterschutzrechtlichen Vorschriften wird hingewiesen. 
 

 

§ 35 Entlassung von Beamten auf Widerruf 

(1) Der Beamte auf Widerruf kann jederzeit durch Widerruf entlassen werden. § 34 Abs. 3, 4 und 5 gilt 
entsprechend. 

(2) Dem Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gegeben werden, den 
Vorbereitungsdienst abzuleisten und die Prüfung abzulegen. Ist der Vorbereitungsdienst auch Voraussetzung 
für die Ausübung eines Berufes außerhalb des öffentlichen Dienstes, endet das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf mit dem Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der Prüfung, im Falle der übrigen 
Vorbereitungsdienste nur, wenn dies durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsordnung 
bestimmt ist. 

VV zu § 35 

Auf VV 4 zu § 34 wird hingewiesen. 

 

§ 36 Entlassungsverfahren 

Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 10 Abs. 1 und 2 für die Ernennung des Beamten 
zuständig wäre. Eine Verfügung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Die Entlassung tritt im Falle des 
§ 31 Nr. 1 mit der Zustellung der Entlassungsverfügung, im Falle des § 31 Nr. 2 mit dem Ablauf der Amtszeit, 
im Übrigen mit dem Ende des Monats ein, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung dem 
Beamten zugestellt worden ist. Dies gilt nicht, soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung etwas anderes 
bestimmt ist. 

§ 37 Wirkungen der Entlassung 



Nach der Entlassung hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des Dienstherrn, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die Amtsbezeichnung und die im Zusammenhange mit dem Amt 
verliehenen Titel nur führen, wenn ihm die Erlaubnis nach § 92 Abs. 4 erteilt ist. Tritt die Entlassung im Laufe 
eines Kalendermonats ein, so können die für den Entlassungsmonat gezahlten Dienst- oder Anwärterbezüge 
dem Beamten belassen werden. 

c) Eintritt in den Ruhestand 

§ 37 a  

Für den Eintritt in den Ruhestand gelten die Vorschriften der §§ 38 bis 50. Sind die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes nicht erfüllt, so endet das Beamtenverhältnis statt durch Eintritt in 
den Ruhestand durch Entlassung. 

§ 38 Einstweiliger Ruhestand 

(1) Die Landesregierung kann jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen 

1. den Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär sowie Staatssekretäre, 

2. Regierungspräsidenten, 

3. den Leiter der für den Verfassungsschutz zuständigen Abteilung, 

4. den Regierungssprecher, 

5. Polizeipräsidenten, 

soweit sie Beamte auf Lebenszeit sind. 

(2) Für die in Absatz 1 bezeichneten Beamten entscheidet in den Fällen des § 22 Abs. 3, des § 23 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 7, des § 24 Satz 3 und des § 25 Abs. 5 an Stelle des Landespersonalausschusses die 
Landesregierung. 

§ 39 Auflösung und Verschmelzung von Behörden 

Wird eine Behörde aufgelöst oder auf Grund eines Gesetzes oder einer Verordnung der Landesregierung mit 
einer anderen verschmolzen oder in ihrem Aufbau wesentlich verändert, so können die auf Lebenszeit und auf 
Zeit ernannten Beamten dieser Behörden, deren Aufgabengebiet von der Auflösung oder Umbildung berührt 
wird, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn eine Versetzung nach § 28 nicht möglich ist. Die 
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand darf nur innerhalb von sechs Monaten nach Auflösung der Behörde 
oder nach Inkrafttreten des Gesetzes oder der Verordnung ausgesprochen werden und ist nur innerhalb der 
Zahl der aus diesem Anlaß eingesparten Planstellen zulässig. In dem Gesetz oder in der Verordnung kann ein 
anderer Zeitpunkt für den Beginn der Frist bestimmt werden. 

§ 40 Beginn des einstweiligen Ruhestands 

Der einstweilige Ruhestand beginnt, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt festgesetzt 
wird, mit der Zustellung der Verfügung, spätestens jedoch mit dem Ende der drei Monate, die auf den Monat 
der Zustellung folgen. Die Verfügung kann bis zum Beginn des einstweiligen Ruhestandes zurückgenommen 
werden. 

§ 41  

(weggefallen) 

§ 42 Wiederverwendung aus dem einstweiligen Ruhestand 

Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte ist verpflichtet, einer erneuten Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit Folge zu leisten, wenn ihm ein Amt im Dienstbereich seines früheren 
Dienstherrn verliehen werden soll, das derselben oder einer mindestens gleichwertigen Laufbahn angehört wie 
das frühere Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt (§ 28 Abs. 1 Satz 2) verbunden ist. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn ein in den einstweiligen Ruhestand versetzter Beamter auf Zeit erneut in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden soll. Nach Ablauf von fünf Jahren seit Beginn des einstweiligen 
Ruhestandes ist eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis nur mit Zustimmung des Beamten zulässig, 
wenn er das 55. Lebensjahr vollendet hat. 

VV zu § 42 

1.1 



Beamtinnen und Beamte, deren erneute Berufung in das Beamtenverhältnis in Aussicht genommen ist, sind schriftlich 
darauf hinzuweisen, dass sie ihren Anspruch auf Versorgungsbezüge verlieren, wenn und solange sie schuldhaft der 
erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis nicht nachkommen. 
1.2 
Hat die Beamtin oder der Beamte eine berufliche Tätigkeit aufgenommen, so ist ihr / ihm eine angemessene Frist zur 
Abwicklung ihrer / seiner Geschäfte vor Dienstantritt zu gewähren. 2 
 Macht die Beamtin oder der Beamte geltend, dienstunfähig zu sein, so erklärt ihre frühere unmittelbare Dienstvorgesetzte 
/ sein früherer unmittelbarer Dienstvorgesetzter nach Einholung ärztlicher Gutachten (§ 45 Abs. 2 Satz 2), ob sie / er sie / 
ihn nach pflichtmäßigem Ermessen für dienstunfähig hält. Die Dienstunfähigkeit enthebt die Beamtin / den Beamten der 
Verpflichtung des § 42. 
3 
Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis 
schuldhaft nicht nachkommen; versorgungsrechtliche Auswirkungen bleiben hiervon unberührt. 
4 
Mit ihrer oder seiner Zustimmung kann die Beamtin oder der Beamte auch in einem niedrigeren Amt wiederverwendet 
werden. Für die Wahrung des Besitzstandes gilt § 13 Abs. 4 BBesG. 

 

§ 43 Ende des einstweiligen Ruhestands 

Der einstweilige Ruhestand endet bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit 
(§ 42). 

VV zu § 43 

1 
Mit der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit unter den Voraussetzungen des § 42 Satz l und 2 endet 
der einstweilige Ruhestand. Bei späterem Eintritt in den Ruhestand erhält die Beamtin oder der Beamte Versorgung nur 
aus dem neuen Beamtenverhältnis. 
2 
Der einstweilige Ruhestand endet nicht, wenn die Voraussetzungen in § 42 Satz 1 und 2 nicht erfüllt sind. Die Beamtin oder 
der Beamte behält dann neben den Dienstbezügen aus der Wiederverwendung den Versorgungsanspruch aus dem Amt, aus 
dem sie oder er in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist. 
 

 

§ 44 Eintritt in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze 

(1) Für den Beamten ist das vollendete fünfundsechzigste Lebensjahr die Altersgrenze, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Für Leiter und Lehrer an öffentlichen Schulen gilt als Altersgrenze das 
Ende des Schulhalbjahres, in dem das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet wird. 

(2) Die Beamten auf Lebenszeit und auf Zeit treten mit dem Ende des Monats, in dem sie die Altersgrenze 
erreichen, in den Ruhestand. Die Beamten auf Zeit treten, soweit sie nicht nach § 31 Nr. 2 entlassen werden, 
ferner mit Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand, wenn sie insgesamt eine mindestens zehnjährige 
ruhegehaltfähige Dienstzeit abgeleistet haben; anderenfalls sind sie zu entlassen. 

(3) Wenn dringende dienstliche Gründe im Einzelfall die Fortführung der Dienstgeschäfte erfordern, kann die 
für die Versetzung in den Ruhestand zuständige Stelle mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde und des 
Beamten den Eintritt in den Ruhestand für eine bestimmte Dauer, die jeweils ein Jahr und insgesamt drei Jahre 
nicht übersteigen darf, hinausschieben. Bei Wahlbeamten bedarf diese Entscheidung einer Zweidrittelmehrheit 
der gesetzlichen Mitgliederzahl des betreffenden Wahlgremiums. 

(4) Wer die Altersgrenze überschritten hat, darf nicht zum Beamten ernannt werden. Ist der Beamte trotzdem 
ernannt worden, so ist er zu entlassen. 

(5) Erreicht der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte die Altersgrenze, so gilt er in dem Zeitpunkt 
als dauernd in den Ruhestand getreten, in dem er als Beamter auf Lebenszeit oder auf Zeit wegen Erreichens 
der Altersgrenze in den Ruhestand treten würde. Ein in den einstweiligen Ruhestand versetzter Beamter auf 
Zeit gilt auch mit Ablauf der Amtszeit als dauernd in den Ruhestand getreten. 

 
VV zu § 44 
1 
Beamtinnen und Beamte, die am ersten Tag eines Kalendermonats geboren wurden, erreichen die Altersgrenze mit Ablauf 
des letzten Tages des vorhergehenden Monats. 
2  



Im Falle des § 44 Absatz 5 soll der Beamtin oder dem Beamten der Zeitpunkt, von dem an sie oder er als dauernd in den 
Ruhestand getreten gilt, schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 45 Versetzung in den Ruhestand auf Antrag des Beamten wegen Dienstunfähigkeit, Erreichens der 
Antragsaltersgrenze sowie Schwerbehinderung 

(1) Der Beamte auf Lebenszeit oder auf Zeit ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er wegen seines 
körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflicht dauernd unfähig 
(dienstunfähig) ist. Als dienstunfähig kann der Beamte auch dann angesehen werden, wenn er infolge 
Erkrankung innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht 
besteht, dass er innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. Bestehen Zweifel über die 
Dienstunfähigkeit des Beamten, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung des Dienstvorgesetzten ärztlich 
untersuchen und, falls ein Amtsarzt dies für erforderlich hält, auch beobachten zu lassen. Gesetzliche 
Vorschriften, die für einzelne Beamtengruppen andere Voraussetzungen für die Beurteilung der 
Dienstunfähigkeit bestimmen, bleiben unberührt. 

(2) Beantragt der Beamte, ihn nach Absatz 1 in den Ruhestand zu versetzen, so hat sein Dienstvorgesetzter 
nach Einholung ärztlicher Gutachten zu erklären, ob er ihn nach pflichtgemäßem Ermessen für dauernd 
unfähig hält, seine Amtspflichten zu erfüllen; die nach § 50 Abs. 1 zuständige Stelle ist an die Erklärung des 
Dienstvorgesetzten nicht gebunden; sie kann auch andere Beweise erheben. Die ärztliche Untersuchung 
erfolgt durch einen Amtsarzt und einen als Gutachter beauftragten Arzt. Das Nähere zur Ausführung von Satz 2 
regelt das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie. 

(3) Von der Versetzung des Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn 
ihm ein anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden kann. In den Fällen des 
Satzes 1 ist die Übertragung eines anderen Amtes ohne Zustimmung des Beamten zulässig, wenn das neue 
Amt zum Bereich seines Dienstherrn gehört, es mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist wie 
das bisherige Amt und zu erwarten ist, daß der Beamte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes 
genügt; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehaltes. Besitzt der Beamte nicht die 
Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung 
teilzunehmen. Dem Beamten kann zur Vermeidung seiner Versetzung in den Ruhestand unter Beibehaltung 
seines Amtes ohne seine Zustimmung auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner Laufbahngruppe im 
Bereich seines Dienstherrn übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und dem 
Beamten die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung seiner bisherigen Tätigkeit zuzumuten 
ist. 

(4) Ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit kann ein Beamter auf Lebenszeit oder auf Zeit auf seinen Antrag in 
den Ruhestand versetzt werden, 

1. frühestens mit Vollendung des dreiundsechzigsten Lebensjahres, 

2. als schwerbehinderter Mensch im Sinne von § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
frühestens mit Vollendung des sechzigsten Lebensjahres. 

Aus dienstlichen Gründen kann bei Leitern und Lehrern an öffentlichen Schulen und an Gesamtseminaren die 
Versetzung in den Ruhestand bis zum Ende des laufenden Schuljahres hinausgeschoben werden. 

(5) Für Beamte, die vor dem 1. Juli 1997 auf Antrag Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub nach § 78 b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 oder 4 in der am 1. März 1995 geltenden Fassung bewilligt bekommen und spätestens am 
1. August 1997 angetreten haben, gilt für die Bestimmung des Beginns des Ruhestandes im Sinne dieser 
Vorschrift Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 in der bis zum 28. Februar 1998 geltenden Fassung fort, sofern bei 
Teilzeitbschäftigung die regelmäßige Arbeitszeit um wenigstens ein Viertel ermäßigt worden ist. 

VV zu § 45 

1 
§ 45 Abs. 1 Satz 2 ist auch in Fällen unterschiedlicher Krankheiten anwendbar. 
2 
Die Möglichkeiten des § 45 Absatz 3 sollen insbesondere gegenüber lebensjüngeren Beamtinnen und Beamten 
ausgeschöpft werden. Das Gleiche gilt für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, wenn die Dienstunfähigkeit auf der 
Behinderung beruht. 
3 
Der Dienstherr trägt die Kosten einer angeordneten ärztlichen Untersuchung oder Beobachtung. 
4 
Die schwerbehindertenrechtlichen Vorschriften sind zu beachten. 
5 



Der Antrag auf Versetzung in den Ruhestand nach § 45 Absatz 2 oder 4 bedarf der Schriftform; er darf nicht an 
Bedingungen geknüpft sein. 

 

§ 46 Begrenzte Dienstfähigkeit 

(1) Läßt sich eine Versetzung in den Ruhestand nicht bereits nach § 45 Abs. 3 vermeiden, soll von ihr 
abgesehen werden, wenn der Beamte unter Beibehaltung seines Amtes seine Dienstpflichten noch während 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit). Die Arbeitszeit ist 
dabei im Verhältnis zum Umfang der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. §§ 45 Abs. 2, 47 und 50 gelten 
entsprechend. Der Beamte kann mit seiner Zustimmung auch in einer nicht seinem Amt entsprechenden 
Tätigkeit eingeschränkt verwendet werden. 

(2) Bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten gilt § 68 Abs. 2 Satz 3 mit der Maßgabe, daß von der nach 
Absatz 1 herabgesetzten Arbeitszeit auszugehen ist. 

VV zu § 46 

Die begrenzte Dienstfähigkeit ist keine Form der Teilzeitbeschäftigung, sondern eine Teildienstfähigkeit. Ihre Feststellung 
ist zugleich die Feststellung einer Teildienstunfähigkeit. 

 

§ 47 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit auf Veranlassung des Dienstvorgesetzten 

(1) Hält der Dienstvorgesetzte nach Einholung ärztlicher Gutachten (§ 45 Abs. 2 Satz 2 und 3) den Beamten für 
dienstunfähig, so teilt der Dienstvorgesetzte dem Beamten oder seinem Vertreter unter Angabe der Gründe 
mit, dass seine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt sei. Der Beamte oder sein Vertreter kann innerhalb 
eines Monats gegen die beabsichtigte Maßnahme Einwendungen erheben. 

(2) Die Entscheidung über die Zurruhesetzung trifft die nach § 50 Abs. 1 zuständige Stelle. Wird die 
Dienstfähigkeit des Beamten festgestellt, so ist das Verfahren einzustellen. Wird die Dienstunfähigkeit 
festgestellt, so ist der Beamte mit dem Ende des Monats, in dem ihm oder seinem Vertreter die Verfügung 
zugestellt worden ist, in den Ruhestand zu versetzen. 

(3) Behält der Beamte nach der Entscheidung gemäß Absatz 2 Satz 3 wegen eines eingelegten Rechtsmittels 
Anspruch auf Besoldung, so werden mit dem Ende des Monats, in dem ihm oder seinem Vertreter die 
Verfügung zugestellt worden ist, die Dienstbezüge einbehalten, die das Ruhegehalt übersteigen. Hat die 
Entscheidung gemäß Absatz 2 Satz 3 keinen Bestand, sind die einbehaltenen Beträge nachzuzahlen. 

VV zu § 47 

1 
Die VV 1 bis 4 zu § 45 gelten entsprechend. 
2 
Die Mitteilung nach § 47 Abs. 1 ist zuzustellen. Sie ist nicht mit einer Belehrung über einen Rechtsbehelf zu versehen. Auf 
die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben, soll jedoch hingewiesen werden. 

 

§ 48 Wiederverwendung von Ruhestandsbeamten 

(1) Ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Beamter ist, solange er das dreiundsechzigste 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, verpflichtet, einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis Folge zu 
leisten, wenn ihm im Dienstbereich seines früheren Dienstherrn ein Amt seiner früheren oder einer anderen 
Laufbahn mit mindestens demselben Endgrundgehalt übertragen werden soll und zu erwarten ist, daß der 
Beamte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes genügt; Stellenzulagen gelten hierbei nicht als 
Bestandteile des Grundgehaltes. Besitzt der Beamte nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, hat er an 
Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen. Ihm kann ferner unter Übertragung eines 
Amtes seiner früheren Laufbahn nach Satz 1 auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb seiner 
Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und dem Beamten 
die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung seiner früheren Tätigkeit zuzumuten ist. Die 
§§ 42 Satz 3 und 43 gelten entsprechend. 

(2) Die erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis ist auch in den Fällen der begrenzten Dienstfähigkeit (§ 46) 
möglich. 

(3) Beantragt der Beamte nach Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit, ihn erneut in das Beamtenverhältnis 
zu berufen, so ist diesem Antrag zu entsprechen, falls nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 
Der Antrag muß vor Ablauf von fünf Jahren seit Beginn des Ruhestandes und spätestens zwei Jahre vor 
Erreichen der Altersgrenze gestellt werden. 



(4) Zur Nachprüfung der Dienstfähigkeit ist der Beamte verpflichtet, sich nach Weisung des Dienstvorgesetzten 
ärztlich untersuchen zu lassen. Der Beamte kann eine solche Untersuchung verlangen, wenn er einen Antrag 
nach Absatz 3 zu stellen beabsichtigt. § 45 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

VV zu § 48 

1 
Die Behörde ist verpflichtet, wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzte Beamtinnen und Beamte spätestens drei 
Jahre nach dem Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand aufzufordern, sich auf ihre Dienstfähigkeit untersuchen zu 
lassen. Das gilt nicht, wenn nach den Umständen, insbesondere nach Art oder Schwere der Erkrankung, mit der 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit nicht zu rechnen ist oder die Beamtin / der Beamte das 60. Lebensjahr vollendet 
hat. 
2 
Die VV zu §§ 42, 43 und 45 gelten entsprechend. 

 

§ 49 Versetzung von Beamten auf Probe in den Ruhestand 

(1) Der Beamte auf Probe ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge Krankheit, Verwundung oder 
sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden in Ausübung oder aus Veranlassung des 
Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig (§§ 45, 194 Abs. 1) geworden ist. 

(2) Er kann in den Ruhestand versetzt werden, wenn er aus anderen Gründen dienstunfähig geworden ist. Die 
Entscheidung bedarf bei Beamten des Landes der Zustimmung des Finanzministeriums. Im Falle des Satzes 1 
ist der Beamte auf Probe jedoch in den Ruhestand zu versetzen, wenn er zuvor auf Grund des § 32 Abs. 2 aus 
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit entlassen ist und in diesem Beamtenverhältnis die Voraussetzung 
des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes erfüllt hatte. 

(3) Die §§ 45 Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 3 sowie 47 und 48 finden entsprechend Anwendung. 

VV zu § 49 

l 
Ein Körperschaden infolge eines Dienstunfalles (§ 31 BeamtVG) ist stets eine Beschädigung im Sinne des § 49 Abs. 1. 
Hinzu kommen gesundheitliche Schäden, die auf einer von § 31 Abs. 3 BeamtVG nicht erfassten Krankheit beruhen, die 
sich die Beamtin oder der Beamte in Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat. 
2 
Unter § 49 Abs. 2 fällt auch eine Dienstunfähigkeit, die auf einer Wehrdienstbeschädigung beruht. 
3 
Von einer Versetzung in den Ruhestand nach § 49 Abs. 2 ist in der Regel abzusehen, wenn die Beamtin /der Beamte ihre / 
seine Dienstunfähigkeit durch eigenes grobes Verschulden herbeigeführt hat. Von ihr soll abgesehen werden, wenn die 
Beamtin oder der Beamte nicht erwerbsunfähig im Sinne des SGB VI ist. Wird die Beamtin oder der Beamte im Falle des 
§ 49 Abs. 2 nicht in den Ruhestand versetzt, so ist sie / er nach § 34 Abs. 1 Nr. 3 zu entlassen. 4 
Die VV 1 bis 4 zu § 45 gelten entsprechend. 

 

§ 50 Zuständigkeit, Beginn des Ruhestands, Ruhegehalt 

(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird, soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts anderes 
bestimmt ist, von der Stelle verfügt, die nach § 10 Abs. 1 und 2 für die Ernennung des Beamten zuständig 
wäre. Die Verfügung ist dem Beamten mitzuteilen; sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes 
zurückgenommen werden. Eine Verfügung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

(2) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen der §§ 40, 44 Abs. 2 und der §§ 192, 202 Abs. 3 Satz1, 
mit dem Ende des Monats, in dem die Verfügung über die Versetzung in den Ruhestand dem Beamten 
zugestellt worden ist. Auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Beamten kann ein früherer Zeitpunkt 
festgesetzt werden. 

(3) Der Ruhestandsbeamte erhält lebenslänglich Ruhegehalt nach den Vorschriften des 
Beamtenversorgungsgesetzes. 

VV zu § 50 

In Fällen des § 50 Abs. 2 Satz 2 soll als Zeitpunkt des Beginns des Ruhestandes das Ende eines Kalendermonats 
festgesetzt werden. 

 

d) Verlust der Beamtenrechte 



§ 51 Verlust der Beamtenrechte aufgrund strafrechtlicher Verurteilung 

(1) Das Beamtenverhältnis eines Beamten, der im ordentlichen Strafverfahren durch das Urteil eines deutschen 
Gerichts im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

1. wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder 

2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung 
des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, 
zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

verurteilt wird, endet mit der Rechtskraft des Urteils. Entsprechendes gilt, wenn dem Beamten die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt wird oder wenn der Beamte auf Grund einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. 

(2) Im Falle des Absatzes1 endet die Zahlung der Dienst- oder Anwärterbezüge mit Ablauf des Monats, in dem 
das Urteil oder die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts rechtskräftig wird. 

VV zu § 51 

1.1 
§ 51 Abs. 1 Nr. 1 gilt auch, wenn die Beamtin oder der Beamte wegen mehrerer vorsätzlich begangener Straftaten zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr oder längerer Dauer verurteilt worden ist. 
 (Behörde) (Ort) (Datum) 
1.2 
Sofern die Beamtin oder der Beamte wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Handlungen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 
einem Jahr oder längerer Dauer verurteilt worden ist, sind für die Berechnung der Zeiten in § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
nur die für die Vorsatztaten verhängten Einzelstrafen maßgebend. 
1.3 
Die Rechtsfolge des § 51 Abs. 1 Satz 1 tritt auch dann ein, wenn die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung 
ausgesetzt wird. Angehörige der Behördenleitung sollen nicht in der Behörde beschäftigt werden. 
2 
Der oder die Dienstvorgesetzte soll den Verlust der Beamtenrechte, die Gründe dafür und den Tag der Beendigung des 
Beamtenverhältnisses der Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitteilen. 
 

 

§ 52 Wirkungen des Verlustes der Beamtenrechte 

Endet das Beamtenverhältnis nach § 51, so hat der frühere Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des 
Dienstherrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Er darf die Amtsbezeichnung und die im 
Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel nicht führen. 

VV zu § 52 

Auf § 74 wird hingewiesen. 

 

§ 53 Gnadenerweis 

(1) Dem Ministerpräsidenten steht hinsichtlich des Verlustes der Beamtenrechte (§§ 51, 52) das Gnadenrecht 
zu. Er kann die Befugnis auf andere Stellen übertragen. 

(2) Wird im Gnadenwege der Verlust der Beamtenrechte in vollem Umfang beseitigt, so gilt von diesem 
Zeitpunkt an § 54 entsprechend. 

VV zu § 53 

Ist einer Beamtin oder einem Beamten die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt, so gilt § 54 nur dann 
entsprechend, wenn auch diese Aberkennung durch Gnadenerweis rückgängig gemacht worden ist. 

 

§ 54 Entscheidungen im Wiederaufnahmeverfahren 

(1) Wird eine Entscheidung, durch die der Verlust der Beamtenrechte bewirkt worden ist, im 
Wiederaufnahmeverfahren durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkung nicht hat, so gilt das 
Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Der Beamte hat, sofern er die Altersgrenze noch nicht erreicht hat 
und noch dienstfähig ist, Anspruch auf Übertragung eines Amtes derselben oder einer mindestens 
gleichwertigen Laufbahn wie sein bisheriges Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt (§ 28 Abs. 1 



Satz 2); bis zur Übertragung des neuen Amtes erhält er die Leistungen des Dienstherrn, die ihm aus seinem 
bisherigen Amt zugestanden hätten. 

(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachverhaltes oder auf Grund eines 
rechtskräftigen Strafurteils, das nach der früheren Entscheidung ergangen ist, ein Disziplinarverfahren mit dem 
Ziel der Entfernung des Beamten aus dem Dienst eingeleitet worden, so verliert der Beamte die ihm nach 
Absatz 1 zustehenden Ansprüche, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wird; bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 

(3) Absatz2 gilt entsprechend in Fallen der Entlassung eines Beamten auf Probe oder auf Widerruf wegen 
eines Verhaltens der in § 34 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Art. 

e) Abberufung 

§ 54 a  

Auf abberufene kommunale Wahlbeamte finden die §§ 40 und 43 entsprechende Anwendung. Mit Erreichen 
der Altersgrenze oder mit Ablauf der Amtszeit gilt § 44 Abs. 2 entsprechend. 

 

AbschnittIII Rechtliche Stellung der Beamten 

1. Pflichten 

a) Allgemeines 

§ 55 Unparteiische Amtsführung 

(1) Der Beamte dient dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Er hat seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu 
erfüllen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Beamte muß sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 

§ 56 Politische Betätigung 

Der Beamte hat bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus 
seiner Stellung gegenüber der Gesamtheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten seines Amtes ergeben. 

§ 57 Berufspflicht 

Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen. Er hat sein Amt uneigennützig nach bestem 
Gewissen zu verwalten. Sein Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muß der Achtung und dem 
Vertrauen gerecht werden, die sein Beruf erfordert. 

§ 58 Beratungs- und Gehorsamspflicht 

Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Er ist verpflichtet, die von ihnen 
erlassenen Anordnungen auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu befolgen, sofern es sich nicht um 
Fälle handelt, in denen er nach besonderer gesetzlicher Vorschrift an Weisungen nicht gebunden und nur dem 
Gesetz unterworfen ist. 

§ 59 Rechtmäßigkeit des Handelns 

(1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung. 

(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte unverzüglich bei seinem 
unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, so hat sich der Beamte, 
wenn seine Bedenken gegen ihre Rechtmäßigkeit fortbestehen, an den nächsthöheren Vorgesetzten zu 
wenden. Bestätigt dieser die Anordnung, so muß der Beamte sie ausführen, sofern nicht das ihm aufgetragene 
Verhalten strafbar oder ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder 
das ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt; von der eigenen Verantwortung ist er 
befreit. Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 

(3) Verlangt der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr im Verzuge 
besteht und die Entscheidung des nächsthöheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, so 
gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 



§ 60 Folgen aus Übernahme oder Ausübung eines Mandats 

(1) Die beamtenrechtlichen Folgen, die sich aus der Übernahme oder Ausübung eines Mandats im 
Europäischen Parlament, im Bundestag, im Landtag oder in der Vertretungskörperschaft einer Gemeinde, 
eines Gemeindeverbandes oder einer sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts ergeben, werden unbeschadet der Vorschriften des § 8 a, des § 31 Nr. 3, 
des § 101 Abs. 3 und 4 und des § 225 in besonderen Gesetzen und Verordnungen geregelt. 

(2) Für einen Beamten, der in die gesetzgebende Körperschaft eines anderen Landes gewählt worden und 
dessen Amt kraft Gesetzes mit dem Mandat unvereinbar ist, gelten § 16 Abs. 3 und die §§ 32 bis 34 des 
Abgeordnetengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend. Einem in die gesetzgebende 
Körperschaft eines anderen Landes gewählten Beamten, dessen Amt mit dem Mandat vereinbar ist, ist zur 
Ausübung des Mandats auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung in der Weise zu bewilligen, daß die Arbeitszeit bis auf dreißig vom Hundert der 
regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt wird, oder 

2. ein Urlaub ohne Leistungen des Dienstherrn zu gewähren; 

der Antrag soll jeweils für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten gestellt werden. In den Fällen des 
Satzes 2 ist § 16 Abs. 3, im Falle der Nummer 2 ferner § 34 Abs. 1, 3 und 4 des Abgeordnetengesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen sinngemäß anzuwenden. 

 

VV zu § 60 

 

Auf das Europaabgeordnetengesetz, die Abgeordnetengesetze des Bundes und des Landes und auf das 
Kommunalwahlgesetz wird hingewiesen. 

 

b) Diensteid 

§ 61  

(1) Der Beamte hat folgenden Diensteid zu leisten: "Ich schwöre, daß ich das mir übertragene Amt nach 
bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mit Gott helfe." 

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte "So wahr mir Gott helfe" geleistet werden. 

(3) Lehnt ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab, so kann er an 
Stelle der Worte "Ich schwöre" die Worte "Ich gelobe" oder eine andere Beteuerungsformel sprechen. 

VV zu § 61 

1 
Auf Art. 80 der Verfassung des Landes NRW und § 38 DRiG wird hingewiesen. 
2 
Der Diensteid oder das an seine Stelle tretende Gelöbnis ist unverzüglich nach der Begründung des Beamtenverhältnisses 
durch die Behördenleiterin / den Behördenleiter, ihrer allgemeinen Stellvertreterin / seinen allgemeinen Stellvertreter oder 
eine /einen von ihr /ihm damit beauftragten Beamtin oder Beamten abzunehmen. Das gilt auch dann, wenn die Beamtin / 
der Beamte früher bereits in einem Beamtenverhältnis stand oder wenn sie / er von einem Dienstherrn, für den das LBG 
NRW nicht gilt, zu einem in § 1 genannten Dienstherrn versetzt oder von ihm übernommen wird. 
3 
Beamtinnen und Beamte, die Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedstaates sind, haben ebenso wie Deutsche den 
Diensteid bzw. das Gelöbnis zu leisten. Dasselbe gilt für ausländische Staatsangehörige, für die eine Ausnahme nach § 6 
Abs. 4 zugelassen worden ist. 
4 
Vor der Leistung des Diensteides/Gelöbnisses ist in angemessener Weise auf dessen Bedeutung hinzuweisen. 
5 
Über die Ablegung des Diensteides/des Gelöbnisses ist eine Niederschrift nach folgendem Muster zu fertigen, die von 
beiden Beteiligten zu unterzeichnen ist: 
 Niederschrift über die Ablegung 
eines Diensteides/Dienstgelöbnisses1) 
Herr/Frau  , geboren am  in  ist vor Ablegen des Diensteides/Dienstgelöbnisses1) mit dessen Inhalt bekannt 
gemacht und auf dessen Bedeutung hingewiesen worden. Die vorgesprochene Beteuerungsformel („Ich schwöre/ich gelo-
be1), Verfassung und Gesetze zu beachten und meine Amtspflichten treu und gewissenhaft zu erfüllen – so wahr mir Gott 
helfe“1)) wurde wiederholt. 
Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben: .............................................................................. 



(Vorname, Name der Beamtin/des Beamten) 
Dies wird unterschriftlich bescheinigt: .............................................................................. 
(Vorname, Name der oder des Dienstvorgesetzten bzw. der oder des hiermit Beauftragten) 
1)Nichtzutreffendes ist zu streichen“ 
 
Die Niederschrift ist zur Personalakte zu nehmen. 

 

c) Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen 

§ 62 Befreiung von Amtshandlungen 

(1) Der Beamte ist von Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen ihn selbst oder einen Angehörigen richten 
würden. 

(2) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 sind Personen, zu deren Gunsten dem Beamten wegen 
familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 

(3) Gesetzliche Vorschriften, nach denen der Beamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen ist, 
bleiben unberührt. 

VV zu § 62 

1 
Die Beamtin / der Beamte darf keine Amtshandlung vornehmen, die ihr /ihm oder einem An-gehörigen einen Vorteil 
verschafft. 
2 
Die Beamtin / der Beamte ist verpflichtet, der /dem Dienstvorgesetzten die Tatbestände, die ihr / ihm bei Amtshandlungen 
Beschränkungen oder Zurückhaltung auferlegen, zu melden. 
 

 

§ 63 Verbot der Amtsführung 

(1) Dem Beamten kann aus zwingenden dienstlichen Gründen die Führung seiner Dienstgeschäfte verboten 
werden. Das Verbot erlischt, sofern nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen den Beamten das 
Disziplinarverfahren oder ein sonstiges auf Rücknahme der Ernennung oder auf Beendigung des 
Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist. 

(2) Der Beamte ist vor Erlaß des Verbotes zu hören, soweit dies, ohne die zu treffende Entscheidung zu 
verzögern, möglich ist. 

VV zu § 63 

Das Verbot der Amtsführung kann aufgehoben werden, wenn gegen die Beamtin oder den Beamten zwar ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, aber nicht zu erwarten ist, dass gegen sie oder ihn die Disziplinarklage erhoben 
wird. 

 

d) Amtsverschwiegenheit 

§ 64 Pflicht zur Verschwiegenheit - Herausgabe von Schriftgut 

(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, über die ihm bei seiner amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. 

(2) Der Beamte darf ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die er Verschwiegenheit zu bewahren 
hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Hat sich der Vorgang, der 
den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, so darf die Genehmigung nur 
mit dessen Zustimmung erteilt werden. 

(3) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, auf Verlangen des Dienstvorgesetzten 
amtliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche 
Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung trifft seine 
Hinterbliebenen und seine Erben. 



(4) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht des Beamten, Straftaten anzuzuzeigen und bei 
Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten. 

 

VV zu § 64 

Auf die Vorschriften des 15. Abschnitts des StGB sowie auf die §§ 353 b, 353 d und 355 StGB wird hingewiesen. 

 

§ 65 Aussage als Zeuge 

(1) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich 
gefährden oder erheblich erschweren würde. 

(2) Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen 
Interessen Nachteile bereiten würde. 

(3) Ist der Beamte Partei oder Beschuldigter in einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein Vorbringen der 
Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies 
unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, so hat der Dienstvorgesetzte dem Beamten den Schutz zu gewähren, 
den die dienstlichen Rücksichten zulassen. 

VV zu § 65 

Für die Versagung der Aussagegenehmigung genügt es nicht, dass die Aussage dem Wohl einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes Nachteile bereiten würde. Wird durch die Aussage die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht ernstlich 
gefährdet oder erheblich erschwert, so soll die Aussagegenehmigung erteilt werden. 
 

 

§ 66 Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Auskünfte zur Unterrichtung der Öffentlichkeit erteilt der Leiter (Vorstand) der Behörde oder der von ihm 
bestimmte Beamte. 

e) Nebentätigkeit und Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

§ 67 Pflicht zur Nebentätigkeit 

Der Beamte ist verpflichtet, auf Verlangen seines Dienstvorgesetzten eine Nebentätigkeit (Nebenamt, 
Nebenbeschäftigung) im öffentlichen Dienst zu übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit seiner 
Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und ihn nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Durch die 
Nebentätigkeit dürfen dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. Ergibt sich eine solche 
Beeinträchtigung während der Ausübung der Nebentätigkeit, so ist das Verlangen zu widerrufen. 

VV zu § 67 

1 
Soweit die Nebentätigkeitsverordnung die Tätigkeit in Unternehmen mit überwiegender Beteiligung der öffentlichen Hand 
dem öffentlichen Dienst gleichstellt, steht auch die Tätigkeit in Tochtergesellschaften, die sich mittelbar zu mehr als 50 
vom Hundert in öffentlicher Hand 
 befinden, dem öffentlichen Dienst gleich. 
2 
Die Übertragung einer vergüteten Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst ist, soweit Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmen, ausgeschlossen, wenn die Tätigkeit ihrer Art nach durch die Geschäftsverteilung der Beamtin oder dem 
Beamten in ihrem /seinem Hauptamt als weitere dienstliche Aufgabe übertragen oder ihr / ihm für die Tätigkeit eine 
angemessene Entlastung im Hauptamt gewährt werden kann. 
3 
Für den Widerruf des Verlangens zur Übernahme einer Nebentätigkeit auf Grund des § 67 Satz 3 ist Voraussetzung, dass 
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen im Sinne des § 68 Abs. 2 Satz 1 und 2 eingetreten ist. 
4 
Die für das Verlangen zur Übernahme einer Nebentätigkeit vorgeschriebene Schriftform (§ 70 Abs. 2 Satz 1) gilt für den 
Widerruf des Verlangens entsprechend. 

 



§ 68 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit 

(1) Der Beamte bedarf, soweit er nicht nach § 67 zur Übernahme verpflichtet ist, der vorherigen Genehmigung 

1. zur Übernahme einer Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft oder Testamentsvollstreckung, 

2. zur Übernahme eines Nebenamtes, 

3. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, zu einer gewerblichen Tätigkeit, zur 
Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder zur Ausübung eines freien Berufes, 

4. zum Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in ein sonstiges Organ einer Gesellschaft 
oder eines in einer anderen Rechtsnorm betriebenen Unternehmens, soweit diese einen wirtschaftlichen 
Zweck verfolgen, sowie zur Übernahme einer Treuhänderschaft. 

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigen kann. Ein 
solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit 

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten so stark in Anspruch nimmt, daß die ordnungsgemäße 
Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 

2. den Beamten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde oder Einrichtung, der der Beamte angehört, tätig 
wird oder werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder die Unbefangenheit des Beamten beeinflussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit des Beamten führen 
kann oder 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 

Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine 
oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
überschreitet. 

(3) Die Genehmigung ist für jede einzelne Nebentätigkeit zu erteilen und auf längstens fünf Jahre zu befristen; 
sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Die Genehmigung erlischt bei Versetzung zu einer 
anderen Dienststelle. 

(4) Ergibt sich nach der Erteilung der Genehmigung eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, so ist die 
Genehmigung zu widerrufen. 

VV zu § 68 

1 
Gewerbebetrieb im Sinne des § 68 Abs. 1 Nr. 3 ist jeder Betrieb zur Erzielung dauernder Ein-nahmen. 
2.1 
Die Versagung einer Nebentätigkeitsgenehmigung ist nur durch die konkrete, im Einzelfall begründete Besorgnis der 
Beeinträchtigung dienstlicher Interessen gerechtfertigt. 
 
2.2 
§ 68 Abs. 2 Satz 3 trifft eine Aussage hinsichtlich des Umfangs der Nebentätigkeit; die Art 
der Nebentätigkeit kann ein Abweichen vom Regelumfang rechtfertigen. 
2.3 
Bei der Entscheidung über die Versagung der Genehmigung einer Nebentätigkeit nach § 68 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis 6 ist der 
Umfang der Nebentätigkeit ohne Bedeutung. 
3 
Mit der Genehmigung einer Nebentätigkeit ist die Beamtin / der Beamte auf ihre /seine Verpflichtungen gemäß § 70 Abs. 
2 Satz 2 hinzuweisen. 
4 
VV 2 zu § 67 gilt entsprechend. 
5 
Die für Entscheidungen über Anträge auf Erteilung der Genehmigung einer Nebentätigkeit vorgeschriebene Schriftform (§ 
70 Abs. 2 Satz 1) gilt für den Widerruf der Genehmigung entsprechend. 
 

 

§ 68 a Nebentätigkeit bei Freistellung vom Dienst 

Während einer Freistellung vom Dienst nach § 60 Abs. 2 Satz 2, § 85 a oder der Verordnung nach § 86 Abs. 2 
dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 



§ 69 Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit 

(1) Nicht genehmigungspflichtig ist 

1. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Beamten unterliegenden Vermögens, 

2. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit des Beamten, 

3. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbständige Gutachtertätigkeit von Lehrern 
an öffentlichen Hochschulen, die als solche zu Beamten ernannt sind, und Beamten an wissenschaftlichen 
Institutionen und Anstalten außerhalb der öffentlichen Hochschulen, 

4. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen der Beamten in 

a) Gewerkschaften und Berufsverbänden oder 

b) Organen von Selbsthilfeeinrichtungen, 

 

5. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften, in Berufsverbänden oder in 
Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten, 

6. die unentgeltliche Tätigkeit in Organen von Genossenschaften. 

(2) Durch die Nebentätigkeit dürfen dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. Ergibt sich eine solche 
Beeinträchtigung, so ist die Nebentätigkeit zu untersagen. 

VV zu § 69 

1 
Eine Lehrtätigkeit gegen Vergütung ist genehmigungspflichtig, auch wenn sie in Form von Nachhilfeunterricht ausgeübt 
oder als Vortragsreihe bezeichnet wird. 
2 
Untersuchungen oder Gutachten, die zum amtlichen Aufgabenkreis der Behörde oder Einrichtung gehören, sind 
Bestandteil des Hauptamtes und können daher keine Nebentätigkeit sein. 
3 
Für die Untersagung einer Nebentätigkeit nach § 69 Abs. 2 Satz 2 gilt VV 2 und 3 zu § 67 entsprechend. 
 4 
Die Untersagung einer Nebentätigkeit bedarf der Schriftform. 

 

§ 70 Ausübung der Nebentätigkeit, Verfahren 

(1) Nebentätigkeiten, die der Beamte nicht auf Verlangen (§ 67), Vorschlag oder Veranlassung seines 
Dienstvorgesetzten übernommen hat, darf er nur außerhalb der Arbeitszeit ausüben. Ausnahmen dürfen nur in 
besonders begründeten Fällen zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die 
versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird. 

(2) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (§§ 68, 72) oder auf Zulassung einer Ausnahme (Absatz1 Satz2) 
und Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen nach § 67 und nach Absatz 4 bedürfen der 
Schriftform. Der Beamte hat die für die Entscheidungen erforderlichen Nachweise, insbesondere über Art und 
Umfang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu erbringen; er hat jede 
Änderung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

(3) Der Vorschlag und die Veranlassung des Dienstvorgesetzten (Absatz2 Satz1) sind aktenkundig zu machen. 

(4) Der Beamte ist auf Verlangen des Dienstvorgesetzten verpflichtet, über Art und Umfang der von ihm 
ausgeübten Nebentätigkeit und die Höhe der dafür empfangenen Vergütung Auskunft zu geben. 

VV zu § 70 

1.1 
Nebentätigkeiten, die auf Verlangen (§ 67), Vorschlag oder Veranlassung der / des Dienst-vorgesetzten übernommen 
werden, dürfen auch innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden. 1.2 
Bei Zulassung einer Ausnahme nach § 70 Abs. l Satz 2, über die die oder der Dienstvorgesetzte nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheidet, darf auf die Nachleistung der versäumten Arbeitszeit nicht verzichtet werden. 
2 
Die Auskunft nach § 70 Abs. 4 kann in Einzelfällen aus besonderem Anlass verlangt werden. Sie steht neben der allgemeinen 
Pflicht der Beamtin / des Beamten zur Vorlage einer Aufstellung über die Nebeneinnahmen nach § 71. 

 

§ 71 Meldung von Nebeneinnahmen 



Der Beamte legt am Ende eines jeden Jahres seinem Dienstvorgesetzten eine jeden Einzelfall erfassende 
Aufstellung über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie über die Vergütungen vor, die er für eine 
genehmigungspflichtige oder eine nach § 69 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4 b nicht genehmigungspflichtige 
Nebentätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erhalten hat, wenn diese insgesamt die in 
der Rechtsverordnung nach § 75 zu bestimmende Höchstgrenze übersteigen. 

VV zu § 71 

1.1 
Einer besonderen Aufforderung der oder des Dienstvorgesetzten zur Vorlage der Aufstellung über Nebeneinnahmen bedarf 
es nicht. Ausnahmen von der Meldepflicht lässt das Landesbeamtengesetz nicht zu. 
1.2 
Die Meldepflicht besteht unabhängig von der Verpflichtung, Nebeneinnahmen, die eine Jahreshöchstgrenze übersteigen, 
an die zuständige Kasse abzuführen. 
2 
Zu melden sind die im ablaufenden Rechnungsjahr erzielten Bruttoeinnahmen. Die Aufstellung ist von den Beamtinnen 
und Beamten des Landes nach einem vom Innenministerium und Finanzministerium erstellten Muster (SMBl. NRW. 
203022) vorzulegen. 
3 
Behördenleiterinnen und Behördenleiter legen die Aufstellung ihrer / ihrem Dienstvorgesetzten, die Mitglieder des 
Vorstandes der Sparkasse der /dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats unaufgefordert vor. 
4 
Die oder der Dienstvorgesetzte prüft die Zulässigkeit der Nebentätigkeit und die Erfüllung der Abführungspflicht. 
Bestehen gegen die Nebentätigkeit oder hinsichtlich der Erfüllung der Abführungspflicht Bedenken, so hat die / der 
Dienstvorgesetzte das Erforderliche zu veranlassen. Die Aufstellung ist sodann zu den Personalakten zu nehmen. 
 

 

§ 72 Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn 

(1) Der Beamte darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material des 
Dienstherrn nur mit Genehmigung in Anspruch nehmen. Er hat hierfür ein angemessenes Entgelt zu entrichten; 
das Entgelt kann auch nach einem Hundertsatz der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung bemessen 
werden. 

(2) Die Genehmigung, Einrichtungen des Dienstherrn in Anspruch zu nehmen, um in ihnen außerhalb der 
allgemeinen Dienststunden mit Personal des Dienstherrn Nebentätigkeiten auszuüben, kann davon abhängig 
gemacht werden, daß dem Personal ein angemessener Anteil an der Vergütung für die Nebentätigkeit gewährt 
wird. Der Anteil ist nach dem Teil der Vergütung zu bemessen, der nach Abzug des durch den Beamten 
entrichteten Entgelts (Absatz 1 Satz 2) verbleibt. 

VV zu § 72 

Die für Entscheidungen über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 72 Abs. l Satz l vorgeschriebene Schriftform 
(§ 70 Abs. 2 Satz 1) gilt für den Widerruf der Genehmigung entsprechend. 
 

 

§ 73 Ersatzpflicht des Dienstherrn 

Der Beamte, der aus einer Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ 
einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens, die er 
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung seines Dienstvorgesetzten im dienstlichen Interesse 
übernommen hat, haftbar gemacht wird, hat gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz des ihm entstandenen 
Schadens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, so ist der Dienstherr nur dann 
ersatzpflichtig, wenn der Beamte auf Verlangen eines Vorgesetzten gehandelt hat. 

§ 74 Beendigung von mit dem Amt verbundener Nebentätigkeit 

Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, auch die Nebenämter 
und Nebenbeschäftigungen, die dem Beamten im Zusammenhang mit seinem Hauptamt übertragen sind oder 
die er auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung seines Dienstvorgesetzten übernommen hat. 

VV zu § 74 

1.1 



Die Nebentätigkeit endet in den vom Gesetz bestimmten Fällen mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses kraft 
Gesetzes, ohne dass es hierzu einer besonderen Entscheidung der / des Dienstvorgesetzten bedarf. 
1.2 
Die oder der Dienstvorgesetzte hat die Beendigung des Beamtenverhältnisses mit einem Hin- 
 weis auf Rechtsfolge des § 74 unverzüglich der Stelle mitzuteilen, bei der die Beamtin oder der Beamte die Nebentätigkeit 
ausübt. 
2 
§ 74 gilt auch bei der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. 

 

§ 75 Regelung der Nebentätigkeit 

Die zur Ausführung der §§ 67 bis 74 notwendigen Vorschriften über die Nebentätigkeit der Beamten erläßt die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung. In ihr ist insbesondere zu bestimmen, 

1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschriften anzusehen sind oder ihm 
gleichstehen; dabei sollen Tätigkeiten bei Einrichtungen und Unternehmen, die zu mehr als fünfzig vom 
Hundert in öffentlicher Hand sind oder fortlaufend unterhalten werden, der Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
gleichgestellt werden, 

2. in welchen Fällen von geringer Bedeutung oder bei welcher wiederkehrenden Tätigkeit dieser Art die 
Genehmigung zur Ausübung der Nebentätigkeit als allgemein erteilt gilt, 

3. welche nicht genehmigungspflichtigen oder allgemein genehmigten Nebentätigkeiten dem 
Dienstvorgesetzten unter Angabe von Art und Umfang sowie der voraussichtlich zu erwartenden Entgelte 
oder geldwerten Vorteile anzuzeigen sind, 

4. in welchen Fällen für die Wahrnehmung von Aufgaben, die im Hauptamt erledigt werden können oder für 
die der Beamte im Hauptamt entlastet wird, eine Vergütung ausnahmsweise zugelassen wird, 

5. ob und inwieweit der Beamte für eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, Vorschlag 
oder Veranlassung seines Dienstherrn übernommene Nebentätigkeit eine Vergütung erhält oder eine 
erhaltene Vergütung abzuführen hat, 

6. unter welchen Voraussetzungen der Beamte zur Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, 
Personal und Material des Dienstherrn in Anspruch nehmen darf und in welcher Höhe hierfür ein Entgelt an 
den Dienstherrn zu entrichten ist; das Entgelt ist mindestens kostendeckend zu bemessen und soll den 
besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht; es darf nur 
entfallen 

a) bei der Wahrnehmung eines Nebenamtes, 

b) wenn die Nebentätigkeit unentgeltlich durchzuführen ist oder 

c) wenn die Kosten von einem Dritten in vollem Umfang getragen werden, 

 

7. das Nähere zu § 72 Abs. 2. 

§ 75 a Dienstaufgabe als Nebentätigkeit 

Übt ein Beamter eine Tätigkeit, die zu seinen dienstlichen Aufgaben (Hauptamt, Nebenamt) gehört, wie eine 
Nebenbeschäftigung gegen Vergütung aus, so hat er die Vergütung an den Dienstherrn abzuführen. 

§ 75 b Tätigkeit von Ruhestandsbeamten und früheren Beamten mit Versorgungsbezügen 

(1) Ein Ruhestandsbeamter oder früherer Beamter mit Versorgungsbezügen, der nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren oder, wenn der Beamte wegen Erreichens 
der Altersgrenze gemäß § 44 Abs. 1 in den Ruhestand tritt, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 
außerhalb des öffentlichen Dienstes eine Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit aufnimmt, die mit seiner 
dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhältnisses im Zusammenhang 
steht und durch die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können, hat die Beschäftigung oder 
Erwerbstätigkeit dem letzten Dienstvorgesetzten anzuzeigen. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Tätigkeiten, die 
bei aktiven Beamten als Nebentätigkeiten nicht genehmigungspflichtig wären. 

(2) Die Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit ist zu untersagen, wenn zu besorgen ist, daß durch sie dienstliche 
Interessen beeinträchtigt werden. 

(3) Das Verbot wird durch den letzten Dienstvorgesetzten ausgesprochen; es endet spätestens mit Ablauf der 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Fristen. 

f) Annahme von Belohnungen 



§ 76 Annahme von Belohnungen und Geschenken 

(1) Der Beamte darf, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, Belohnungen oder Geschenke in 
bezug auf sein Amt nur mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten annehmen.  

(2) Der Beamte ist dem Dienstherrn zur Herausgabe des widerrechtlich Erlangten verpflichtet; die Vorschriften 
des Strafgesetzbuches über den Verfall sind sinngemäß anzuwenden. Er ist verpflichtet, die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 gilt auch für Ruhestandsbeamte und frühere 
Beamte. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn im Strafverfahren ein Verfall angeordnet ist. Die Ansprüche des 
Dienstherrn nach den Sätzen 1 bis 3 verjähren in drei Jahren vom Abschluss des Strafverfahrens oder des 
Disziplinarverfahrens an, im Übrigen in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von der 
Vorteilserlangung des Beamten Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von 
der Begehung der Handlung an." 

VV zu § 76 

1 
Das Bewusstsein über das grundsätzliche Verbot der Annahme von Vorteilen, die in Bezug auf das Amt gegeben werden, 
muss geschärft und aufrechterhalten werden. 
1.1 
Beamtinnen und Beamte müssen jeden Anschein vermeiden, im Rahmen ihrer Amtsführung für persönliche Vorteile 
empfänglich zu sein. Die Annahme von Belohnungen oder Geschenken ohne ausdrückliche oder allgemeine Zustimmung 
der / des Dienstvorgesetzten ist ein Dienstvergehen (§ 83). Sie stellt einen Verstoß gegen eine der Kernpflichten der 
Beamtinnen und Beamten dar. Bei Ruhestandsbeamtinnen und -beamten oder früheren Beamtinnen und Beamten mit 
Versorgungsbezügen gilt es nach § 83 Abs. 2 Nr. 3 als Dienstvergehen, wenn sie gegen das Verbot der Annahme von 
Belohnungen oder Geschenken in Bezug auf ihr früheres Amt verstoßen. 
2 
Eine Beamtin / ein Beamter macht sich unter bestimmten Voraussetzungen durch die Annahme von Belohnungen und 
Geschenken strafbar. 
2.1 
Eine Beamtin / ein Beamter, die / der für die (nicht pflichtwidrige) Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, erfüllt den Tatbestand der Vorteilsannahme nach § 331 StGB, die mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. 
2.2 
Enthält die Handlung, für die die Beamtin / der Beamte einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung fordert, 
sich versprechen lässt oder annimmt, eine Verletzung ihrer / seiner Dienstpflichten, so ist der Tatbestand der 
Bestechlichkeit gegeben, für die § 332 StGB eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und § 335 StGB in 
besonders schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren androht. Da der Versuch mit Strafe bedroht 
ist, kann schon die bloße Bereitschaft zu einer pflichtwidrigen Diensthandlung strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. 
2.3 
Der Vornahme einer Diensthandlung steht das Unterlassen der Handlung gleich. 3 
Ein Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken kann dienst-, disziplinar- und strafrechtliche 
Folgen nebeneinander nach sich ziehen. 
3.1 
Der im Landesdisziplinargesetz (LDG) systemwechselbedingte Wegfall des förmlichen Disziplinarverfahrens soll nicht zu 
einer weniger nachhaltigen Ahndung von Verstößen gegen das Verbot der Annahme von Vorteilen führen. Im Gegenteil 
soll das neue Recht durch die Erweiterung der behördlichen Entscheidungskompetenzen sowie die Informationspflicht ge-
genüber der höheren dienstvorgesetzten Stelle einen Beitrag zur verbesserten Korruptionsbekämpfung leisten. Auch nach 
alter Rechtslage war bei Verstößen gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken das Verfahren vor 
den Disziplinargerichten immer erst dann einzuleiten, wenn die Disziplinarbefugnisse der dienstvorgesetzten Stelle nicht 
aus-reichten, um dem dienstlichen Fehlverhalten der Beamtin oder des Beamten in angemessener Art und Weise zu 
begegnen. Die Einstufung des Dienstvergehens bestimmt sich auch im Falle 
 der Annahme von Belohnungen und Geschenken wegen der Bandbreite der möglichen Handlungsformen nach den 
Umständen des Einzelfalls. 
3.2 
Die disziplinarischen Mittel des Landesdisziplinargesetzes sind mit Nachdruck anzuwenden. Gemäß § 17 Abs. 1 LDG ist 
ein Disziplinarverfahren von Amts wegen durch die dienstvorgesetzte Stelle einzuleiten, wenn zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. Gleichzeitig ist die höhere 
dienstvorgesetzte Stelle hierüber unverzüglich zu unterrichten. 
3.3 
Wird eine Beamtin / ein Beamter wegen Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr 
oder mehr verurteilt, so endet das Beamtenverhältnis kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Urteils (§ 51 Abs. 1). Ist die 
Beamtin / der Beamte nach Begehung der Tat in den Ruhestand getreten, so verliert sie / er mit der Rechtskraft der 
Entscheidung 



ihre /seine Rechte als Ruhestandsbeamtin oder Ruhestandsbeamter (§ 59 Abs. l Nr. l BeamtVG). 
3.4 
Wird eine geringere Strafe verhängt, so wird das bis dahin nach den Vorschriften des Landesdisziplinargesetzes 
ausgesetzte Disziplinarverfahren unverzüglich fortgeführt. Angesichts der Bedeutung des in Rede stehenden 
Dienstvergehens ist im Einzelfall genau zu prüfen, ob bei Zugrundelegung der Rechtsprechung die behördlichen 
Maßnahmen ausreichen oder ob die Erhebung der Disziplinarklage geboten ist. 
3.4.1 
Hat die Beamtin / der Beamte bares Geld angenommen, so ist ohne Rücksicht auf die straf-rechtliche Qualifikation eines 
solchen Verhaltens in der Regel die Erhebung der Disziplinarklage angezeigt, bei der die Beamtin / der Beamte mit der 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis, die Ruhestandsbeamtin / der Ruhestandbeamte mit der Aberkennung des Ruhege-
halts rechnen muss. Ausnahmsweise kann nach Abwägung der Umstände des Einzelfalls eine Kürzung der Dienstbezüge 
oder eine Kürzung des Ruhegehalts ausreichend sein. 
3.4.2 
Sofern eine Fallkonstellation vorliegt, in der die Disziplinargerichte in der Vergangenheit auf Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis, Aberkennung des Ruhegehalts oder Versetzung in 
ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt erkannt haben, ist stets Disziplinarklage zu erheben. 
3.4.3 
Die Möglichkeiten des § 14 Abs. 1 Nr. 2 LDG sind zu beachten. 
3.5 
Neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geldstrafe sind weitere Rechtsfolgen gesetzlich vorgesehen. So geht das 
Eigentum an dem aus der rechtswidrigen Tat Erlangten auf den Staat über (Verfall, §§ 73 ff. StGB). 
3.6 
Die Beamtin / der Beamte haftet für den durch ihre / seine rechtswidrige und schuldhafte Tat entstandenen Schaden (§ 84). 
4 
Belohnungen und Geschenke sind alle Zuwendungen wirtschaftlicher oder nichtwirtschaftlicher Art, die vom Geber oder 
in seinem Auftrag von dritten Personen der Beamtin / dem Beamten unmittelbar oder mittelbar zugewendet werden, ohne 
dass die Beamtin / der Beamte einen Rechtsanspruch hierauf hat (Vorteil). 
4.1 
Ein Vorteil kann liegen in 
- der Zahlung von Geld, 
 - der Überlassung von Gutscheinen (z.B. Telefon- oder Eintrittskarten) oder von Gegenständen (z.B. Fahrzeuge, 
Baumaschinen) zum privaten Gebrauch oder Verbrauch, - besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften (z.B. zinslose 
oder zinsgünstige Darlehen, verbilligter Einkauf), 
- der Zahlung unverhältnismäßig hoher Vergütungen für - auch genehmigte - private Nebentätigkeiten (z.B. Vorträge, 
Gutachten), 
- der Überlassung von Fahrkarten oder Flugtickets, der Mitnahme auf Reisen, - Bewirtungen, 
- der Gewährung von Unterkunft, 
- erbrechtlichen Begünstigungen (z.B. Zuwendung eines Vermächtnis oder Einsetzung als Erbe), 
- sonstigen Zuwendungen jeder Art. 
Auf den Wert der Belohnung oder des Geschenkes kommt es grundsätzlich nicht an. 4.2 
Für die Anwendbarkeit des § 76 ist es ohne Bedeutung, ob der Vorteil der Beamtin / dem Beamten unmittelbar oder - z.B. 
bei Zuwendungen an Angehörige - nur mittelbar zugute kommt. Die Weitergabe von Vorteilen an Dritte, z.B. Verwandte, 
Bekannte, andere Bedienstete oder soziale Einrichtungen, „rechtfertigt” nicht deren Annahme; auch in diesen Fällen ist die 
Zustimmung der /des Dienstvorgesetzten erforderlich. 
5 
„In Bezug auf das Amt” ist ein Vorteil immer dann gewährt, wenn die zuwendende Person sich davon leiten lässt, dass die 
Beamtin / der Beamte ein bestimmtes Amt bekleidet oder bekleidet hat. Ein Bezug zu einer bestimmten Amtshandlung ist 
nicht erforderlich. „Zum Amt” gehören neben dem Hauptamt auch jedes Nebenamt und jede sonstige auf Verlangen, 
Vorschlag oder Veranlassung der /des Dienstvorgesetzten ausgeübte Nebentätigkeit. In Bezug auf das Amt gewährt kann 
auch eine Zuwendung sein, die die Beamtin / der Beamte durch eine im Zusammenhang mit ihren / seinen dienstlichen 
Aufgaben stehende Nebentätigkeit erhält. 5.1 
Der Tatbestand aus VV 5 ist auch erfüllt, wenn einer Ruhestandsbeamtin /einem Ruhestandsbeamten oder einer 
entlassenen Beamtin / einem entlassenen Beamten für ihr /sein Handeln oder Unterlassen als frühere Beamtin / früherer 
Beamter ein Vorteil gewährt wird. 5.2 
Vorteile, die ausschließlich mit Rücksicht auf Beziehungen innerhalb der privaten Sphäre der Beamtin oder des Beamten 
gewährt werden, sind nicht „in Bezug auf das Amt” gewährt. Derartige Beziehungen dürfen aber nicht mit Erwartungen in 
Bezug auf die dienstliche Tätigkeit der Beamtin oder des Beamten verknüpft sein. Erkennt die Beamtin / der Beamte, dass 
an den persönlichen Verkehr derartige Erwartungen geknüpft werden, darf sie / er weitere Vorteile nicht mehr annehmen. 
Die unter VV 6.1 dargestellte Verpflichtung, die Dienstvorgesetzte / den Dienstvorgesetzten von versuchten 
Einflussnahmen auf die Amtsführung zu unterrichten, gilt auch hier. 
6 
Die Beamtin / der Beamte darf eine Zuwendung ausnahmsweise annehmen, wenn die vorherige Zustimmung der /des 
Dienstvorgesetzten vorliegt oder wenn die Zuwendung nach VV 8 als stillschweigend genehmigt anzusehen ist. Bei der 



Beantragung der Zustimmung hat die Beamtin / der Beamte die für die Entscheidung maßgeblichen Umstände vollständig 
mitzuteilen. 
6.1 
Wenn die Zustimmung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, darf die Beamtin / der Beamte die Zuwendung 
ausnahmsweise vorläufig annehmen, wenn sie / er von deren nachträglicher Erteilung ausgehen darf. In diesem Fall muss 
sie / er aber unverzüglich um nachträgliche Zustimmung nachsuchen. Hat die Beamtin / der Beamte Zweifel, ob die 
Annahme eines Vorteils unter § 76 fällt oder stillschweigend genehmigt ist, so hat sie / er die Genehmigung zu beantragen. 
Darüber hinaus ist sie / er verpflichtet, über jeden Versuch, ihre / seine Amtsführung durch das Angebot von Geschenken 
oder Belohnungen zu beeinflussen, ihren / seinen Dienstvorgesetzten zu unterrichten. 
7 
Die Zustimmung zur Annahme eines Vorteils darf nur erteilt werden, wenn nach Lage des Falles nicht zu besorgen ist, dass 
die Annahme die objektive Amtsführung der Beamtin oder des Beamten beeinträchtigt oder bei dritten Personen, die von 
der Zuwendung Kenntnis er-langen, den Eindruck ihrer / seiner Befangenheit entstehen lassen könnte. 
7.1 
Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn mit der Zuwendung von Seiten der zuwendenden Person erkennbar eine 
Beeinflussung des dienstlichen Handelns (VV 5) beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zweifel bestehen. 
7.2 
Die Zustimmung kann mit der Auflage erteilt werden, die Zuwendung an eine soziale Einrichtung, an den Dienstherrn 
oder eine sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts weiterzugeben; in der Regel wird es 
zweckmäßig sein, die zuwendende Person von der Weitergabe der Zuwendung zu unterrichten. 
7.3 
Die Zustimmung ist schriftlich zu erteilen, wenn es sich um Vorteile von nicht nur geringem Wert (VV 8) handelt. 
7.4 
Die Zustimmung der / des Dienstvorgesetzten zur Annahme eines Vorteils schließt jedoch die Rechtswidrigkeit und damit 
die Strafbarkeit nicht aus, wenn der Vorteil von der Beamtin / vom Beamten gefordert worden ist oder die Gegenleistung 
für eine vergangene oder künftige pflichtwidrige Amtshandlung darstellt. 
8 
Die Annahme von nach allgemeiner Auffassung nicht zu beanstandenden geringwertigen Aufmerksamkeiten (z.B. 
Massenwerbeartikel wie Kugelschreiber, Kalender, Schreibblocks) sowie von Geschenken aus dem Mitarbeiterkreis der 
Beamtin / des Beamten (z. B. aus Anlass eines Geburtstages oder Dienstjubiläums) im herkömmlichen Umfang kann 
allgemein als stillschweigend genehmigt angesehen werden. 
8.1 
Als stillschweigend genehmigt angesehen werden kann auch eine übliche und angemessene Bewirtung bei allgemeinen 
Veranstaltungen, an denen die Beamtin oder der Beamte im Rahmen ihres /seines Amtes, in dienstlichem Auftrag oder mit 
Rücksicht auf die ihr / ihm durch das Amt auferlegten gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnimmt, z.B. Einführung und 
Verabschiedung von Amtspersonen, offizielle Empfänge, gesellschaftliche Veranstaltungen, die der Pflege dienstlicher 
Interessen dienen, Jubiläen, Grundsteinlegungen, Richtfeste, Einweihungen, Eröffnungen von Ausstellungen, 
Betriebsbesichtigungen sowie Sitzungen von Organen wirtschaftlicher Unternehmungen, an denen die öffentliche Hand 
beteiligt ist. 
8.2 
Als stillschweigend genehmigt kann auch die Teilnahme an Bewirtungen aus Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher 
Handlungen, Besprechungen, Besichtigungen oder dergleichen angesehen werden, wenn die Bewirtungen üblich und 
angemessen sind und wenn sie ihren Grund in den Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit haben, denen sich auch eine 
Beamtin / ein Beamter nicht entziehen kann, ohne gegen gesellschaftliche Formen zu verstoßen. 
8.3 
Die Annahme von Vorteilen, die die Durchführung eines Dienstgeschäftes erleichtern oder 
 beschleunigen (z.B. die Abholung einer Beamtin /eines Beamten mit einem Kraftfahrzeug vom Bahnhof) gelten als 
stillschweigend genehmigt. 
8.4 
Stillschweigende Genehmigungen entbinden nicht von Angaben nach reisekostenrechtlichen Vorschriften. 
9 
Bei der Annahme von Einladungen ist äußerste Zurückhaltung zu üben; es ist schon der An-schein zu vermeiden, dass 
dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 
9.1 
Die gesellschaftliche Vertretung einer Behörde beschränkt sich auf die Behördenleitung und die von ihr beauftragten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
10 
Die oder der Dienstvorgesetzte kann sich bei Verletzung ihrer / seiner Pflichten eines Dienstvergehens schuldig und nach § 
357 StGB strafbar machen. Auf die Pflicht nach § 17 Abs. 1 LDG, bei zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für einen 
Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken ein Disziplinarverfahren unter Beachtung der 
übrigen Voraussetzungen des Landesdisziplinargesetzes einzuleiten, wird ausdrücklich hingewiesen. 

 



 

§ 77 Annahme von Titeln, Orden und Ehrenzeichen 

Der Beamte darf Titel, Orden und Ehrenzeichen von einem ausländischen Staatsoberhaupt oder einer 
ausländischen Regierung oder von anderen Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes nur 
mit Genehmigung des Ministerpräsidenten annehmen; dies gilt nicht, soweit der Bundespräsident die Annahme 
genehmigt. 

g) Arbeitszeit 

§ 78 Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit darf im Jahresdurchschnitt einundvierzig Stunden in der Woche nicht 
überschreiten; diese Regelung ist bis zum 31. Dezember 2008 befristet. Die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, um die Stunden, 
die an diesem Tag zu leisten wären. 

(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft steht, kann die Arbeitszeit entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen 
verlängert werden. Im wöchentlichen Zeitraum dürfen dreiundfünfzig Stunden nicht überschritten werden, es 
sei denn, daß die Bereitschaft in diesem Zeitraum mehr als dreißig Stunden beträgt. 

(3) Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 sowie zu § 78 a Abs. 1 regelt die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung. Das gilt insbesondere für Regelungen über 

1. die Dauer, die Verlängerung und die Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit, 

2. dienstfreie Zeiten, 

3. den Ort und die Zeit der Dienstleistung, 

4. den Bereitschaftsdienst, 

5. die Mehrarbeit in Einzelfällen, 

ferner für Regelungen der Pausen und der Dienststunden in der Landesverwaltung. 

§ 78 a Mehrarbeit 

(1) Der Beamte ist verpflichtet, ohne Entschädigung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, 
wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Wird er durch eine dienstlich angeordnete oder 
genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, 
so ist ihm innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit 
entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. 

(2) Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle 
Beamte in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern für einen Zeitraum von längstens 480 Stunden im 
Jahr eine Mehrarbeitsvergütung erhalten. Für die Gewährung der Mehrarbeitsvergütung gilt § 48 des 
Bundesbesoldungsgesetzes. 

VV zu § 78 a 

Die Anordnung oder Genehmigung von Mehrarbeit bedarf der Schriftform. 

 

§ 78 b Teilzeitbeschäftigung 

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis auf die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(2) Bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten gilt § 68 Abs. 2 Satz 3 mit der Maßgabe, daß von der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung 
auszugehen ist. 

(3) Die zuständige Dienstbehörde kann auch nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung beschränken 
oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwingende dienstliche Belange dies erfordern. 
Sie soll eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
zulassen, wenn dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Der Antrag auf Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung ist 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Freistellung zu stellen. 

(4) Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 kann auf Antrag auch in der Weise bewilligt werden, daß dem Beamten 
gestattet wird, auf die Dauer von drei bis sieben Jahren die Arbeitszeit auf zwei Drittel bis sechs Siebtel der 



regelmäßigen Arbeitszeit mit der Maßgabe zu ermäßigen, daß er zwei bis sechs Jahre voll beschäftigt und 
anschließend ein ganzes Jahr voll vom Dienst freigestellt wird. Satz 1 gilt entsprechend für die Fälle, in denen 
die angestrebte volle Freistellung weniger als ein Jahr betragen soll oder in denen dem Beamten bereits eine 
Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 oder nach § 78 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in der bis zum 28. Februar 1998 
geltenden Fassung bewilligt worden ist. 

VV zu § 78 b 

1 
Die Arbeitszeit kann auch auf bestimmte Wochenstundenzahlen oder einen prozentualen Anteil der wöchentlichen 
Arbeitszeit beschränkt werden. Sie muss nicht auf alle Arbeitstage einer Woche gleichmäßig verteilt werden; die 
Verteilung kann mit Beschränkung auf eine Woche vorgenommen werden. 
2 
Das Sabbatjahr ist ein als Block konzipiertes Teilzeitmodell. Es besteht aus einer Arbeitsphase und einer sich 
anschließenden Freistellungsphase. Die Freistellungsphase ist keine Form des Urlaubs, sondern eine besondere Form der 
Teilzeitbeschäftigung. 
3 
Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu Teilzeit und 
Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird hingewiesen. 

 

§ 78 c Einstellungsteilzeit 

(1) Bis zum 31.Dezember 2007 können Bewerber für Laufbahnen des gehobenen und des höheren Dienstes, 
soweit für sie ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 oder höher Eingangsamt der Laufbahn ist, auch unter der 
Voraussetzung einer Teilzeitbeschäftigung von mindestens drei Vierteln der regelmäßigen Arbeitszeit 
eingestellt werden. 

(2) Die Teilzeitbeschäftigung ist spätestens nach fünf Jahren auf Antrag des Beamten in eine 
Vollzeitbeschäftigung umzuwandeln. 

(3) Bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten gilt § 68 Abs. 2 Satz 3 mit der Maßgabe, daß der hiernach für 
einen vollzeitbeschäftigten Beamten zulässige Umfang der Nebentätigkeit um den Unterschied zwischen der 
regelmäßigen und der nach Absatz 1 herabgesetzten Arbeitszeit erhöht wird. 

§ 78 d  

(1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit der Hälfte der in den letzten fünf Jahren vor Beginn 
der Altersteilzeit durchschnittlich zu leistenden Arbeitszeit bewilligt werden, wenn 

1. der Beamte das fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet hat, 

2. die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 1. Januar 2010 beginnt und 

3. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Ergeben sich bei der Ermittlung des zeitlichen Umfangs der Altersteilzeitbeschäftigung Stundenbruchteile, 
können diese auf volle Stunden aufgerundet werden, sofern personalwirtschaftliche Belange dies erfordern. 
§ 78 b Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Altersteilzeit kann auch in der Weise bewilligt werden, dass der Beamte die bis zum Beginn des 
Ruhestandes zu erbringende Dienstleistung vollständig vorab leistet und anschließend voll vom Dienst 
freigestellt wird (Blockmodell). Altersteilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit soll nur im Blockmodell bewilligt werden; dabei muss der Beamte in der Phase der vorab zu 
erbringenden Dienstleistung mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, im Fall des § 85 a Abs. 3 
im Umfang der bisherigen Teilzeitbeschäftigung, Dienst leisten. 

(3) Die oberste Dienstbehörde kann von der Anwendung der Vorschrift ganz absehen oder sie auf bestimmte 
Verwaltungsbereiche oder Beamtengruppen beschränken. Die oberste Dienstbehörde kann auch allgemein 
oder für bestimmte Verwaltungsbereiche oder Beamtengruppen vorschreiben, dass 

1. Altersteilzeit nur im Blockmodell bewilligt werden darf oder 

2. die Altersteilzeitbeschäftigung mit bis zu 60 vom Hundert der nach Absatz 1 maßgeblichen bisherigen 
Arbeitszeit zu leisten ist, sofern personalwirtschaftliche Belange dies erfordern. 

(4) Während der Zeit einer unterhälftigen Altersteilzeitbschäftigung besteht Anspruch auf Leistungen der 
Krankenfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Beamte mit Dienstbezügen. 

§ 78 e Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen Gründen 



(1) Beamten mit Dienstbezügen kann in Bereichen, in denen wegen der Arbeitsmarktsituation ein 
außergewöhnlicher Bewerberüberhang besteht und deshalb ein dringendes öffentliches Interesse daran 
gegeben ist, verstärkt Bewerber im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, 

1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt höchstens sechs Jahren, 

2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn 
des Ruhestandes erstrecken muß, Urlaub ohne Dienstbezüge 

bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn der Beamte erklärt, während der Dauer des 
Bewilligungszeitraumes auf die Ausübung genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten gegen Vergütung zu 
verzichten und Tätigkeiten nach § 69 Abs. 1 gegen Vergütung nur in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei 
Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Ausnahmen von Satz 1 sind nur 
zulässig, soweit sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. Eine Rückkehr aus dem 
Urlaub kann zugelassen werden, wenn dem Beamten die Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(3) Urlaub nach Absatz 1 darf auch im Zusammenhang mit Urlaub nach § 85 a Abs. 1 Nr. 2 die Dauer von zwölf 
Jahren nicht überschreiten. Bei Beamten im Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum bis 
zum Ende des laufenden Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. Der Antrag auf Verlängerung 
eines Urlaubs nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Freistellung 
zu stellen. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 findet Satz 1 keine Anwendung, wenn es dem Beamten nicht 
mehr zuzumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 

(4) Urlaub nach Absatz 1 Nr. 2 kann bereits nach Vollendung des 50. Lebensjahres bewilligt werden. Absatz 3 
Satz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Dauer des Urlaubs fünfzehn Jahre nicht überschreiten darf.  

VV zu § 78 e 

1 
Die Entscheidung über einen Antrag auf Urlaub liegt im pflichtgemäßen Ermessen der /des Dienstvorgesetzten. Ein 
Rechtsanspruch auf Urlaub nach § 78 e besteht nicht. 
2 
Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu Teilzeit und 
Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird hingewiesen. 

 

§ 78 f Informationspflicht bei Teilzeitbeschäftigung oder langfristiger Beurlaubung 

Wird Teilzeitbeschäftigung oder eine langfristige Beurlaubung beantragt oder eine Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 78 c angeboten, sind die Beamten auf die Folgen ermäßigter Arbeitszeit oder langfristiger Beurlaubungen 
hinzuweisen, insbesondere auf die Folgen für Ansprüche auf Grund beamtenrechtlicher Regelungen. 

VV zu § 78 f 

Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu Teilzeit und 
Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird hingewiesen. 

 

§ 78 g Benachteiligungsverbot 

Die Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 78 b oder nach § 76 c darf das berufliche Fortkommen nicht 
beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber 
Beamten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. 

§ 79 Fernbleiben vom Dienst 

(1) Der Beamte darf dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben. Dienstunfähigkeit infolge Krankheit ist 
auf Verlangen nachzuweisen. 

(2) Verliert der Beamte wegen schuldhaften Fernbleibens vom Dienst nach dem Bundesbesoldungsgesetz 
seinen Anspruch auf Bezüge, so wird dadurch eine disziplinarische Verfolgung nicht ausgeschlossen. 

VV zu § 79  

1 
Die Beamtin / der Beamte hat ihr /sein Fernbleiben vom Dienst wegen Krankheit unverzüglich anzuzeigen. Bleibt die 
Beamtin / der Beamte dem Dienst länger als drei Tage fern, so hat sie /er eine ärztliche Bescheinigung über die 
voraussichtliche Dauer der Erkrankung vorzulegen. Bei längerer Krankheit kann die / der Dienstvorgesetzte auch 



wiederholt die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen. Die Beamtin / der Beamte ist verpflichtet, sich auf 
Anordnung ihrer / ihres / seiner /seines Dienstvorgesetzten von einer beamteten Ärztin / einem beamteten Arzt untersuchen 
zu lassen. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstherr. 
2 
Ein auf einer behördlich oder gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung beruhendes Fernbleiben vom Dienst ist kein 
schuldhaftes Fernbleiben im Sinne des § 79 Abs. 2. 
 

 

h) Wohnung 

§ 80 Wohnung 

(1) Der Beamte hat seine Wohnung so zu nehmen, daß er in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner 
Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Der Beamte kann, wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, angewiesen werden, seine Wohnung 
innerhalb bestimmter Entfernung von seiner Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen. 

§ 81 Aufenthalt in der Nähe des Dienstortes 

Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, kann der Beamte angewiesen werden, sich 
während der dienstfreien Zeit erreichbar in der Nähe seines Dienstortes aufzuhalten. 

i) Dienstkleidung 

§ 82  

Die Landesregierung erläßt die Bestimmungen über Dienstkleidung, die bei Ausübung des Amtes üblich oder 
erforderlich ist. Sie kann die Ausübung dieser Befugnis auf andere Stellen übertragen. 

VV zu § 82 

Auf die Anordnung der Landesregierung über den Erlass von Bestimmungen über die Dienstkleidung der Beamtinnen und 
Beamten (SGV. NRW. 20302) wird hingewiesen. 
 

 

k) Folgen der Nichterfüllung von Pflichten 

aa) Verfolgung von Dienstvergehen 

§ 83  

(1) Der Beamte begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten verletzt. Ein 
Verhalten des Beamten außerhalb des Dienstes ist ein Dienstvergehen, wenn es nach den Umständen des 
Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für sein Amt oder das Ansehen 
des öffentlichen Dienstes bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen. 

(2) Bei einem Ruhestandsbeamten oder früheren Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es als 
Dienstvergehen, wenn er 

1. sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt oder 

2. an Bestrebungen teilnimmt, die darauf abzielen, den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik zu 
beeinträchtigen, oder 

3. gegen § 64 (Verletzung der Amtsverschwiegenheit), gegen § 75 b (Anzeigepflicht und Verbot einer 
Tätigkeit) oder gegen § 76 (Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken) verstößt oder 

4. entgegen § 42 oder § 48 Abs. 1 einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht 
nachkommt oder 

(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regelt das Disziplinargesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt. 

bb) Haftung 

§ 84  



(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem 
Dienstherrn, dessen Aufgabe er wahrgenommen hat, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben 
mehrere Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in den drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von 
dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 
zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem Dritten Schadenersatz geleistet, so 
tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in 
dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn 
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so 
geht der Ersatzanspruch auf den Beamten über. 

VV zu § 84 

1 
Haftung nach § 84 Abs. 1 
1.1 
Vor der Geltendmachung des Haftungsanspruchs ist die Beamtin oder der Beamte zu hören. Ihr / Ihm soll auf Verlangen 
Gelegenheit gegeben werden, die Verwaltungsvorgänge einzusehen. 
1.2 
Der Haftungsbetrag ist durch begründeten und mit Rechtsmittelbelehrung versehenen Verwaltungsakt 
a) 
festzustellen, wenn er im Wege der Aufrechnung eingezogen werden soll; die Aufrechnung soll erst nach Unanfechtbarkeit 
des feststellenden Verwaltungsaktes erklärt werden. b) 
von der Beamtin oder dem Beamten anzufordern (Heranziehungsbescheid, Leistungsbescheid), wenn der Haftungsbetrag 
im Verhältnis zu den Dienstbezügen sehr hoch ist oder wenn eine Aufrechnung nicht möglich oder mit Rücksicht auf die 
sozialen Verhältnisse der Beamtin oder des Beamten nicht angezeigt ist. 
1.3 
Der Haftungsbetrag soll eingeklagt werden, wenn eine gerichtliche Klärung wegen der Schwierigkeiten der Sach- oder 
Rechtslage ohnehin zu erwarten ist. 
2 
Rückgriff nach § 84 Abs. 2 
2.1 
Werden Schadensersatzansprüche wegen angeblicher Amtspflichtverletzung einer Beamtin / eines Beamten geltend 
gemacht, ist ihr / ihm Gelegenheit zu geben, sich zu äußern, wenn ihre / seine Ersatzpflicht nicht von vornherein 
offensichtlich ausscheidet. Auch wenn sie / er ihre / seine Ersatzpflicht verneint, ist sie / er über das weitere Verfahren, 
soweit tunlich, auf dem Laufenden zu halten. Wird Klage erhoben, so ist zur Wahrung der Rückgriffsbelange zu prüfen, ob 
Streitverkündung an die Beamtin / den Beamten erforderlich ist. 
2.2 
Sind die Voraussetzungen des Rückgriffs gegeben, so ist die Beamtin / der Beamte zur Zahlung des Rückgriffsbetrages 
aufzufordern. Die Gründe sollen angegeben werden. Verneint die Beamtin / der Beamte ihre / seine Ersatzpflicht, so soll sie 
/ er im Wege der Aufrechnung he- 
 rangezogen werden, wenn nicht Klage geboten ist. Klage soll erhoben werden, wenn eine gerichtliche Klärung wegen der 
Schwierigkeiten der Sach- oder Rechtslage ohnehin zu erwarten ist. 
3.1 
Wenn die Geltendmachung der an sich begründeten Schadensersatzforderungen nach Lage des Einzelfalles für die 
Beamtin / den Beamten eine besondere Härte bedeuten würden, können die Ansprüche nach den Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung bzw. der Gemeindehaushaltsverordnung erlassen werden. Auf § 98 wird hingewiesen. 
 

 

2. Rechte 

a) Fürsorge und Schutz 

§ 85  

Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl des Beamten und seiner 
Familie, auch für die Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt ihn bei seiner 
amtlichen Tätigkeit und in seiner Stellung als Beamter; er hat durch geeignete Maßnahmen für seine 
Fortbildung im Interesse des Dienstes zu sorgen. 

§ 85 a Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus familienpolitischen Gründen 



(1) Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen, 

1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Dauer von fünf Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung in der Weise zu 
bewilligen, daß die Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt wird, 

2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu 
gewähren, wenn er 

a) mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder 

b) einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreut oder pflegt. 

(2) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes1 darf auch in Verbindung mit Urlaub nach § 78 e Abs. 1 
zwölf Jahre nicht überschreiten. Bei Beamten im Schul- und Hochschuldienst kann der Bewilligungszeitraum 
bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt werden. Dies gilt auch bei Wegfall 
der tatbestandlichen Voraussetzungen des Absatzes 1. Der Antrag auf Verlängerung einer 
Teilzeitbeschäftigung oder eines Urlaubs ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten Freistellung 
zu stellen. § 78 b Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend, auch für eine Rückkehr aus dem Urlaub mit dem Ziel, die 
Vollzeitbeschäftigung oder eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen. 

(3) Einem Beamten mit Dienstbezügen kann während der Zeit eines Urlaubs nach § 86 Abs. 2 
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, wenn 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(4) Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Absatz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2 
Satz 1 besteht ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt nicht, wenn der Beamte berücksichtigungsfähiger 
Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird oder Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch hat. 

(5) § 78 f gilt entsprechend; bei Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Nr. 1 gilt § 78 g entsprechend. 

VV zu § 85 a 

1 
Bei der Entscheidung über einen Antrag nach § 85 a Abs. 1 ist das persönliche und familiäre Interesse der Beamtin /des 
Beamten mit den dienstlichen Interessen abzuwägen, wobei unter anderem personalwirtschaftliche und 
verwaltungsorganisatorische Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind; auf die §§ 13 und 14 LGG wird hingewiesen. 
2 
Auf VV 1 zu § 78 b wird hingewiesen. 
3 
Auf die durch Runderlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums veröffentlichten Hinweise zu Teilzeit und 
Beurlaubung (SMBl. NRW. 203033) wird hingewiesen. 

 

§ 86 Mutterschutz, Elternzeit 

(1) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen Dienstes 
entsprechende Anwendung der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beamtinnen. Sie trifft insbesondere 
Regelungen über 

1. Beschäftigungsverbote und Stillzeiten, 

2. die Zahlung von Besoldung, 

3. Arbeitserleichterungen, 

4. Entlassungsverbote, 

5. die Unterrichtungspflicht der Beamtin gegenüber dem Dienstherrn, 

6. die Kostenübernahme für ärztliche Zeugnisse durch den Dienstherrn. 

(2) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen Dienstes 
entsprechende Anwendung der Vorschriften des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit auf 
Beamte. Sie trifft insbesondere Regelungen über 

1. die Voraussetzungen der Inanspruchnahme, 

2. die Dauer, 

3. den Entlassungsschutz. 

Für die Dauer der Elternzeit gilt § 85 a Abs. 4 entsprechend. 



§ 87 Arbeitsschutz 

(1) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung, ob und inwieweit die nach § 18 oder § 19 des 
Arbeitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen gelten. Durch Rechtsverordnung der Landesregierung 
kann ferner bestimmt werden, daß Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes für bestimmte Tätigkeiten ganz oder 
zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentliche Belange, insbesondere die Aufrechterhaltung oder die 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit, dies zwingend erfordern, und wie in diesen Fällen die Sicherheit 
und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeitsschutzes auf andere 
Weise gewährleistet werden. 

(2) Das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12.April 1976 (BGBl.I S.965) in der jeweils geltenden Fassung gilt für 
jugendliche Beamte entsprechend. Soweit die Eigenart des Polizeivollzugsdienstes und die Belange der 
inneren Sicherheit es erfordern, kann das Innenministerium durch Rechtsverordnung Ausnahmen von den 
Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes für jugendliche Polizeivollzugsbeamte zulassen. 

§ 88 Beihilfen 

Beamte, Ruhestandsbeamte sowie frühere Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der 
Altersgrenze entlassen sind, ihre versorgungsberechtigten Witwen (Witwer) und ihre versorgungsberechtigten 
Kinder im Sinne des § 23 des Beamtenversorgungsgesetzes erhalten, solange ihnen laufende Bezüge 
zustehen, Beihilfen zu den Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie zu den 
Aufwendungen anläßlich eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und einer nicht rechtswidrigen 
Sterilisation. Beihilfefähig sind die notwendigen und angemessenen Aufwendungen für den 
Beihilfeberechtigten, seinen nicht selbst beihilfeberechtigten Ehegatten oder seine nicht selbst 
beihilfeberechtigte eingetragene Lebenspartnerin oder seinen nicht selbst beihilfeberechtigten eingetragenen 
Lebenspartner und seine nicht selbst beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähigen Kinder; die Gewährung von 
Beihilfen für einen Ehegatten oder eine eingetragene Lebenspartnerin oder einen eingetragenen 
Lebenspartner, der oder die nach der Höhe seiner oder ihrer Einkünfte wirtschaftlich selbständig ist, kann auf 
die Fälle beschränkt werden, bei denen durch die Aufwendungen trotz ausreichender Vorsorge eine 
unzumutbare Belastung des Beihilfeberechtigten eintritt. Bei der Bemessung der Beihilfe sind insbesondere der 
Familienstand, die Art der Aufwendungen, Ansprüche auf Heilfürsorge, auf Krankenpflege und sonstige 
Sachleistungen sowie Ansprüche auf Kostenerstattung auf Grund von Rechtsvorschriften und auf Grund 
arbeitsvertraglicher Vereinbarungen in der Höhe zu berücksichtigen, in der sie ohne Verzicht auf Leistungen 
oder Nichtinanspruchnahme von Leistungen zustehen; Leistungen von Versicherungen können berücksichtigt 
werden. Das Nähere regelt das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium - bei 
Änderungen von grundsätzlicher Bedeutung im Benehmen mit dem Ausschuß für Innere Verwaltung des 
Landtags - durch Rechtsverordnung. Darin kann unabhängig von der Notwendigkeit und Angemessenheit der 
Kosten die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen bei zahnärztlichen Leistungen, bei Beschäftigung von 
Pflegekräften und Hauspflegekräften, bei Hilfsmitteln, bei Aufenthalten in Krankenhäusern, Sanatorien und 
Heimen, bei Heilkuren, bei Behandlungen außerhalb des Wohnortes des Beihilfeberechtigten sowie in 
Todesfällen begrenzt werden; daneben kann der Beihilfeberechtigte über die Eigenvorsorge hinaus zu einer 
vertretbaren Selbstbeteiligung an den Kosten herangezogen werden. 

§ 89  

(weggefallen) 

§ 90  

(weggefallen) 

§ 91 Ersatz von Sachschäden 

(1) Sind in Ausübung des Dienstes Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die üblicherweise im Dienst 
mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann dafür Ersatz geleistet 
werden. Das Zurücklegen des Weges nach und von der Dienststelle gehört nicht zum Dienst im Sinne des 
Satzes 1. Anträge auf Gewährung von Sachschadenersatz sind innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 
Monaten zu stellen. 

(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn bei der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Rechten oder bei 
der Erfüllung von Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz oder dem Schwerbehindertengesetz 
ein Schaden im Sinne des Absatzes 1 eingetreten ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

VV zu § 91 

1.1 
Die für den Ersatz von Sachschäden bei Dienstunfällen maßgebenden Verwaltungsvorschriften zum BeamtVG sind zu 
beachten. 



1.2 
Zum Dienst gehören auch Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort sowie Fahrten, die 
nach den einschlägigen Vorschriften entschädigt werden. Dagegen gehören nicht zum Dienst das Zurücklegen des mit dem 
Dienst zusammenhängen-den Weges nach und von der Dienststelle (§ 91 Abs. l Satz 2) sowie die Teilnahme an Ge-
meinschaftsveranstaltungen. 
2 
Ersatz kann ferner gewährt werden, wenn der Schaden in Ausübung oder infolge der Tätigkeit als Mitglied des 
Landespersonalausschusses, als Beamtenbeisitzerin / Beamtenbeisitzer einer Kammer oder eines Senats für 
Disziplinarsachen oder als Gleichstellungsbeauftragte nach dem LGG eingetreten ist; Satz 2 der VV 1.2 gilt entsprechend. 

 

 

b) Amtsbezeichnung 

§ 92 Führung der Amtsbezeichnung 

(1) Die Landesregierung setzt die Amtsbezeichnung der Beamten fest, soweit sie diese Befugnis nicht durch 
andere Behörden ausüben läßt. Die Amtsbezeichnung der Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
und der Sparkassen wird von den obersten Dienstbehörden festgesetzt. Andere gesetzliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

(2) Der Beamte führt im Dienst die Amtsbezeichnung des ihm übertragenen Amtes; er darf sie auch außerhalb 
des Dienstes führen. Er hat jedoch keinen Anspruch auf Anrede mit der Amtsbezeichnung. Nach dem Übertritt 
in ein anderes Amt darf der Beamte die bisherige Amtsbezeichnung nicht mehr führen; in den Fällen der 
Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrundgehalt (§ 28 Abs. 2) gilt Absatz 3 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(3) Ruhestandsbeamte dürfen die ihnen bei Eintritt in den Ruhestand zustehende Amtsbezeichnung mit dem 
Zusatz "außer Dienst (a. D.)" und die ihnen im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel weiterführen. 
Wird ihnen ein neues Amt übertragen, so erhalten sie die Amtsbezeichnung des neuen Amtes; gehört dieses 
Amt nicht einer Besoldungsgruppe mit mindestens demselben Endgrundgehalt (§ 28 Abs. 1 Satz 2) an wie das 
bisherige Amt, so dürfen sie neben der neuen Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit dem Zusatz 
"außer Dienst (a. D.)" führen. Ändert sich die Bezeichnung des früheren Amtes, so darf die geänderte 
Amtsbezeichnung geführt werden. 

(4) Einem entlassenen Beamten kann die Erlaubnis erteilt werden, die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz 
"außer Dienst (a. D.)" sowie die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die Erlaubnis 
kann zurückgenommen werden, wenn der frühere Beamte sich ihrer als nicht würdig erweist. 

 

VV zu § 92 

1 
Auf die Vorbemerkung l zu den Besoldungsordnungen A und B (Anlage I zum BBesG) sowie auf die Anordnung der 
Landesregierung über die Festsetzung von Amtsbezeichnungen (SGV. NRW. 20303) wird hingewiesen. 
2.1 
Auf die VV 1.3 zu § 28 wird hingewiesen. 
2.2 
Ändert sich die Amtsbezeichnung des bisherigen Amtes, ohne dass der Beamtin /dem Beamten ein anderes Amt 
übertragen wird, so ist ihr /ihm die neue Amtsbezeichnung schriftlich mitzuteilen. 
3 
Die Erlaubnis nach § 92 Abs. 4 soll nur erteilt werden, wenn die entlassene Beamtin / der ent- 
 lassene Beamte eine langjährige Beamtendienstzeit zurückgelegt und sich während dieser Zeit einwandfrei geführt hat; im 
Übrigen steht die Erlaubnis im Ermessen der / des Dienstvorgesetzten. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte können eine 
solche Erlaubnis nicht erhalten. 

 

§ 93 Zusatz zur Amtsbezeichnung 

Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung 
voraussetzt und einen bestimmten Aufgabenkreis umfaßt, darf nur einem Beamten verliehen werden, der ein 
solches Amt bekleidet. Die Amtsbezeichnung der Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts darf nicht zu einer Verwechslung mit einer Amtsbezeichnung für Beamte des Landes führen. Sie soll 
einen auf den Dienstherrn hinweisenden Zusatz erhalten; einer Amtsbezeichnung für Beamte des Landes darf 
sie nur nachgebildet werden, wenn die Ämter nach ihrem Inhalt gleichwertig sind. 

c) Besoldung, Versorgung und sonstige Leistungen 



§ 94 Leistungen des Dienstherrn 

Der Beamte erhält Leistungen des Dienstherrn (Besoldung, Versorgung und sonstige Leistungen) im Rahmen 
der darüber erlassenen besonderen Bestimmungen. 

§ 95 Besoldung 

Der Beamte erhält Besoldung nach den Besoldungsgesetzen. 

§ 96 Versorgung 

(1) Die Versorgung richtet sich nach den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes. 

(2) § 168 Abs. 5 Satz 2 Buchstabe b und § 170 Abs. 1 in der beim Inkrafttreten des 
Beamtenversorgungsgesetzes geltenden Fassung gelten fort, soweit sie bestimmen, daß der Verwendung im 
öffentlichen Dienst die Beschäftigung bei Ersatzschulen gleichsteht, die überwiegend durch öffentliche 
Zuschüsse unterhalten werden. 

(3) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung die Behörden, die die Versorgungsbezüge der 
Versorgungsberechtigten des Landes festsetzen und regeln. 

(4) Für die Versorgungsberechtigten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist die oberste 
Dienstbehörde Festsetzungs- und Regelungsbehörde; sie kann diese Zuständigkeit übertragen. Im Falle des 
§ 64 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes tritt an die Stelle der obersten Dienstbehörde die oberste 
Aufsichtsbehörde. 

§ 97 Sonstige Leistungen 

Sonstige Leistungen sind Kostenerstattungen und Fürsorgeleistungen, soweit sie nicht zur Besoldung und nicht 
zur Versorgung gehören. 

§ 98 Rückforderung von Leistungen 

§ 12 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend für sonstige Leistungen. 

§ 99 Übergang von Schadenersatzansprüchen auf den Dienstherrn 

Wird ein Beamter oder Versorgungsberechtigter oder einer ihrer Angehörigen körperlich verletzt oder getötet, 
so geht ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverletzung oder der 
Tötung gegen einen Dritten zusteht, insoweit auf den Dienstherrn über, als dieser  

1. während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder 

2. infolge der Körperverletzung oder der Tötung 

zur Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Ist eine Versorgungskasse zur Gewährung der Leistungen 
verpflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil des 
Verletzten oder der Hinterbliebenen geltend gemacht werden; dies gilt auch, wenn der Schädiger nur für einen 
Teil des Schadens ersatzpflichtig ist. 

VV zu § 99 

1.1 
Die Schadensersatzfrage ist alsbald nach einem Dienstunfall oder einer sonstigen Beschädigung, die eine Beamtin / ein 
Beamter durch Dritte erlitten hat, zu klären. Es ist dafür zu sorgen, dass die Forderungen nicht verjähren. Die Verjährung 
der auf den Dienstherrn übergegangenen Schadensersatzansprüche wird durch eine eigene Klage der / des Verletzten 
gegen den Schädiger nicht gehemmt. 
1.2 
Der Anspruch gegen den Schädiger geht regelmäßig auf Ersatz der Bruttobezüge. 2 
Der Übergang des Schadensersatzanspruchs auf den Dienstherrn darf sich nicht zum Nachteil der Beamtin / des Beamten 
oder der Hinterbliebenen auswirken. 
3 
Zu den Leistungen im Sinne des § 99 Satz l gehören die Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendung, das 
Heilverfahren sowie das Sterbegeld und der Unfallausgleich als Unfallfürsorgeleistungen nach den Vorschriften des 
BeamtVG. 

 

d) Reise- und Umzugskosten 

§ 100  



Reise- und Umzugskostenvergütungen der Beamten werden durch Gesetz geregelt. 

e) Urlaub 

§ 101  

(1) Dem Beamten steht jährlich ein Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn zu. 
Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung Einzelheiten der Urlaubsgewährung; sie regelt 
insbesondere 

1. die Dauer des nach dem Lebensalter zu bemessenden Erholungsurlaubs, 

2. die Erteilung des Urlaubs (Gewährleistung des Dienstbetriebes, Teilung und Übertragung, Widerruf und 
Verlegung), 

3. die Gewährung von Zusatzurlaub. 

(2) Die Landesregierung regelt ferner durch Rechtsverordnung die Bewilligung von Urlaub aus anderen 
Anlässen (Sonderurlaub) und bestimmt insbesondere 

1. die Anlässe für die Urlaubsgewährung, 

2. die Dauer des Sonderurlaubs, 

3. die Erteilung des Urlaubs (Gewährleistung des Dienstbetriebes, Widerruf, Anrechnung auf den 
Erholungsurlaub), 

4. die Fortzahlung von Leistungen des Dienstherrn. Sofern eine oder mehrere Beurlaubungen ohne 
Dienstbezüge nach Satz 1 dreißig Tage insgesamt im Kalenderjahr nicht überschreiten, werden für die Dauer 
dieser Beurlaubungen Beihilfen gewährt. 

(3) Stimmt ein Beamter seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum 
Bundestag, zum Landtag, zu der gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes oder zu einer 
kommunalen Vertretungskörperschaft zu, so ist ihm auf seinen Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor 
dem Wahltag der zur Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub ohne Besoldung zu gewähren. Für die 
Dauer der Beurlaubung werden Beihilfen gewährt. 

(4) Zur Ausübung eines Mandats in der Vertretung einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder einer 
Bezirksvertretung sowie für die Tätigkeit als Mitglied eines nach Kommunalverfassungsrecht gebildeten 
Ausschusses ist dem Beamten der erforderliche Urlaub unter Belassung der Leistungen des Dienstherrn zu 
gewähren. Das gilt auch für die von einer kommunalen Vertretung gewählten ehrenamtlichen Mitglieder von 
Ausschüssen, die auf Grund eines Gesetzes gebildet worden sind, sowie für Beamte, die als Mitglied der 
Vertretung einer Gemeinde Mitglied eines Regionalrates sind. 

VV zu § 101 

1 
Urlaub kann nur für volle Tage erteilt und genommen werden. Eine Geldabfindung anstelle des Erholungsurlaubs ist nicht 
zulässig. 
2 
Das kommunale Mandat wird ehrenamtlich neben dem Beruf ausgeübt. Der Urlaubsanspruch zur Ausübung eines 
kommunalen Mandats im Sinne von § 101 Abs. 4 richtet sich insoweit auf die Befreiung von einer zeitlich festgelegten 
Dienstleistungspflicht der Beamtin / des Beamten, die mit einer zeitlich festgelegten Mandatstätigkeit zusammentrifft, so 
dass die Beamtin / der Beamte ohne Urlaub an der Mandatstätigkeit unmittelbar gehindert wäre. Dagegen ist es nicht Ziel 
der Vorschrift, bei Beamtinnen und Beamten den Zeit- und Arbeitsaufwand als Mitglied kommunaler Gremien ganz oder 
teilweise durch Verringerung der Dienstleistungspflicht auszugleichen. 
3 
Aus dem Dienstverhältnis der Beamtin / des Beamten folgt die Verpflichtung, die Mandatstätigkeit nach Möglichkeit so 
einzurichten, dass sie dienstliche Belange nicht mehr als notwendig beeinträchtigt. 

 

f) Personalakten 

§ 102 Personalakten - allgemein 

(1) Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter 
Einsicht zu schützen. Zur Personalakte gehören alle Unterlagen einschließlich der in Dateien gespeicherten, 
die den Beamten betreffen, soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren 
Zusammenhang stehen (Personalaktendaten); andere Unterlagen dürfen in die Personalakte nicht 
aufgenommen werden. Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft verwendet werden, es sei denn, der Beamte willigt in die anderweitige Verwendung ein. 



Nicht Bestandteil der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen von der Person und dem Dienstverhältnis 
sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. 
Kindergeldakten können mit Besoldungs- und Versorgungsakten verbunden geführt werden, wenn diese von 
der übrigen Personalakte getrennt sind und von einer von der Personalverwaltung getrennten 
Organisationseinheit bearbeitet werden; § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und die §§ 67 bis 78 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 

(2) Die Personalakte kann nach sachlichen Gesichtspunkten in Grundakte und Teilakten gegliedert werden. 
Teilakten können bei der für den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen Behörde geführt werden. 
Nebenakten (Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden) dürfen nur geführt werden, 
wenn die personalverwaltende Behörde nicht zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere 
personalverwaltende Behörden für den Beamten zuständig sind; sie dürfen nur solche Unterlagen enthalten, 
deren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgabenerledigung oder betreffenden Behörde erforderlich ist. In die 
Grundakte ist ein vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen. 

(3) Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftigte haben, die im Rahmen der Personalverwaltung mit der 
Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind, und nur soweit dies zu Zwecken der 
Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft erforderlich ist; dies gilt auch für den Zugang im 
automatisierten Abrufverfahren. Satz 1 gilt entsprechend für Beauftragte des Dienstherrn, soweit sie zur 
Wahrnehmung besonderer Belange an Personalentscheidungen zu beteiligen sind. Zugang zur Personalakte 
haben ferner die mit Angelegenheiten der Innenrevision beauftragten Beschäftigten, soweit sie die zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Erkenntnisse andernfalls nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
oder unter Gefährdung des Prüfzwecks gewinnen könnten. 

(4) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über Bewerber, Beamte und ehemalige Beamte nur erheben, 
soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur 
Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der 
Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. 
Fragebogen, mit denen solche personenbezogenen Daten erhoben werden, bedürfen vom 1. Januar 1994 an 
der Genehmigung durch die zuständige oberste Dienstbehörde. 

VV zu § 102 

1 
Inhalt der Personalakte 
1.1 
Die Personalakte ist eine Sammlung von Unterlagen über die dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der Beamtin / des 
Beamten, soweit sie die Rechtstellung oder die dienstliche Verwendung betreffen oder im Zusammenhang mit den 
Rechten und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis stehen. Andere Unterlagen sind in die Personalakte nicht aufzunehmen. 
Zur Personalakte gehören auch in Dateien gespeicherte persönliche Daten, soweit ein unmittelbarer Zusammenhang mit 
dem Beamtenverhältnis besteht. 
2 
 Nicht zu den Personalakten gehören Sachakten, Sammelakten und Verwaltungsvorgänge, auch wenn sie personenbezogene 
Daten über die Beamtin / den Beamten enthalten. 
2.1 
Sachakten sind Vorgänge, die nicht die dienstlichen Verhältnisse zum maßgeblichen Inhalt haben und nicht 
Verwaltungsvorgänge sind. Sie dienen besonderen, von dem Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken, auch wenn 
sie die persönlichen oder dienstlichen Verhältnisse der Beamtin / des Beamten berühren. Sachakten sind insbesondere 
- Prüfungsakten, 
- Vorgänge über Ausleseverfahren und Eignungsuntersuchungen, auch wenn der Bewerber bereits Beamter ist, 
- Vorgänge, die im Zusammenhang mit der Personalplanung, Stellenausschreibung, Stellenbewertung oder 
Geschäftsverteilung entstehen, 
- Verfahrensakten, z. B. solche, die bei den für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach LBG und 
Laufbahnvorschriften zuständigen Behörden entstehen, 
- Vorgänge, die der kassentechnischen Regelung dienen, 
- Vorgänge über noch nicht abgeschlossene Verwaltungsermittlungen, 
- Sicherheitsakten und 
- Kindergeldakten. 
Soweit in Sachakten Personaldaten enthalten sind, richtet sich deren Schutz nach den allgemeinen Vorschriften. 
2.2 
Sammelakten sind Sachakten (VV 2.1), die Vorgänge enthalten, die sich auf mehrere Beamtinnen und Beamte beziehen. 
2.3 
Aus den Sach- und den Sammelakten sind unter den Voraussetzungen der VV 1.1 Auszüge, Abschriften oder 
Ablichtungen zur Personalakte zu nehmen. Müssen Unterlagen zur Personalakte genommen werden, die auch andere 
Beamtinnen und Beamte betreffen, so sind deren personenbezogene Daten unkenntlich zu machen. 



3 
Führung der Personalakten 
3.1 
Teilakten sind eigenständige Vorgänge. Sie können bei Bedarf angelegt werden für Unterlagen, die nicht in der Grundakte 
enthalten sind. Für Vorgänge, die nach einem bestimmten Zeitraum wieder aus den Personalakten zu entfernen und zu 
vernichten sind, sind regelmäßig Teilakten anzulegen. Teilakten sind neben den Beihilfeakten u.a. die Besoldungs- und 
Versorgungsakten. 
Nebenakten sind Zweitakten. Sie dürfen nicht von Behördenteilen geführt werden. Sie sind aufzulösen und zu vernichten, 
wenn die Notwendigkeit für ihre Führung nicht mehr besteht. Über Ehrenbeamtinnen / Ehrenbeamte kann eine Personalakte 
geführt werden, wenn dafür wegen der Art und Dauer der Tätigkeit ein Bedürfnis besteht. 
3.2 
Die Führung von Sonderakten oder Sonderdateien, von geheimen oder doppelten Personalakten sowie die Sammlung von 
Durchschriften sind unzulässig. Personalakten dürfen nicht mit geheimen Kennzeichen versehen werden. Keine Beamtin / 
kein Beamter darf die eigene Personalakte selbst führen. 
3.3 
Soweit Gesundheitszeugnisse, Untersuchungsergebnisse, ärztliche Gutachten sowie Auszüge aus der Krankengeschichte 
oder ärztliche Äußerungen von ähnlicher Bedeutung zur Personalakte genommen werden dürfen, erfolgt die 
Aufbewahrung in einem mit dem Hinweis auf den Inhalt versehenen verschlossenen Umschlag. Jede Einsichtnahme ist auf 
dem Umschlag mit 
 Grund, Namenszeichen und Datum zu vermerken. 
3.4 
Personalakten oder Teile von ihnen sind in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift „Personalakten - vertraulich” zu 
versenden. Bei Versendung durch die Post sind sie als Paket gegen Empfangsbestätigung aufzugeben. 
3.5 
Die für die Führung der Personalakten der Beamtinnen und Beamten zuständigen Behörden bestimmt die oberste 
Dienstbehörde. Die äußere Form und die Gliederung der Personalakten bestimmt sich nach den dafür geltenden besonderen 
Richtlinien. 
3.6 
Personalakten sind in Aktenschränken oder in Räumen aufzubewahren, die sicher verschlossen werden können. 
3.7 
Die mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragten Beschäftigten sind bei der Beauftragung über die 
einschlägigen Vorschriften des Beamten-, Tarif-, Straf- und Datenschutzrechts sowie über die Pflicht zur 
Verschwiegenheit zu belehren. 
 

 

§ 102 a Beihilfeakten 

Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte zu führen. Diese ist von der übrigen Personalakte getrennt 
aufzubewahren. Sie soll in einer von der übrigen Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit 
bearbeitet werden; Zugang sollen nur Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben. Die Beihilfeakte darf für 
andere als für Beihilfezwecke nur verwendet oder weitergegeben werden, wenn der Beihilfeberechtigte und der 
bei der Beihilfengewährung berücksichtigte Angehörige im Einzelfall einwilligen, die Einleitung oder 
Durchführung eines im Zusammenhang mit einem Beihilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtlichen 
Verfahren dies erfordert oder soweit es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, einer sonst 
unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der 
Rechte einer anderen Person erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Unterlagen über 
Heilfürsorge und Heilverfahren. 

§ 102 b Anhörung 

Der Beamte ist zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für ihn ungünstig sind oder ihm 
nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören soweit die Anhörung nicht nach 
anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Die Äußerung des Beamten ist zur Personalakte zu nehmen. 

VV zu § 102 b 

1 
Beschwerden und Gegenvorstellungen gegen eine dienstliche Entscheidung der Beamtin /des Beamten sind zu den sie 
betreffenden Verwaltungsvorgängen zu nehmen. 
2 
Beschwerden und Gegenvorstellungen, die sich außer gegen die Entscheidung in der Sache auch gegen das im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung gezeigte persönliche Verhalten der Beamtin / des Beamten richten, sind ebenfalls zu 
den Verwaltungsvorgängen zu nehmen. Er-weist sich die Beschwerde oder die Gegenvorstellung gegen das persönliche 
Verhalten der Beamtin / des Beamten als ganz oder teilweise begründet, so ist entweder eine Abschrift der Beschwerde 



oder Gegenvorstellung zu den Personalakten zu nehmen oder in den Personalakten auf den Verwaltungsvorgang 
hinzuweisen; in beiden Fällen ist den Personalakten eine Abschrift der die Angelegenheit abschließenden Verfügung 
beizufügen. 
3 
Vorgänge über Beschwerden, die sich ausschließlich gegen das persönliche Verhalten der Beamtin /des Beamten im 
Dienst richten, sind zu den Personalakten zu nehmen, wenn sich die Beschwerde als ganz oder teilweise begründet erweist 
oder strafrechtlich oder disziplinarrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden sind. Andernfalls sind sie im 
Verwaltungsvorgang abzuheften. Auf Antrag der Beamtin / des Beamten können Vorgänge über unbegründete Be-
schwerden zu den Personalakten genommen werden. 
4 
Ergeben sich Zweifel an der Begründetheit oder Richtigkeit der Beschwerden, Behauptungen oder Bewertungen und lassen 
sich diese nicht ausräumen, ist von einer Aufnahme in die Personalakte abzusehen. 
5 
Anzeigen über das außerdienstliche Verhalten der Beamtin / des Beamten, die Anlass zu disziplinarrechtlichen oder 
strafrechtlichen Ermittlungen geben, sind mit der abschließenden Entscheidung zu den Personalakten zu nehmen. 
Andernfalls sind sie im Verwaltungsvorgang abzuheften. VV 3 Satz 3 gilt entsprechend. 
6 
Anonyme Eingaben sind zu vernichten, sofern sie keinen Anlass geben, Ermittlungen einzuleiten. 
 7 
Sollen Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die ungünstig sind oder nachteilig werden können, weil sie 
allein oder in Verbindung mit anderen Informationen sofort oder später negative rechtliche oder tatsächliche Folgen 
hervorrufen können, zur Personalakte genommen werden, ist die Beamtin / der Beamte schriftlich zu unterrichten. 

 

§ 102 c Akteneinsicht 

(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in seine 
vollständige Personalakte. 

(2) Einem Bevollmächtigten des Beamten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, 
und deren Bevollmächtigte. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(3) Die personalaktenführende Behörde bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen, können Auszüge, Abschriften, Ablichtungen oder Ausdrucke gefertigt werden; dem 
Beamten ist auf Verlangen ein Ausdruck der zu seiner Person automatisiert gespeicherten Personalaktendaten 
zu überlassen. 

(4) Der Beamte hat ein Recht auf Einsicht auch in andere Akten, die personenbezogene Daten über ihn 
enthalten und für sein Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist; dies gilt nicht für Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten des 
Betroffenen mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nichtpersonenbezogenen Daten derart 
verbunden sind, daß ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In 
diesem Fall ist dem Beamten Auskunft zu erteilen. 

 

VV zu § 102 c 

1 
Die Häufigkeit der Einsichtnahme in die Personalakte ist nur unter dem Aspekt des Missbrauchs beschränkbar. Eine 
Dokumentation der Einsichtnahme ist unzulässig. 
2 
Die Personalakten sind in Gegenwart einer / eines mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragten 
Bediensteten einzusehen. Werden die Personalakten bei einer anderen als der Beschäftigungsbehörde geführt, so soll die 
Möglichkeit gegeben werden, die Personalakten bei der Beschäftigungsbehörde oder einer anderen geeigneten Behörde 
einzusehen. 
3 
Bestehen gegen eine Einsicht in ärztliche Gutachten und Zeugnisse Bedenken, so ist eine Ärztin / ein Arzt zu beteiligen; 
ggf. ist das Gutachten oder Zeugnis von einer Ärztin / einem Arzt zu erläutern. 
4 
Hinterbliebene oder Bevollmächtigte, die keiner gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegen, sind auf die 
Vertraulichkeit der Personalakten und ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie von der erlangten Kenntnis nur in dem 
zur Einsicht oder Auskunft berechtigen-den Umfang Gebrauch machen dürfen. 
 

 



§ 102 d Vorlage und Auskunft 

(1) Ohne Einwilligung des Beamten ist es zulässig, die Personalakte für Zwecke der Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft der obersten Dienstbehörde oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugten 
Behörde vorzulegen. Das gleiche gilt für Behörden desselben Geschäftsbereichs, soweit die Vorlage zur 
Vorbereitung oder Durchführung einer Personalentscheidung notwendig ist, sowie für Behörden eines anderen 
Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn, soweit diese an einer Personalentscheidung mitzuwirken haben. 
Ärzten, die im Auftrag der personalverwaltenden Behörde ein medizinisches Gutachten erstellen, darf die 
Personalakte ebenfalls ohne Einwilligung vorgelegt werden. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend. Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von einer Vorlage abzusehen. 

(2) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilligung des Beamten erteilt werden, es sei denn, daß die Abwehr 
einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder der Schutz berechtigter, höherrangiger Interessen 
des Dritten die Auskunftserteilung zwingend erfordert. Inhalt und Empfänger der Auskunft sind dem Beamten 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang zu beschränken. 

 

VV zu § 102 d 

1 
Die Vorschrift erfasst nicht den Datenfluss zwischen Grund- und Teilakte oder Grund- und Nebenakte. Sie regelt die 
Vorlage von Personalakten an alle anderen Personen und Stellen als die nach § 102 Abs. 3 Zugangsberechtigten. 
2 
Für die Dauer einer Abordnung können die Personalakten der Behörde überlassen werden, die die Personalakten für die 
Beschäftigungsbehörde führt. Bei Versetzung innerhalb der Landesverwaltung sind die Personalakten an die für die 
Führung der Personalakten zuständige neue Behörde abzugeben. An einen neuen Dienstherrn sollen die Personalakten auf 
Antrag abgegeben werden, wenn Belange des bisherigen Dienstherrn nicht entgegenstehen. Bei Übergabe der 
Personalakten ist der Entwurf des Übersendungsschreibens als Sachvorgang abzuheften. 
3 
Soweit dem Landesamt für Besoldung und Versorgung durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit für Besoldungs- und 
Versorgungsfälle übertragen worden ist, sind dieser Behörde die entsprechenden Personalaktendaten zur Verfügung zu 
stellen. 
4 
Die Vorlage von Personalakten an Gerichte und Staatsanwaltschaften richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften der 
Verfahrensgesetze und Prozessordnungen. 
5 
Die Einsichtnahme in Personalakten durch den Petitionsausschuss, den Landespersonalausschuss und den Personalrat 
richtet sich nach den dafür geltenden besonderen Vorschriften. 
6 
Werden Auskünfte an Dritte erteilt, hat die schriftliche Mitteilung an die Beamtin / den Beamten über Inhalt und Empfänger 
zeitgleich zu erfolgen. 
 

 

§ 102 e Entfernung von Personalaktendaten 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf die die Tilgungsvorschriften des 
Disziplinarrechts keine Anwendung finden, sind, 

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung des Beamten unverzüglich 
aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, 

2. falls sie für den Beamten ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können, auf Antrag des Beamten 
nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die 
Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet 
oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. 

(2) Das Innenministerium regelt durch Rechtsverordnung Art und Form der Tilgung der in die Personalakten 
aufgenommenen Vorgänge und Eintragungen nach § 16 des Disziplinargesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen sowie über strafrechtliche Verurteilungen und über strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Für 
strafgerichtliche Verurteilungen und strafrechtliche Ermittlungsverfahren bestimmt die Rechtsverordnung auch 
die Fristen, nach deren Ablauf die Vorgänge und Eintragungen in den Personalakten zu tilgen sind. Diese Frist 
darf drei Jahre nicht überschreiten. Sie wird unterbrochen durch weitere Mitteilungen im Sinne von Satz 2 oder 
durch die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Der Beamte kann beantragen, daß die Tilgung unterbleibt; auf 



die Antragsmöglichkeit ist er rechtzeitig hinzuweisen. Das gleiche gilt für die in die Personalakten 
aufgenommenen Vorgänge und Eintragungen über berufsgerichtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeiten. 

VV zu § 102 e 

1 
Vorgänge, die in Personalakten abzuheften sind, dürfen, soweit in der Tilgungsverordnung oder in VV 2 nicht anderes 
bestimmt ist oder eine Pflicht zur Löschung oder Entfernung nicht besteht, nicht wieder entfernt oder durch Streichen, 
Überkleben, Radieren oder in anderer Weise unkenntlich gemacht werden. 
2 
Vorgänge, die nicht zu den Personalakten gehören, sind zu entfernen; die Entfernung ist aktenkundig zu machen. 
Schriftstücke, deren Verbleib im Original in den Personalakten nicht erforderlich ist, können auf Anforderung der Beamtin 
/ des Beamten entnommen und diesem zurückgegeben werden; an die Stelle des entnommenen Schriftstücks ist eine 
beglaubigte Abschrift oder Ablichtung zu den Personalakten zu nehmen. 
3 
Hinweise in der Personalakte, die auf den Inhalt der entfernten Unterlagen schließen lassen, sind zu löschen. Soweit die 
Vorgänge nicht zu löschen sind, sind sie zu den Sachakten zu nehmen. 
4 
Auf Fehler oder Entstellungen in Schriftstücken der Personalakten ist erforderlichenfalls in einem Vermerk hinzuweisen. 
Änderungen in dem betreffenden Schriftstück sind unzulässig. 

 

§ 102 f Verarbeitung und Übermittlung von Personalaktendaten 

(1) Personalaktendaten dürfen in Dateien nur für Zwecke der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft 
verarbeitet und genutzt werden. Ihre Übermittlung ist nur nach Maßgabe des § 102 d zulässig. Ein 
automatisierter Datenabruf durch andere Behörden ist unzulässig, soweit durch besondere Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Personalaktendaten im Sinne des § 102 a dürfen automatisiert nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und 
nur von den übrigen Personaldateien technisch und organisatorisch getrennt verarbeitet und genutzt werden. 

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische Untersuchungen und Tests dürfen im Rahmen 
der Personalverwaltung nur die Ergebnisse automatisiert verarbeitet oder genutzt werden, soweit sie die 
Eignung betreffen und ihre Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz des Beamten dient. 

(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen nicht ausschließlich auf Informationen und Erkenntnisse gestützt 
werden, die unmittelbar durch automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gewonnen werden. 

(5) Bei erstmaliger Speicherung ist dem Betroffenen die Art der über ihn gemäß Absatz 1 gespeicherten Daten 
mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen ist er zu benachrichtigen. Ferner sind die Verarbeitungs- und 
Nutzungsformen automatisierter Personalverwaltungsverfahren zu dokumentieren und einschließlich des 
jeweiligen Verwendungszweckes sowie der regelmäßigen Empfänger und des Inhalts automatisierter 
Datenübermittlung allgemein bekanntzugeben. 

 

VV zu § 102 f 

1 
Verarbeitung und Nutzung im Sinne von § 102 f Abs. 1 Satz 1 ist die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, 
Weitergabe, Sperrung und Löschung sowie jede andere Verarbeitungsform der von § 102 Abs. 1 Satz 2 erfassten 
personenbezogenen Daten in Dateien. 2 
Eine Rechtsverordnung ist für den automatisierten Abruf und für automatisierte regelmäßige Datenübermittlungen (§ 9 Abs. 
8 DSG) zwischen Behörden erforderlich, jedoch nur, soweit nicht der Datenfluss zwischen Hauptakte und Teil- oder 
Nebenakten betroffen ist. 3 
Als Mitteilung der Art der Daten bei erstmaliger Speicherung ist die generelle Beschreibung der gespeicherten 
Informationen (z.B. Name, Vorname, Personalnummer u.ä.) ausreichend. 4 
Wesentliche Änderung ist die Erweiterung oder Verringerung des Umfangs oder der Ausprägung der gespeicherten Daten. 
5 
Personalverwaltungsverfahren sind in Bezug auf den gespeicherten Datenumfang, mögliche Verknüpfungen sowie den 
Funktionsumfang verbindlich und abschließend zu dokumentieren und freizugeben. Die Systeme sind so auszulegen, dass 
unerlaubte Weiterverarbeitung über den freigegebenen Umfang hinaus und unerlaubter Datenimport/-export verhindert 
werden. Bei Betrieb der Personalverwaltungssysteme im Netz ist durch zusätzliche Sicherungsmaß-nahmen (Abschottung) 
zu gewährleisten, dass unerlaubte Ausspähungen nicht erfolgen können. Bei zentraler Speicherung der Personalaktendaten 
auf Servern sind Maßnahmen zur Funktionsbeschränkung der Systemadministration vorzusehen. Datenübermittlungen 
sind nur verschlüsselt oder mit gleichwertigen Sicherheitsmaßnahmen zulässig. 
Archivierte Datenträger mit Personalaktendaten sind zu sichern. 

 



§ 102 g Aufbewahrung 

(1) Personalakten sind nach ihrem Abschluß von der personalaktenführenden Behörde fünf Jahre 
aufzubewahren. Personalakten sind abgeschlossen, 

1. wenn der Beamte ohne Versorgungsansprüche aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, mit 
Ablauf des Jahres der Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres, im Falle der Weiterbeschäftigung 
über das fünfundsechzigste Lebensjahr hinaus mit Ablauf des Jahres, in dem das Beschäftigungsverhältnis 
geendet hat; in den Fällen des § 51 dieses Gesetzes und des § 10 des Disziplinargesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen jedoch erst, wenn mögliche Versorgungsempfänger nicht mehr vorhanden sind, 

2. wenn der Beamte ohne versorgungsberechtigte Hinterbliebene verstorben ist, mit Ablauf des 
Todesjahres, 

3. wenn nach dem verstorbenen Beamten versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind, mit 
Ablauf des Jahres, in dem der letzte Anspruch auf Versorgungsbezüge erloschen ist. 

(2) Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Erkrankungen, 
Umzugs- und Reisekosten sind fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung des einzelnen 
Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren. Unterlagen, aus denen die Art einer Erkrankung ersichtlich 
ist, sind unverzüglich zurückzugeben, wenn sie für den Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr 
benötigt werden. 

(3) Versorgungsakten sind zehn Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungszahlung geleistet 
worden ist, aufzubewahren; besteht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Anspruchs, sind die Akten 
mindestens dreißig Jahre aufzubewahren. 

(4) Die Personalakten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen den zuständigen Archiven anzubieten. Die 
nicht übernommenen Personalakten sind zu vernichten. 

(5) Auf Mikrofilm übernommene Personalakten dürfen vorzeitig vernichtet werden, jedoch frühestens drei Jahre 
nach Ablauf des Jahres, in dem das Beschäftigungsverhältnis geendet hat. Für die Aufbewahrung und für die 
Vernichtung von Mikrofilmen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

g) Vereinigungsfreiheit 

§ 103  

(1) Auf Grund der Vereinigungsfreiheit haben die Beamten das Recht, sich in Gewerkschaften oder 
Berufsverbänden zusammenzuschließen. Sie können die für sie zuständigen Gewerkschaften oder 
Berufsverbände mit ihrer Vertretung beauftragen, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Kein Beamter darf wegen Bestätigung für seine Gewerkschaft oder seinen Berufsverband dienstlich 
gemaßregelt oder benachteiligt werden. 

h) Dienstliche Beurteilung; Dienstzeugnis 

§ 104  

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamten sind mindestens vor Ablauf der Probezeit 
dienstlich zu beurteilen. Sie sollen ferner in regelmäßigen Zeitabständen und anläßlich einer Versetzung 
beurteilt werden; die oberen Dienstbehörden bestimmen die Zeitabstände und können Ausnahmen für Gruppen 
von Beamten zulassen. Die Beurteilungen sind mit einem Gesamturteil abzuschließen und sollen einen 
Vorschlag für die weitere dienstliche Verwendung enthalten. Sie sind zu den Personalakten des Beamten zu 
nehmen. Dem Beamten ist Gelegenheit zu geben, von seiner Beurteilung vor Aufnahme in die Personalakten 
Kenntnis zu nehmen und sie mit dem Vorgesetzten zu besprechen. Eine Gegenäußerung des Beamten ist 
ebenfalls zu den Personalakten zu nehmen. Zur Erprobung neuer Beurteilungsmodelle kann die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Innenministerium zeitlich befristete Ausnahmen von den Sätzen 2 
und 3 zulassen. 

(2) Dem Beamten wird beim Nachweis eines berechtigten Interesses und nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses auf seinen Antrag ein Dienstzeugnis über Art und Dauer der von ihm bekleideten Ämter 
erteilt. Das Dienstzeugnis muß auf Verlangen des Beamten auch über die von ihm ausgeübte Tätigkeit und 
seine Leistungen Auskunft geben. 

3. Beamtenvertretung 

§ 105 Personalvertretung 

Die Personalvertretung der Beamten wird durch Gesetz geregelt. 



§ 106 Gewerkschaften und Berufsverbände 

(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse durch die oberen 
Landesbehörden wirken die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit. 

(2) Die Entwürfe allgemeiner beamtenrechtlicher Regelungen werden den Spitzenorganisationen mit einer 
angemessenen Frist zur Stellungnahme zugeleitet. Die Stellungnahmen sind auf Verlangen zu erörtern. Die 
Spitzenorganisationen können weiterhin verlangen, daß ihre Vorschläge, die in Gesetzentwürfen keine 
Berücksichtigung finden, mit Begründung und einer Stellungnahme der Landesregierung dem Landtag 
mitgeteilt werden. 

(3) Jede Spitzenorganisation und das Innenministerium sowie das Finanzministerium kommen regelmäßig zu 
gemeinsamen Gesprächen über allgemeine Regelungen beamtenrechtlicher Verhältnisse zusammen; ist ein 
anderes Ministerium für eine solche Regelung zuständig, ist dieses hinzuzuziehen. Beide Seiten können aus 
besonderem Anlaß ein solches Gespräch verlangen, das innerhalb eines Monats stattzufinden hat. 

(4) Spitzenorganisationen im Sinne der Absätze 1 bis 3 sind die für den Bereich des Landes gebildeten 
Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und Berufsverbänden, die für die Vertretung der Belange von 
Beamten im Sinne des § 2 erhebliche Bedeutung haben. Ihnen stehen die Gewerkschaften und 
Berufsverbände gleich, die keinem solchen Zusammenhang angehören, aber die sonstigen Voraussetzungen 
des Satzes 1 erfüllen. 

 

AbschnittIV Landespersonalausschuß 

§ 107 Errichtung 

Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 110 wird ein Landespersonalausschuß errichtet. Er übt seine Tätigkeit 
innerhalb der gesetzlichen Schranken unabhängig und in eigener Verantwortung aus. 

§ 108 Zusammensetzung 

(1) Der Landespersonalausschuß besteht aus vierzehn ordentlichen und vierzehn stellvertretenden Mitgliedern. 

(2) Je ein Mitglied und sein Stellvertreter werden durch das Innenministerium, das Finanzministerium, das 
Justizministerium, das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder, das Ministerium für Gesundheit, Soziales, 
Frauen und Familie und die Präsidentin des Landesrechnungshofs bestimmt. 

(3) Die übrigen acht ordentlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter werden von der Landesregierung auf 
Vorschlag des Innenministeriums auf die Dauer von vier Jahren berufen, davon zwei ordentliche und zwei 
stellvertretende Mitglieder auf Grund einer Benennung durch die Landesorganisation der kommunalen 
Spitzenverbände und sechs ordentliche und sechs stellvertretende Mitglieder auf Grund einer Benennung 
durch die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften im Lande. Für jedes zu berufende Mitglied 
und seinen Stellvertreter müssen je drei Beamte benannt werden. 

(4) Die ordentlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter müssen Beamte der in § 2 bezeichneten Dienstherren 
sein. 

(5) Die den Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften im Lande zustehenden Sitze werden nach 
dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren verteilt; dabei sind die Zahlen der Mitglieder, die Beamte der in 
§ 2 bezeichneten Dienstherren sind, zugrunde zu legen. 

(6) Vorsitzender des Landespersonalausschusses ist das vom Innenministerium bestimmte Mitglied. 

§ 109 Unabhängigkeit, Ausscheiden der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder das Landespersonalausschusses sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie 
üben ihre Tätigkeit innerhalb dieser Schranken in eigener Verantwortung aus. Die berufenen ordentlichen 
Mitglieder und ihre Stellvertreter scheiden aus dem Landespersonalausschuß außer durch Zeitablauf (§ 108 
Abs. 3) oder durch Beendigung des Beamtenverhältnisses zu einem der in § 2 bezeichneten Dienstherren nur 
unter den gleichen Voraussetzungen aus, unter denen Mitglieder einer Kammer oder eines Senats für 
Disziplinarsachen wegen rechtskräftiger Verurteilung im Strafverfahren oder im Disziplinarverfahren ihr Amt 
verlieren; § 63 findet keine Anwendung. 

(2) Die Mitglieder des Landespersonalausschusses dürfen wegen ihrer Tätigkeit weder dienstlich gemaßregelt 
noch benachteiligt werden. 

(3) § 91 Abs. 1 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied des Landespersonalausschusses in Ausübung seiner 
Tätigkeit im Landespersonalausschuß einen Schaden erleidet. Erleidet ein Mitglied des 



Landespersonalausschusses in Ausübung oder infolge seiner Tätigkeit im Landespersonalausschuß einen 
Unfall, so gelten die Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes über die Unfallfürsorge entsprechend. 

§ 110 Aufgaben 

(1) Der Landespersonalausschuß entscheidet darüber, ob 

1. in Einzelfällen oder allgemeinen Ausnahmen zugelassen werden 

a) nach § 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 7, § 24 Satz 3, § 25 Abs. 5, § 25 a Abs. 4 und § 25 b Abs. 2, 

b) ) nach § 8 Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 Satz 3, § 9 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 3 sowie § 10 Abs. 6 Satz 1 
Halbsatz 2 des Disziplinargesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, 

c) von Vorschriften der Verordnungen nach § 15 Abs. 1 und § 187 Abs. 1, soweit diese die Entscheidung 
dem Landespersonalaussschuß vorbehalten, 

und 

2. andere Bewerber die erforderliche Befähigung besitzen (§ 22 Abs. 3). 

(2) Der Landespersonalausschuß wirkt mit bei der allgemeinen Anerkennung von Prüfungen. Er kann 
Vorschläge zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften und ihrer Handhabung machen. 

(3) Die Landesregierung kann dem Landespersonalausschuß durch Rechtsverordnung weitere Aufgaben 
übertragen. Der Landespersonalausschuß kann nach Maßgabe der Rechtsverordnung solche Aufgaben durch 
einen von ihm zu bestellenden Ausschuß wahrnehmen lassen, dessen Mitglieder nicht dem 
Landespersonalausschuß angehören müssen; für diesen Ausschuß gilt § 107 Satz 2, für seine Mitglieder § 109 
Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3 entsprechend. 

(4) Über die Durchführung der Aufgaben hat der Landespersonalausschuß die Landesregierung jeweils zum 
Ablauf des in § 108 Abs. 3 Satz 1 genannten Zeitraums zu unterrichten. 

VV zu § 110 

Wegen des Antragsverfahrens in Personalangelegenheiten, in denen der Landespersonalausschuss mitzuwirken oder zu 
entscheiden hat, wird auf die Geschäftsordnung des Landespersonalausschusses (SMBl. NRW. 2304) und die dieser 
anliegenden Verfahrensordnung hingewiesen. 
 

 

§ 111 Geschäftsordnung 

Der Landespersonalausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 112 Verfahren 

(1) Die Sitzungen des Landespersonalausschusses sind nicht öffentlich. Er kann jedoch Beauftragte beteiligter 
Verwaltungen und anderen Personen die Anwesenheit bei der Verhandlung gestatten. 

(2) Die Beauftragten der beteiligten Verwaltungen sind auf Verlangen zu hören. 

(3) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens 
zehn Mitgliedern erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 113 Verhandlungsleitung, Geschäftsstelle 

(1) Der Vorsitzende des Landespersonalausschusses leitet die Verhandlungen. 

(2) Zur Vorbereitung der Verhandlungen und Durchführung der Beschlüsse bedient er sich der für den 
Landespersonalausschuß im Innenministerium einzurichtenden Geschäftsstelle. 

§ 114 Beweiserhebung, Amtshilfe 

(1) Der Landespersonalausschuß kann zur Durchführung seiner Aufgaben in entsprechender Anwendung der 
Verwaltungsgerichtsordnung Beweise erheben; er darf Zeugen, Sachverständige und Beteiligte nicht 
beeidigen. 

(2) Alle Dienststellen haben dem Landespersonalausschuß unentgeltlich Amtshilfe zu leisten und ihm auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen und Akten vorzulegen, soweit dies zur Durchführung seiner Aufgaben 
erforderlich ist. 

§ 115 Beschlüsse 

(1) Beschlüsse des Landespersonalausschusses, die allgemeine Bedeutung haben, sind bekanntzumachen. 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 



(2) Soweit dem Landespersonalausschuß eine Entscheidungsbefugnis zusteht, binden seine Beschlüsse die 
beteiligten Verwaltungen. 

 

Abschnitt V  

(weggefallen) 

 

Abschnitt VI Beschwerdeweg und Rechtsschutz 

§ 179 Beschwerden, Dienstweg 

(1) Der Beamte kann Anträge und Beschwerden vorbringen; hierbei hat er den Dienstweg einzuhalten. Der 
Beschwerdeweg bis zur obersten Dienstbehörde steht offen. 

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen den unmittelbaren Vorgesetzten (§ 3 Abs. 5), so kann sie bei dem 
nächsthöheren Vorgesetzten unmittelbar eingereicht werden. 

(3) Der Beamte kann jederzeit Eingaben an den Landtag unmittelbar richten. 

§ 180 Klagen aus dem Beamtenverhältnis 

Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der Dienstherr durch den Dienstvorgesetzten, bei Ansprüchen 
nach den §§ 53 bis 61 des Beamtenversorgungsgesetzes durch die Regelungsbehörde (§ 96 Abs. 3 und 4), 
vertreten. Für Klagen aus dem Beamtenverhältnis von Beamten des Landes kann die oberste Dienstbehörde 
durch Rechtsverordnung eine andere Vertretung bestimmen. 

VV zu § 180 

Auf die Vorschriften im Kapitel II des BRRG über Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird hingewiesen. 
 

 

§ 181 Zustellung 

Verfügungen und Entscheidungen, die dem Beamten oder Versorgungsberechtigten nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes mitzuteilen sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf gesetzt oder Rechte des 
Beamten oder Versorgungsberechtigten durch sie berührt werden. 

 

Abschnitt VII Beamte des Landtags 

... 

 

Abschnitt VIII Ehrenbeamte 

... 

 

Abschnitt IX Beamte des Landesrechnungshofs 

... 

 

Abschnitt X Polizeivollzugsbeamte 

... 



 

Abschnitt XI Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes 

... 

 

Abschnitt XII Beamte bei den Justizvollzugsanstalten 

... 

 

Abschnitt XIII Wissenschaftliches und künstlerisches Personal an den Hochschulen des Landes 

1. Allgemeines 

§ 199  

(1) Auf die Professoren, Hochschuldozenten, wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben, die als solche an einer Hochschule des Landes in das Beamtenverhältnis berufen sind, und die in 
§ 223 genannten Beamten finden die für die Beamten allgemein geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
Anwendung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Für Ernennungen gilt § 8 Abs. 4 Satz 3 mit der Maßgabe, daß die jeweiligen Ämter mit gleichem 
Endgrundgehalt und gleicher Amtsbezeichnung demselben Fachbereich zugeordnet sind und Professoren im 
Angestelltenverhältnis in die Berechnung nach § 8 Abs. 4 Satz 2 einbezogen werden. 

§ 200  

(1) Sollen Professoren, Hochschuldozenten, wissenschaftliche und künstlerische Assistenten, Oberassistenten 
oder Oberingenieure in ein Beamtenverhältnis berufen werden, können Ausnahmen von § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 auch aus anderen als den in § 6 Abs. 4 genannten Gründen zugelassen werden. 

(2) Beamte, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben zur Lehrtätigkeit verpflichtet sind, müssen ihren 
Erholungsurlaub in der vorlesungsfreien Zeit nehmen. 

2. Professoren 

§ 201  

(1) Die Professoren werden in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. 

(2) Professoren können zur Deckung eines vorübergehenden Lehrbedarfs, zur Wahrnehmung der 
Oberarztfunktion oder aus sonstigen Gründen, die eine Befristung nahe legen, in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen werden. Die Dauer des Beamtenverhältnisses darf zur Wahrnehmung der Oberarztfunktion sechs 
Jahre, in den übrigen Fällen nach Satz 1 fünf Jahre nicht übersteigen. Sofern dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen, ist das Beamtenverhältnis auf Antrag aus den in Satz 4 genannten Gründen zu verlängern. 
Gründe für eine Verlängerung sind: 

1. Urlaub nach § 78 e oder § 85 a, 

2. Urlaub zur Ausübung eines Mandats, 

3. Urlaub für eine wissenschaftliche Tätigkeit oder eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland 
durchgeführte wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

4. Urlaub zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 2 Abs. 6 Satz 2 des Hochschulrahmengesetzes bis zum 
3. Oktober 1994, 

5. Grundwehr- und Zivildienst oder 

6. Urlaub nach den Regelungen über den Mutterschutz und die Elternzeit, soweit eine Beschäftigung, 
unbeschadet einer zulässigen Teilzeitbeschäftigung, nicht erfolgt ist. 

Dies gilt entsprechend im Fall einer 

1. Teilzeitbeschäftigung, 

2. Ermäßigung der Arbeitszeit zur Ausübung eines Mandats oder 



3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenvertretung oder 
zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 des Hochschulrahmengesetzes, 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine Verlängerung darf den 
Umfang des Urlaubs oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den Fällen des Satzes 4 Nr. 1 bis 4 und des 
Satzes 5 die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht überschreiten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 4 Nr. 1 bis 
5 und Satz 5 dürfen insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Verlängerungen nach Satz 4 
Nr. 6 dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen, insgesamt vier Jahre nicht 
überschreiten. Eine erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit ist nicht zulässig. § 44 Abs. 2 Satz 2 
findet keine Anwendung; mit Ablauf der Amtszeit ist der Beamte entlassen. 

(3) Zur Feststellung der pädagogischen Eignung können Professoren auch in ein Beamtenverhältnis auf Probe 
berufen werden. 

§ 202  

(1) Die Vorschriften über die Laufbahnen, den einstweiligen Ruhestand und die Arbeitszeit sind auf die 
Professoren nicht anzuwenden. § 78 b bis 78 g und § 85 a gelten entsprechend. Erfordern die Aufgaben einer 
Hochschuleinrichtung ausnahmsweise eine regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit, so kann das 
Ministerium für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem 
Finanzministerium durch Rechtsverordnung für bestimmte Beamtengruppen die Vorschriften über die 
Arbeitszeit für anwendbar erklären. § 9 des Bundesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit § 79 Abs. 2 findet 
keine Anwendung. 

(2) Die Professoren können nur mit Zustimmung abgeordnet oder versetzt werden. Abordnung und Versetzung 
in ein gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule sind auch ohne Zustimmung des Professors zulässig, 
wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der er tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen 
Hochschule zusammengeschlossen wird oder wenn der Studiengang, in dem er überwiegend tätig ist, ganz 
oder teilweise aufgegeben oder an eine andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine 
Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung auf eine Anhörung. Bei der Auflösung, 
der Verschmelzung oder einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben von Hochschulen des 
Landes, deren Ausbildungsgänge ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind, gelten für 
Professoren, deren Aufgabengebiet davon berührt wird, §§ 28 und 29 entsprechend, wenn eine ihrem 
bisherigen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich ist. 

(3) Fällt der Monat, in dem ein Professor die Altersgrenze erreicht, in die Vorlesungszeit, so tritt der Professor 
abweichend von § 44 Abs. 2 Satz 1 mit Ablauf des letzten Monats der Vorlesungszeit in den Ruhestand. 

(4) Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag des Professors, wenn es im dienstlichen Interesse liegt, für 
eine bestimmte Dauer, die jeweils ein Jahr und insgesamt drei Jahre nicht übersteigen darf, hinausgeschoben 
werden. 

Die Vorschrift ist bis zum 31. Dezember 2008 befristet. 

(5) Professoren dürfen im Rahmen von § 92 Abs. 3 und 4 ihre Amtsbezeichnung ohne Zusatz weiterführen. 
§ 92 Abs. 2 Satz 3 findet nach der Ernennung zum Rektor keine Anwendung. 

3. Hochschuldozenten, wissenschaftliche und künstlerische Assistenten Oberassistenten, 
Oberingenieure 

§ 203  

(1) Die Hochschuldozenten werden in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die Dauer der Berufung richtet 
sich nach § 52 Abs. 5 Satz 2 bis 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Für 
eine darüber hinausgehende Verlängerung gilt § 201 Abs. 2 Sätze 3 bis 8 entsprechend. Eine erneute 
Berufung als Hochschuldozent ist ausgeschlossen. § 44 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung; mit Ablauf der 
Amtszeit ist der Beamte entlassen. Im Falle des § 52 Abs. 5 Satz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen wird der Hochschuldozent in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. 

(2) Die Vorschriften über die Laufbahnen, den einstweiligen Ruhestand und die Probezeit sind auf die 
Hochschuldozenten nicht anzuwenden. § 202 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 203 a  

Die wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten werden in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die 
Dauer der Berufung richtet sich nach § 56 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen. § 201 Abs. 2 Sätze 3 bis 8 sowie § 203 Abs. 4 und 5 und Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 204  



Die Oberassistenten und die Oberingenieure werden in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die Dauer der 
Berufung richtet sich nach § 57 Abs. 3 oder § 58 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. § 201 Abs. 2 Sätze 3 bis 8 soweit § 203 Abs. 1 Satz 4 und 5 und Abs. 2 gelten 
entsprechend. 

4. Nebentätigkeit 

§ 206  

(1) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Professoren nur insoweit verpflichtet, als die Nebentätigkeit in 
unmittelbarem Zusammenhang mit ihren Dienstaufgaben in Lehre, Forschung, Kunst und künstlerischen 
Entwicklungsvorhaben steht. 

(2) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal (§ 199) hat nicht genehmigungspflichtige 
Nebentätigkeiten im Sinne des § 69 Abs. 1 Nr. 2 und 3, die gegen Vergütung ausgeübt werden sollen, dem 
Dienstvorgesetzten vor Aufnahme unter Angabe von Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie der 
voraussichtlich zu erwartenden Entgelte und geldwerten Vorteile anzuzeigen. Das Ministerium für Wissenschaft 
und Forschung kann bei geringfügigen Nebentätigkeiten auf die Anzeige allgemein verzichten. 

(3) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung erläßt für das wissenschaftliche und künstlerische 
Personal (§ 199) nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem 
Finanzministerium die Rechtsverordnung nach § 75 einschließlich näherer Bestimmungen zu den Absätzen 1 
und 2. 

5. Verwaltungsverordnungen 

§ 207  

Zur Ausführung dieses Abschnitts erforderliche Verwaltungsverordnungen erläßt das Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium. 

§§ 208 bis 219  

(weggefallen) 

 

AbschnittXIV Professoren an der Sozialakademie 

§ 219  

(weggefallen) 

 

AbschnittXV Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 220  

Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Dienst des Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes 
oder einer sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts stehenden Beamten und Wartestandsbeamten gilt folgendes: 

1. Beamte auf Lebenszeit erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Lebenszeit nach diesem Gesetz. 

2. Beamte auf Zeit erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Zeit nach diesem Gesetz. 

3. Beamte auf Widerruf erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Widerruf nach diesem Gesetz, 
soweit sie nicht bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 zu Beamten auf Probe ernannt 
werden. 

4. Ehrenbeamte erhalten die Rechtsstellung eines Ehrenbeamten nach diesem Gesetz. 

5. Wartestandsbeamte gelten mit dem 1.Juni 1962 als in den einstweiligen Ruhestand versetzt. 

§ 221  

§ 37 a Satz 2 gilt nicht für Beamte, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Januar 1977 begründet worden ist. 

§ 222  



Abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und von § 20 Abs. 1 Nr. 4 wird die Befähigung für die Laufbahn des 
höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes auch durch einen Ausbildungsgang nach § 5 b des Deutschen 
Richtergesetzes in der bis zum 15. September 1984 geltenden Fassung in Verbindung mit Artikel 3 des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes vom 25. Juli 1984 (BGBl. I S. 995) erworben. 

§ 223  

(1) Auf Beamte, die nach dem Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen über dem 
Fachhochschulgesetz nicht als Professoren, Hochschulassistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter oder 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben übernommen worden sind, finden § 199 Abs. 1 sowie die §§ 202 bis 206 
und die §§ 209 bis 216 dieses Gesetzes in seiner vor dem 1. Januar 1980 geltenden Fassung mit folgenden 
Maßgaben weiterhin Anwendung: 

1. § 200 Abs. 2 und § 202 gelten für Hochschullehrer im Sinne des § 199 Abs. 1 der bisherigen Fassung und 
Fachhochschullehrer, § 202 Abs. 3 auch für Direktoren und der Institute für Leibesübungen und 
Akademische Räte entsprechend. 

2. Bei Beamten auf Widerruf wird das Beamtenverhältnis nach den bisher geltenden Vorschriften beendet. 

(2) Auf die Hochschulassistenten finden die sie betreffenden Vorschriften dieses Gesetzes in der vor dem 
22.November 1987 geltenden Fassung weiterhin Anwendung. Entsprechendes gilt für § 203 a in der vor dem 
22. November 1987 geltenden Fassung für wissenschaftliche Mitarbeiter, die nach dieser Vorschrift in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen worden sind. 

§ 224  

(1) Das Recht der nach § 119 des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen übergeleiteten 
ordentlichen Professoren, nach Erreichen der Altersgrenze von ihren amtlichen Pflichten entbunden zu werden 
(Entpflichtung), bleibt unberührt; das gilt auch bei einem Wechsel des Dienstherrn. In diesen Fällen werden die 
Dienstbezüge nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des 
am 31. Dezember 1979 geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt. Dabei wird das Grundgehalt nach 
der Dienstaltersstufe zugrunde gelegt, die bis zum Zeitpunkt der Entpflichtung hätte erreicht werden können; 
allgemeine Änderungen der Dienst- und Versorgungsbezüge im Sinne des § 70 Abs. 1 und 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes sind zu berücksichtigen. 

(2) Absatz1 findet auf Antrag des Professors keine Anwendung. Der Antrag kann nur gestellt werden, solange 
der Professor noch nicht entpflichtet ist. Ist der Professor vor der Entpflichtung verstorben, ohne einen Antrag 
nach den Sätzen 1 und 2 gestellt zu haben, so werden die Hinterbliebenenbezüge auf Grund der 
Besoldungsgruppe berechnet, in die der Professor zuletzt eingestuft war. 

(3) Für die Entpflichtung der nach § 119 des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen übergeleiteten 
ordentlichen Professoren gilt § 44 Abs. 3 Satz 1 entsprechend. 

(4) Die Rechtsverhältnisse der am 31. Dezember 1979 entpflichteten oder im Ruhestand befindlichen Beamten 
im Sinne des Abschnitts XIII in der vor dem 1. Januar 1980 geltenden Fassung und der zu diesem Zeitpunkt 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen dieser Beamten bleiben unberührt. 

§ 225  

§ 33 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags gilt für Wahlbeamte auf Zeit, die in 
den Bundestag gewählt worden sind, entsprechend. 

§ 226  

(gestrichen) 

§ 227  

Übertragungen von Zuständigkeiten nach diesem Gesetz, die vor dem 1. Mai 1981 vorgenommen worden sind, 
gelten bis zum Inkrafttreten neuer Zuständigkeitsregelungen, längstens bis zum 31. Dezember 1982, weiter. 

§ 228  

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die auf Grund des § 15 Abs. 2 in der bis zum 30. April 1981 geltenden 
Fassung erlassen worden sind, bleiben bis zum Inkrafttreten ihnen entsprechender Rechtsvorschriften, 
längstens bis zum 31. Dezember 1985, in Kraft. 

§ 229  

Das Erfordernis einer mindestens zehnjährigen, ruhegehaltsfähigen Dienstzeit in § 44 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 
gilt nicht für Beamte auf Zeit, deren Amtszeit vor dem 1. Oktober 1979 begonnen hat. 



§ 230  

Auf einen Beamten mit Dienstbezügen, der vor dem 1. Mai 1981 in die gesetzgebende Körperschaft eines 
anderen Landes gewählt worden und dessen Amt kraft Gesetzes mit dem Mandat unvereinbar ist, findet § 60 
Abs. 2 Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß er mit dem Beginn des auf den 1. Mai 1981 folgenden Monats 
aus seinem Amt ausscheidet. 

§ 231  

(gestrichen) 

§ 232  

Satzungen und Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die nach § 121 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes das Recht begründen, Beamte zu haben, bedürfen der Genehmigung. Die 
Genehmigung erteilt die oberste Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Innenministerium. 

§ 233  

Ist bei einem Beamten in der Zeit vom 1. Juli 1937 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Berufung in 
das Beamtenverhältnis die deutsche Staatsangehörigkeit des Bewerbers zu Unrecht angenommen worden, so 
steht dieser Mangel der Wirksamkeit der Ernennung nicht entgegen. 

§§ 234 bis 237  

(weggefallen) 

§ 238  

(1) Das Innenministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung 

1. nach Anhörung des Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtags nähere Vorschriften über die 
Aufteilung und Ausführung der Stellenpläne der Gemeinden und der Gemeindeverbände erlassen, 

2. Ausnahmen von § 187 Abs. 1 zulassen für Bewerber, die unmittelbar in den gehobenen oder in den 
höheren Polizeivollzugsdienst eingestellt werden; die Bewerber für den gehobenen Dienst müssen die 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 3, die Bewerber für den höheren Dienst müssen die Voraussetzungen 
des § 20 Abs. 1 Nr. 4 erfüllen. 

(2) Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsverordnungen erlassen das 
Innenministerium und das Finanzministerium gemeinsam, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

§ 239 (Inkrafttreten)1 

§ 240 Befristung 

Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 

Fußnoten:  
1   Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (GS. NRW. S. 225). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Bekanntmachungen 
von Neufassungen. 

 


